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Stadtverwaltung Bad Schandau ● Dresdner Straße 3 ● 01814 Bad Schandau 

 
 

 Hauptamt 
  

Unser Zeichen       
  

Ihr Ansprechpartner Frau Schuhmann 
Telefon 035022 501125 
Telefax 035022 501140 
E-Mail aschuhmann 

 @stadt-badschandau.de 
  

Datum 13.03.2025 

 
 
Einladung zur Stadtratssitzung am 19.03.2025 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die nächste Stadtratssitzung findet 
 

am Mittwoch, dem 19.03.2025, 19:00 Uhr 
im Ratssaal des Rathauses, Dresdner Str. 3, 

 
statt. Ich bitte um Ihre Teilnahme. Sollte Ihnen die Teilnahme an der Sitzung nicht möglich sein, teilen Sie 
dies bitte einschließlich des Hinderungsgrundes im Sekretariat mit und informieren Sie gegebenenfalls 
Ihren Verhinderungsvertreter. 
 
TAGESORDNUNG 
 
Öffentlicher Teil 
 
1. Begrüßung 

 
2. Informationsbericht des Bürgermeisters 

 
3. Protokollkontrolle 

 
4. Annahme der 6. Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung der Verwaltungsgemeinschaft 

zwischen der Stadt Bad Schandau und den Gemeinden Rathmannsdorf und Reinhardtsdorf-
Schöna 
(Vorlage Nr. 2025/BSch/0011) 
 

5. Beschluss - Beauftragung Bauzustandsaufnahme Personenaufzugsanlage 
(Vorlage Nr. 2025/BSch/0014) 
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6. Beschluss über die Abwägung der eingegangenen Hinweise, Anregungen und Bedenken zur 2. 
Änderung des Bebauungsplans "Kurklinik Ostrau", Stadt Bad Schandau OT Ostrau 
(Vorlage Nr. 2025/BSch/0015) 
 

7. Beschluss über die Satzung zur 2. Änderung des Bebauungsplans "Kurklinik Ostrau", Stadt Bad 
Schandau OT Ostrau 
(Vorlage Nr. 2025/BSch/0016) 
 

8. Allgemeines / Informationen 
 

9. Bürgeranfragen 
 

Nichtöffentlicher Teil 
 
1. Zwischenberatung Haushaltplanung 

 
 
 
Die erforderlichen Unterlagen zur Sitzung sind im Rats- und Bürgerinformationssystem der Stadt 
Bad Schandau eingestellt. Nach der Anmeldung im Rats- und Bürgerinformationssystem, mittels Ihrer 
persönlichen Zugangsdaten, können Sie in die Unterlagen Einsicht nehmen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. T. Kunack 
Bürgermeister 
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Vorlage Vorlagennummer Status  

2025/BSch/0011 öffentlich  

Zuständigkeit Bearbeiter  

Kämmerei Wötzel, Andrea  

 
Beratungsgremium Termin  TOP-Status 

Stadtrat Bad Schandau 19.03.2025  öffentlich beschließend 

 

Beratungsfolge Termin Status Anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

       

       

       

 
 
Betreff: 
Annahme der 6. Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung der Verwaltungsgemeinschaft zwischen der 
Stadt Bad Schandau und den Gemeinden Rathmannsdorf und Reinhardtsdorf-Schöna 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

>Der Stadtrat der Stadt Bad Schandau beschließt die nachfolgend aufgeführten 6. Änderung der 
Gemeinschaftsvereinbarung der Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Stadt Bad Schandau und 
den Gemeinden Rathmannsdorf und Reinhardtsdorf-Schöna. 
 

 

6. Änderung 
der Gemeinschaftsvereinbarung der Verwaltungsgemeinschaft  

zwischen der Stadt Bad Schandau  
und den Gemeinden Rathmannsdorf und Reinhardtsdorf-Schöna 

 
Aufgrund von §§ 36 ff. des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. April 2019 (SächsGVBl. S. 270), das durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) geändert worden ist, wird von den beteiligten 
Gemeinden folgende Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung der Verwaltungsgemeinschaft 
zwischen der Stadt Bad Schandau (erfüllende Gemeinde) und den Gemeinden Rathmannsdorf und 
Reinhardtsdorf-Schöna vom 6. Dezember 2001 (SächsABl. 2002 S. 660), zuletzt geändert mit 
Vereinbarung der 5. Änderung vom 24. Juni 2021 (SächsABl. 2021 S.952), vereinbart: 
 
 
 
 
 

Artikel 1  
Änderung 
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§ 6 erhält folgende Fassung: 
§ 6 

Deckung des Finanzbedarfs 
 

(1) Soweit die sonstigen Einnahmen der erfüllenden Gemeinde zur Deckung des Finanzbedarfs 
für die Aufgabenwahrnehmung im Sinne des § 3 Abs. 1 und 2 dieser Vereinbarung nicht 
ausreichen, erhebt die erfüllende Gemeinde von den beteiligten Gemeinden eine Umlage. 
 

(2) Die Höhe der Umlage zur Deckung des laufenden Aufwandes wird auf der Basis der 
Kalkulation nach Richtwerten der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsmanagement) für die Jahre ab 2025 wie folgt vereinbart: 
 
a) Im Jahr 2025 beträgt der Umlagesatz 159 € je Einwohner als Gesamtumlage für 

Personalkosten, Sachkosten und Gemeinkosten. Darüber hinaus werden keine weiteren 
sächlichen Umlagen erhoben, zusätzlich übertragene Aufgabenerfüllung bleibt davon 
unberührt.  

b) Der Umlagesatz pro Einwohner erhöht sich jeweils im Folgejahr um 2%. 
 

(3) Investive Auszahlungen werden auf der Basis der tatsächlich angefallenen Beträge nach dem 
Verhältnis der Einwohnerzahlen umgelegt (Investitionsumlage).   

 
(4) Für die Berechnung der Umlage ist die vom Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen 

zum 30. Juni des Vorjahres fortgeschriebene Einwohnerzahl maßgebend. 
 

(5) Die Erhebung der Umlage erfolgt im Voraus. Die Zahlungen der Mitgliedsgemeinden an die 
erfüllende Gemeinde werden in gleichbleibenden vierteljährlichen Raten jeweils zum 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. fällig. 
 

(6) Eine Nachkalkulation der durchschnittlichen Personalkosten erfolgt jährlich, bei einer 
Abweichung von mehr als 10% von den Berechnungsgrundlagen bzw. bei Änderung der 
pauschalierten Richtwerte der KGSt zu Sachkosten bzw. Gemeinkosten ist der Umlagesatz 
neu zu vereinbaren. 

 
Artikel 2  

Schlussbestimmungen, Inkrafttreten 
 

(1) Gemäß § 7 Abs. 1 der geltenden Gemeinschaftsvereinbarung haben der Stadtrat der Stadt Bad 
Schandau am  ……………. und die Gemeinderäte der Gemeinde Rathmannsdorf am …………….. und der 
Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna am ………… diese 6. Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung 
beschlossen. 

 
(2) Diese Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung bedarf der Genehmigung der 

Rechtsaufsichtsbehörde und tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung der Genehmigung 
und dieser Änderung im Sächsischen Amtsblatt in Kraft. 

 

 
Bad Schandau, den     Thomas Kunack   Dienstsiegel 
      Bürgermeister 
      Stadt Bad Schandau 
 
 
Rathmannsdorf, den    Uwe Thiele    Dienstsiegel 
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      Bürgermeister 
      Gemeinde Rathmannsdorf 
 
 
Reinhardtsdorf-Schöna, den   Dr. Andreas Heine   Dienstsiegel 
      Bürgermeister 
      Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna 
 
 
 

Beschlussbegründung: 
 
Der Kalkulationszeitraum der 5. Änderung zur Gemeinschaftsvereinbarung vom 18.03.2021 ist zum 
31.12.2024 ausgelaufen. Ab dem Jahr 2025 ist die Verwaltungsumlage neu zu kalkulieren. Die 
Umlagebeträge müssen durch eine weitere Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung neu 
festgelegt werden. 
 
Dem Gemeinschaftsausschuss wurde die beigefügte Kalkulation nach Richtwerten auf der Basis des 
KGSt-Berichtes (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) zu Kosten eines 
Arbeitsplatzes vorgeschlagen. 
Die Grundlage der Kalkulation bildet der Personalbedarfsrichtwert (in VzÄ je 1.000 Einwohner) der 
Verwaltungsvorschrift für kommunale Haushaltswirtschaft. 
Im entsprechenden Verhältnis werden Sachkostenanteile und Gemeinkostenanteile errechnet. 
 
Im Ergebnis wird eine Verwaltungsumlage von 159 € je Einwohner ermittelt. 
 
Dieser Wert liegt deutlich über dem der Jahre 2021 bis 2024. Er berücksichtigt so die Entwicklung 
der Personalkosten, aber auch der Sachkosten und Gemeinkosten, die insbesondere durch die 
schrittweise Digitalisierung überdimensional angestiegen sind. 
 
Neu wird vereinbart, dass bei vollständiger Anwendung der Pauschalen keine weiteren sächlichen 
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zusätzlich umgelegt werden (z.B. für Nutzung des 
Ratsinfosystems, für Datenschutzbetreuung oder Programmumstellungskosten der KISA, die für jede 
Gemeinde einzeln berechnet werden). 
 
Zusätzlich übertragene Aufgabenerfüllung bleibt davon unberührt.  
    
Die Investitionsumlage bleibt Bestandteil der Finanzierungsregelung. 
 
Der Gemeinschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 27.02.2025 die 6. Änderung der 
Gemeinschaftsvereinbarung in der vorliegenden Version bestätigt. 
 
Die tatsächliche rechtskräftige Beschlussfassung dazu muss in allen Räten einzeln und unmittelbar 
erfolgen. 
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Kalkulation Verwaltungsumlage 2025 nach Richtwerten:

Rathmannsdorf Reinhardtsdorf-Schöna gesamte VG Bemerkung
Einwohner per 30.06.2024 915 1.278 5.560 lt. Zensus vom 09.05.2011

Personalkostenumlage:

Richtwert nach VwV kommunale Haushaltswirtschaft in 

VzÄ/1000 EW
2,5 2,5 Personalbedarf nach VwV Kommunale Haushaltswirtschaft 

vom 23.09.2019 - Mehrbedarf durch VG

Personalschlüssel für Gemeinde nach Einwohnern (VzÄ)
2,29 3,20

Anrechnung Personal Bürgeramt in VzÄ 0,64 0,89 0,7 VzÄ / 1000 EW 

Personalschlüssel für Verwaltungsumlage nach Einwohnern in 

VzÄ
1,647 2,30

Kostensatz je VzÄ 65.554 € 65.554 €
durchschn. Lohnkosten Kernverwaltung Stadt Bad 

Schandau 2025

Personalkostenumlage 107.967,44 € 150.800,42 €

pro Einwohner 118,00 € 118,00 €

Sachkosten je VzÄ (Festbetrag) - Sachkostenanteil eines 

Arbeitsplatzes
9.700,00 € 9.700,00 € KGSt-Bericht 10/2023: Raumkosten, Geschäftskosten, 

Telekommunikationskosten u.ä.

Sachkostenumlage 15.975,90 € 22.313,88 €

pro Einwohner 17,46 € 17,46 €

Gemeinkosten je VzÄ (20 % der Personalkosten) 13.110,80 € 13.110,80 €
KGSt-Bericht 10/2023: Verwaltungs-Overhead, 

Fachbereichs-Overhead

Gemeinkostenumlage 21.593,49 € 30.160,08 €

pro Einwohner 23,60 € 23,60 €

Verwaltungsumlage Personalkosten, Sachkosten, 

Gemeinkosten
145.485 € 203.202 €

pro Einwohner (gerundet) 159 € 159 €

H:\Verwaltungsgemeinschaft\Verwaltungsumlage\Kalkulation 2025\Kalkulation VwU nach Richtwerten gerundet
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Entwicklung  Verwaltungsumlage ab 2011 11.02.2025

HHJahr Reinhardtsdorf Rathmannsdorf

EW €/EW absolut EW €/EW absolut

2011 1503 126,78 190.546,39 1028 120,00 123.360,00 lt. Vergleich vom 28.10.2014 VG Dresden für Rathm.

2012 1465 139,87 204.916,29 1004 120,00 120.480,00

2013 1450 120,00 174.000,00 1000 120,00 120.000,00 pauschale Vereinbarung mit Reinh.-Schöna neu 

2014 1384 120,00 166.080,00 968 105,00 101.640,00

2015 1375 120,00 165.000,00 952 107,10 101.959,20

2016 1360 120,00 163.200,00 981 109,24 107.164,44

2017 1355 120,00 162.600,00 953 111,42 106.183,26

2018 1340 120,00 160.800,00 928 113,65 105.467,20

2019 1331 115,00 153.065,00 926 115,92 107.341,92

2020 1337 117,30 156.830,10 918 118,24 108.544,32

2021 1311 125,74 164.845,14 915 125,74 115.052,10 Gemeinschaftsausschuss 18.03.2021

2022 1293 128,13 165.672,09 896 128,13 114.804,48 Progression 2% für Personalkostenumlage

2023 1301 130,57 169.871,57 915 130,57 119.471,55 Progression 2% für Personalkostenumlage

2024 1290 133,06 171.647,40 901 133,06 119.887,06 Progression 2% für Personalkostenumlage

2025 1278 159,00 203.202,00 915 159,00 145.485,00 Beschlussvorschlag 27.02.2025

Bemerkung

TOP 4
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Vorlage Vorlagennummer Status  

2025/BSch/0014 öffentlich  

Zuständigkeit Bearbeiter  

Bau- und 
Liegenschaftsmanagement 

Prokoph, Bärbel  

 
Beratungsgremium Termin  TOP-Status 

Stadtrat Bad Schandau 19.03.2025  öffentlich beschließend 

 

Beratungsfolge Termin Status Anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

Tech. Ausschuss       

Haupt-/Soz.-Aussch.       

Stadtrat       

 
 
Betreff: 
Beschluss - Beauftragung Bauzustandsaufnahme Personenaufzugsanlage 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat von Bad Schandau beauftragt das Büro KREBS + KIEFER Ingenieure GmbH Dresden mit der 
Bauwerksprüfung und Bauzustandsaufnahme zur Festlegung notwendiger Instandsetzungsmaßnahmen an 
der Personenaufzugsanlage. 
Das Honorar beläuft sich auf 20.611,37 € btt und wird im Haushalt eingestellt. 
Eine Beauftragung während der vorläufigen Haushaltsführung wird hiermit ausdrücklich genehmigt, da die 
Untersuchung für den Weiterbetrieb des Personenaufzuges dringend geboten ist 
 
Beschlussbegründung: 
 
Am Aufzugsturm der Personenaufzugsanlage sind Schäden an Stahl- und Verbindungsteilen aufgetreten, 
Korrosionsschäden sind sichtbar. 
2008 wurde der Personenaufzug saniert, das Büro KREBS + KIEFER GmbH übernahm damals gemeinsam 
mit der TU Dresden die Planung, Technische Begleitung und Überwachung der Bauausführung. 
Dieses Büro soll nun mit der Prüfung des Bauwerks beauftragt werden, um mögliche Schäden zu ermitteln 
sowie den Umfang und die Möglichkeiten notwendiger Instandsetzungsmaßnahmen festlegen zu können. 
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TOP 5
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Vorlage Vorlagennummer Status  

2025/BSch/0015 öffentlich  

Zuständigkeit Bearbeiter  

Bau- und 
Liegenschaftsmanagement 

Prokoph, Bärbel  

 
Beratungsgremium Termin  TOP-Status 

Stadtrat Bad Schandau 19.03.2025  öffentlich beschließend 

 

Beratungsfolge Termin Status Anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

Tech. Ausschuss       

Haupt-/Soz.-Aussch.       

Stadtrat       

 
 
Betreff: 
 
Beschluss über die Abwägung der eingegangenen Hinweise, Anregungen und Bedenken zur 2. Änderung 
des Bebauungsplans "Kurklinik Ostrau", Stadt Bad Schandau OT Ostrau 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat von Bad Schandau beschließt: 
 

1. Die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB, der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Kurklinik 
Ostrau“ in der Fassung vom 19.08.2024 wurden mit dem in der Anlage 1-5 dargestellten 
Abwägungsergebnis geprüft und entsprechend diese Abwägungsberichtes gegeneinander und 
untereinander abgewogen. 
 
Die Anlagen 1-5 sind Bestandteil des Beschlusses. 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Bürger sowie die Behörden und sonstige Träger öffentlicher 

Belange, die Bedenken und Anregungen erhoben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der 
Gründe in Kenntnis zu setzen. 

 
 
Beschlussbegründung: 
 
Für einen Erweiterungsbau am bestehenden Gebäudekomplex der Falkenstein-Klinik ist die Schaffung von 
Baurecht erforderlich. Dieses ist nur durch eine Änderung eines Teilbereichs des rechtskräftigen 
Bebauungsplans „Kurklinik Ostrau“ i. d. F. v. 28.11.1992, rechtskräftig seit dem 05.05.1993 möglich. 
Im Rahmen der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf wurden alle eingegangenen 
Stellungnahmen behandelt und in der Abwägungstabelle zusammengefasst. 
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Stadt Bad Schandau  03.03.2025 
Stadtverwaltung – Liegenschaftsmanagement/ Bau- und Investitionsbetreuung/ Stadtentwicklung  

 

Abwägungsprotokoll zur 2. Änderung des Bebauungsplans „Kurklinik Ostrau“ der Stadt Bad Schandau 

 

 Teil III – Nachbargemeinde | Seite 1 von 2 

Teil III – Nachbargemeinden 
 

(E) Entwurf i.d.F.v. 19.08.2024 

 Öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB ab 14.10.2024 bis einschließlich 15.11.2024 /  

 Behörden und TöB-Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 30.09.2024 

 (Hinweis zur Tabelle: Im Zeilenaufbau der Tabelle sind die einzelnen Ämter/ Verbände aufeinander folgend mit Ihren jeweiligen Stellungnahmen dargestellt (Entwurf = E) 

 

III 
Nachbarge-

meinden 
Datum Hinweis / Anregungen Abwägungsvorschlag 

III 1.1 (E) Gemeindever-

waltung Rein-

hardtsdorf-

Schöna 

 Keine Stellungnahme  

III 2.1 (E) Gemeindever-

waltung 

Gohrisch 

 Keine Stellungnahme  

III 3.1 (E) Stadtverwaltung 

Sebnitz 

13.11.2024 vielen Dank für die Beteiligung am Verfahren zu o.g. Be-

bauungsplan. 

Wir haben die Unterlagen in unserem Haus geprüft und 

können Ihnen mitteilen, dass die Belange der Stadt Sebnitz 

durch die Planung nicht berührt werden. 

Es sind keine Einwendungen oder Bedenken vorzubringen. 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

III 4.1 (E) Stadtverwaltung 

Hohnstein 

 Keine Stellungnahme  

III 5.1 (E) Stadtverwaltung 

Königstein 

 Keine Stellungnahme  

III 6.1 (E) Gemeinde Rath-

mannsdorf 

 Keine Stellungnahme  

TOP 6



Stadt Bad Schandau  03.03.2025 
Stadtverwaltung – Liegenschaftsmanagement/ Bau- und Investitionsbetreuung/ Stadtentwicklung  

 

Abwägungsprotokoll zur 2. Änderung des Bebauungsplans „Kurklinik Ostrau“ der Stadt Bad Schandau 
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III 
Nachbarge-

meinden 
Datum Hinweis / Anregungen Abwägungsvorschlag 

III 7.1 (E) Gemeinde Kurort 

Rathen 

 Keine Stellungnahme  
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Abwägungsprotokoll zur 2. Änderung des Bebauungsplans „Kurklinik Ostrau“ der Stadt Bad Schandau 
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Teil IV – Öffentlichkeit / Naturschutzverbände 
 

(E) Entwurf i.d.F.v. 19.08.2024 
 Öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB ab 14.10.2024 bis einschließlich 15.11.2024 /  
 Behörden und TöB-Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 30.09.2024 

 (Hinweis zur Tabelle: Im Zeilenaufbau der Tabelle sind die einzelnen Ämter/ Verbände aufeinander folgend mit Ihren jeweiligen Stellungnahmen dargestellt (Entwurf = E) 

 

IV Verbände Datum Hinweis / Anregungen Abwägungsvorschlag 

IV 1.1 (E) Naturschutzbund 

Deutschlands 

(NABU) 

 Keine Stellungnahme  

IV 2.1 (E) Bund für Umwelt 

und Naturschutz 

Deutschland 

(BUND) 

07.11.2024 der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 

(BUND), Landesverband Sachsen e.V., nimmt zum o. g. 

Vorhaben wie folgt Stellung. 

Zum Zwecke der Kapazitätserhöhung der bestehenden 

Kurklinik soll diese um 0,2 ha erweitert werden. Es ist mit 

einer Neuversiegelung von 292 m² zu rechnen. Die beste-

henden Großgehölze an der Westgrenze werden erhalten; 

zusätzliche Anpflanzungen heimischer Laubbäume sind 

geplant. 

Zum Vorhaben ergehen Hinweise. 

Die textlichen Festsetzungen ermöglichen den Einsatz ei-

nes Flachdaches auf dem neu zu errichtenden Gebäude. 

Dieses wäre für Dachbegrünung, ggf. in Verbindung mit 

PVModulen, geeignet. Vorteilhafte Funktionen von Gründä-

chern sind: 

• Regenwassermanagement/Versickerungsfläche (Auf-

nahmefähigkeit abhängig von Drainageschicht und 

Substratschichthöhe; schon bei 6 cm Substrathöhe 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

Die Hinweise werden in die Begründung des Bebauungs-

planes aufgenommen und dem Vorhabenträger zur Kennt-

nis gegeben bzw. dem Vorhabenträger empfohlen.  

Eine verpflichtende Vorgabe zur Dachbegrünung bzw. zur 

Anlage von Photovoltaik wird nicht gegeben. 

TOP 6
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Stadtverwaltung – Liegenschaftsmanagement/ Bau- und Investitionsbetreuung/ Stadtentwicklung  
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IV Verbände Datum Hinweis / Anregungen Abwägungsvorschlag 

können 40 % des Jahresniederschlags aufgefangen 

werden, bei 12 cm schon 50 – 70 %) 

• innerstädtische Klimaverbesserung (Wasserverduns-

tung über Pflanzen; Reduzieren des Aufheizens der 

Dachhaut um 30 -60 % gegenüber Kiesdächern) 

• Förderung der Biodiversität im urbanen Raum (Unge-

störtheit; Kräuter und Wildstauden bieten Nahrung für 

eine Vielzahl bestäubender Insekten; zusätzliche Klein-

strukturen schaffen Unterschlupf- und Nistmöglichkei-

ten) 

• Schadstoffsenke 

• spezielle Retentionsdächer entlasten kommunale Ka-

nalisation zusätzlich (Wasser wird im Kreislauf geführt) 

 

Hinweise zur praktischen Umsetzung: 

• bei externer Dachbegrünung sind 20 Pflanzen pro m2 

erforderlich; es empfiehlt sich ein Sedum-Teppich 

• Gräser und Moose können als Spontanaufwuchs auf-

treten – das ist nicht schädlich! Sie können erfahrungs-

gemäß nicht gegen Mauerpfeffer oder Fetthenne kon-

kurrieren. 

• Gewicht bei 5 cm Substratdecke ca. 50 kg/m2 + 2/3 

Wasservolumen  

• unter 6 cm Substratdecke hohe Austrocknungsgefahr 

(Empfehlung: min. 8 cm) 

IV 3.1 (E) Grüne Liga Sach-

sen e.V. 

 Keine Stellungnahme  
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IV Verbände Datum Hinweis / Anregungen Abwägungsvorschlag 

IV 4.1 (E) Landesverein 

Sächsischer Hei-

matschutz e.V. 

 Keine Stellungnahme  

IV 5.1 (E) Schutzgemein-

schaft Deutscher 

Wald e.V. 

 Keine Stellungnahme  

IV 6.1 (E) Landesjagdver-

band Sachsen 

e.V. 

 Keine Stellungnahme  

IV 7.1 (E) Landesverband 

Sächsischer Ang-

ler e.V. 

 Keine Stellungnahme  
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Teil V – Öffentlichkeit / Bürger 
 

(E) Entwurf i.d.F.v. 19.08.2024 
 Öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB ab 14.10.2024 bis einschließlich 15.11.2024 /  
 Behörden und TöB-Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 30.09.2024 

 (Hinweis zur Tabelle: Im Zeilenaufbau der Tabelle sind die einzelnen Ämter/ Verbände aufeinander folgend mit Ihren jeweiligen Stellungnahmen dargestellt (Entwurf = E) 

 

V Öffentlichkeit Datum Hinweis / Anregungen Abwägungsvorschlag 

   Es liegen keine Stellungnahmen vor  
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Teil I – Behörden / sonstige Träger öffentlicher Belange (TöB) 

 

(E) Entwurf i.d.F.v. 19.08.2024 

 Öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB ab 14.10.2024 bis einschließlich 15.11.2024 /  

 Behörden und TöB-Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 30.09.2024 

(Hinweis zur Tabelle: Im Zeilenaufbau der Tabelle sind die einzelnen Ämter/ Verbände aufeinander folgend mit Ihren jeweiligen Stellungnahmen dargestellt (Entwurf = E) 

 

I Behörden / TöB Datum Hinweis / Anregungen Abwägungsvorschlag 

I 1.1 (E) Landkreis Säch-

sische Schweiz-

Osterzgebirge  

13.11.2024 A Votum: 

Zur Planung werden einzelne Hinweise gegeben. Die Be-

gründung dazu entnehmen Sie bitte den nachfolgenden 

Teilstellungnahmen der Fachbereiche unseres Hauses. 

Kenntnisnahme 

B Ausgewertete Unterlagen: 

Entwurf des Bebauungsplanes, bearbeitet durch hase land-

schaftsarchitektur, eingereicht am 30.09.2024 mit den 

Planteilen 

[1] Planzeichnung 

[2] Textliche Festsetzungen 

[3] Begründung 

[4] weitere Unterlagen 

jeweils in der Planfassung von 19.08.2024. 

 

C Stellungnahmen der Fachbereiche 

Regionalentwicklung 

In Bezug auf die Belange der Raumordnung wird auf die 

Stellungnahme des Regionalen Planungsverbandes Obe-

res Elbtal/Osterzgebirge sowie die der Landesdirektion 

Sachsen als obere Raumordnungsbehörde verwiesen. 

 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

Die Stellungnahmen des Regionalen Planungsverbandes 

Oberes Elbtal/Osterzgebirge sowie die der Landesdirektion 

Sachsen werden entsprechend berücksichtigt. 
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I Behörden / TöB Datum Hinweis / Anregungen Abwägungsvorschlag 

Aus den Stellungnahmen ergeben sich keine Anpassungen 

oder Änderungen. 

Bauleitplanung 

Die Stadt Bad Schandau besitzt keinen rechtskräftigen Flä-

chennutzungsplan. Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 Baugesetz-

buch (BauGB) ist ein Flächennutzungsplan nicht erforder-

lich, wenn der Bebauungsplan ausreicht, um die städtebau-

liche Entwicklung zu ordnen. Der Bebauungsplan ist aber 

nach § 10 Abs. 2 Satz 1 BauGB genehmigungspflichtig. 

Sobald die Stadt Bad Schandau den Genehmigungsantrag 

beim Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ein-

reichen möchte, hat sie sich bitte vorher mit der Stabsstelle 

Strategie und Kreisentwicklung über die notwendigen Un-

terlagen des Genehmigungsantrages abzustimmen, um 

eine nicht unbedingt notwendige Dopplung von Unterlagen 

zu vermeiden. 

Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren ge-

mäß § 13 BauGB aufgestellt. Es handelt sich um die 2. Än-

derung des Ursprungsbebauungsplanes. Im südlichen Teil 

des Geltungsbereiches wird die bestehende Kurklinik mit-

tels eines an den Bestand angrenzendes Baufenster erwei-

tert. Aufgrund dessen, dass es sich bei der Ausweisung 

des neuen Baufensters nur um eine Kapazitätserweiterung 

der vorhandenen Betten handelt und somit auf erhöhte Be-

dürfnisse (z. B. Einzelzimmerlösungen) eingegangen wird, 

können die Voraussetzungen zur Nutzung des Verfahrens 

gemäß § 13 BauGB gesehen werden. Aus der Sicht der 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

Die Stadt Abd Schandau bzw. das bevollmächtigte Pla-

nungsbüro wird sich bzgl. des Genehmigungsantrags vor-

her mit der Stabsstelle Strategie und Kreisentwicklung über 

die notwendigen Unterlagen des Genehmigungsantrages 

abstimmen. 
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I Behörden / TöB Datum Hinweis / Anregungen Abwägungsvorschlag 

Stabsstelle für Strategie und Kreisentwicklung werden da-

mit die Grundzüge der ursprünglichen Planung nicht be-

rührt und die Planänderung kann vereinfacht erfolgen. 

Planzeichnung 

In der Nutzungsschablone wird im untersten Feld die 

höchste Gebäudehöhe mit max. 13,5 m über NHN angege-

ben. Hierbei ist ein Fehler unterlaufen, da dies wahrschein-

lich über Bezugspunkt heißen soll. Dieser Höhenbezugs-

punkt wird nämlich in der Planzeichnung mit 247,60 m über 

NHN angegeben. Die Nutzungsschablone ist dahingehend 

mit dem Begriff "HGH max. 13,5 m über Bezugspunkt" zu 

ändern. 

Zu Planzeichnung 

Die Angaben in der Nutzungsschablone sowie in der Le-

gende werden entsprechend angepasst. Die HGH ist über 

dem Bezugspunkt anzugeben. → HGH max. 13,5 m über 

Bezugspunkt 

 

Textliche Festsetzungen 

Punkt 1./2.1: 

Aus der Planzeichnung heraus ist nicht erkennbar, dass es 

sich bei dem festgesetzten Bezugspunkt um die festge-

setzte Höhe der Oberkante des Erdgeschossfertigfußbo-

dens (FFB EG) handelt. 

In der Planzeichenlegende ist deshalb für eine verbesserte 

Lesbarkeit und Eindeutigkeit der Planung der Zusatz FFB 

EG aufzunehmen. Dass dieser FFB EG dann gemäß Fest-

setzung einen Spielraum von +/- 0,20 m besitzt, ist dabei 

unbedenklich. 

Zu Textlichen Festsetzungen 

Für eine verbesserte Lesbarkeit und Eindeutigkeit der Pla-

nung wird in der Planzeichenlegende der Zusatz FFB EG 

aufgenommen. 

Bauaufsicht und Bauordnungsrecht 

Die Angaben in der Änderung des Bebauungsplanes ent-

sprechen den Angaben des Vorhabens, welches bereits 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

Die Grundlage der Änderung des Bebauungsplanes beruht 

auf der Planung und dem bereits eingereichtem Bauantrag. 

TOP 6



Stadt Bad Schandau  03.03.2025 
Stadtverwaltung – Liegenschaftsmanagement/ Bau- und Investitionsbetreuung/ Stadtentwicklung  

 

Abwägungsprotokoll zur 2. Änderung des Bebauungsplans „Kurklinik Ostrau“ der Stadt Bad Schandau 

 

 Teil I – Behörden / sonstige Träger öffentlicher | Seite 4 von 28 

I Behörden / TöB Datum Hinweis / Anregungen Abwägungsvorschlag 

als Bauantrag eingereicht wurde. Die untere Bauaufsichts-

behörde nimmt an, dass dieser als Grundlage für die Ände-

rung herangezogen wurde. 

Von Seiten der Bauaufsichtsbehörde gibt es keine Beden-

ken zur o. g. Änderung. 

Denkmalschutz 

Die Belange des Denkmalschutzes sind berührt und wer-

den durch die vorliegende Planung nicht in ausreichendem 

Maße berücksichtigt. Die Planung ist entsprechend der 

Stellungnahme zu überarbeiten bzw. zu ergänzen. 

Zwar sind in der Begründung zum Bebauungsplan nach 

§2a Baugesetzbuch (BauGB) unter der Ziffer 6.4 die in der 

Denkmalliste eingetragenen Kulturdenkmale der Umge-

bung nachrichtlich übernommen, jedoch sind zudem archä-

ologische Belange betroffen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich 

im Nordosten innerhalb eines archäologischen Relevanz-

bereiches. Dort ist im Lageplan ein Überflurhydrant DN80 

dargestellt. Die archäologische Relevanz belegen archäo-

logische Kulturdenkmale aus dem Umfeld. Zwar ist das 

Plangebiet im Südwesten für den geplanten Klinikanbau 

nicht direkt hiervon betroffen, jedoch sollte sich das Pla-

nungsbüro direkt mit dem Landesamt für Archäologie, Zur 

Wetterwarte 7, 01109 Dresden in Verbindung setzen, um 

die Angaben zur konkreten Lage und Ausdehnung zu er-

mitteln. 

Im Bebauungsplan (Planzeichnung) ist unter Hinweise fol-

gender Passus aufzunehmen: 

Kenntnisnahme, Berücksichtigung 

Der Abschnitt 6.4 Belange Denkmalschutz / Archäologie 

wird entsprechend der Hinweise redaktionell angepasst 

und ergänzt. Es ergeben sich keine Änderungen in der 

Aussage. 

Das Landesamt für Archäologie wurde am Verfahren betei-

ligt. In der Stellungnahme des LfA vom 15.10.2024 wurden 

keine Einwände gegen das Vorhaben erhoben. Es werden 

daher keine weiteren Abklärungen vorgenommen.  

Der Hinweis zu Bodenfunden ist bereits in den textlichen 

Festsetzungen unter Punkt III Hinweise enthalten. Dieser 

wird redaktionell ergänzt. 
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I Behörden / TöB Datum Hinweis / Anregungen Abwägungsvorschlag 

Bodenfunde (auffällige Bodenverfärbungen, Gefäßscher-

ben, Gräber, Knochen, Geräte aus Stein und Metall, Mün-

zen, bearbeitete Hölzer, Steinsetzungen aller Art u. a.) sind 

sofort dem Landesamt für Archäologie Sachsen zu melden. 

Fundstellen sind inzwischen vor weiteren Zerstörungen zu 

sichern. Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale entdeckt 

werden ist ebenfalls das Landesamt für Archäologie unver-

züglich zu unterrichten. Die entdeckten Bodendenkmale 

und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf des vierten 

Tages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu er-

halten und zu sichern, sofern nicht die zuständige Fachbe-

hörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist(§ 20 

Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG)). 

Naturschutz 

Aus der Sicht des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege bestehen zur 2. Änderung des Bebauungsplans 

keine Bedenken. 

Voraussetzung hierfür ist die konsequente Einhaltung und 

Umsetzung der im Punkt 6 "Flächen oder Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i. V. m. § 9 Abs. 6 BauGB) 

und artenschutzfachliche Schutzmaßnahmen (§9 Abs. 1 

Nr. 20 BauGB i. V. m. § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG)) dargestellten textlichen Festsetzungen zum 

Bebauungsplan, Teil B. 

Der Begründung zum Bebauungsplan nach § 2a BauGB 

wird gefolgt, da es sich um eine geringfügige Änderung des 

Bebauungsplanes handelt. 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 
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Gewässerschutz 

Aus wasserfachlicher und wasserrechtlicher Sicht gibt es 

keine prinzipiellen Einwände gegen die beabsichtigte Er-

weiterung der Falkenstein-Klinik. 

Es wurde jedoch festgestellt, dass in den eingereichten Un-

terlagen unterschiedliche Angaben zum Durchlässigkeits-

beiwert des Versickerungshorizontes sowie abweichende 

Flächenangaben zu den entwässernden Flächen gemacht 

wurden. Aufgrund der Inkonsistenz ist eine Bewertung der 

Versickerung und eine Überprüfung auf Plausibilität derzeit 

nicht möglich. Daher sind im weiteren Verfahren die ge-

nannten Nachforderungen zu erbringen. 

Kenntnisnahme, Handlungsbedarf 

Die Anmerkungen / Hinweise werden berücksichtigt, ge-

klärt und bilateral mit der Unteren Wasserbehörde abge-

stimmt. Siehe dazu Ausführungen unten. 

Feststellungen I Bemerkungen 

Durch die Erweiterung der bestehenden Falkensteinklinik 

sind keine Gebiete mit besonderem wasserrechtlichen 

Schutzstatus i. S. d. §§ 72, 76, 24 und 46 Sächsisches 

Wassergesetz (SächsWG) (Überschwemmungsgebiet, 

Hochwasserentstehungsgebiet, Gewässerrandstreifen, 

Trinkwasserschutzgebiet) betroffen. 

Das von dem neu zu errichtenden Gebäude anfallende, 

nicht verschmutzte Niederschlagswasser soll auf dem 

Grundstück des Anfalls vollständig verwertet werden. Dafür 

sind eine weitere Zisterne sowie ein angeschlossener Si-

ckerschacht vorgesehen. 

Nach Angaben aus dem Geotechnischen Bericht (Anlage 

1) befinden sich im Vorhabengebiet (Änderungsbereich) 

Lehm- und Tonschichten bis in ca. 4 m Tiefe. Unter diesen 

Lehmschichten stehen versickerungsfähige Schichten 
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(Schmelzwassersande, zersetzter bis vollständig verwitter-

ter Sandstein) an. 

Eine Einleitung in den Vorfluter als auch in den Regenwas-

serkanal ist nach Abstimmung mit der WASS nicht zuläs-

sig. 

 

 

 

 

In den eingereichten Unterlagen wurden unter den Punkten 

TF 5.1 in Verbindung mit BG 5.3.2 Absatz 6 unterschiedli-

che Angaben zum Durchlässigkeitsbeiwert des Versicke-

rungshorizontes Schmelzwassersand gemacht (siehe Ta-

belle 1). 

Unter den Punkten TF 5.1 in Verbindung mit BG 5.3.2 Ab-

satz 6 sind keine Angaben zu den Durchlässigkeitsbeiwert 

des Versickerungshorizontes Schmelzwassersand ge-

macht.  

In der Textliche Festsetzung 5.1 wird nur die Aussage ge-

troffen, dass anfallendes Regenwasser vollständig auf dem 

Grundstück zu versickern ist.  

In Anlage 4.1.3 des geotechnischen Berichts wird für die 

versickerungsfähige Schicht der Schmelzwassersande ein 

Durchlässigkeitsbeiwert (kf-Wert), auf Basis der Körnungs-

linie (BS 2, Teufe 4,40 bis 6,10 m), von 2,6*10-6 m/s ermit-

telt. Dieser liegt damit im unteren entwässerungstechnisch 

relevanten Versickerungsbereich. 

In Tabelle 3 "Bodenmechanische Kennwerte der Bau-

grundschichten" des Geotechnischen Berichts wird für den 

Versickerungshorizont Schmelzwassersand ein Durchläs-

sigkeitsbeiwert im Bereich zwischen 1*10-3 m/s bis 1*10-5 

m/s angegeben. 

Für die Dimensionierung des Versickerungsschachtes (An-

lage 2) wird ein kf-Wert des Untergrundes von 1,0*10-4 m/s 

herangezogen, der ca. um den Faktor 40 günstiger ist. 

Im geotechnischen Bericht Nr. 23-2075-1 vom 02.02.2024 

war in der Kornverteilung des Schmelzwassersandes (An-

lage A 4.1.3) die Auswertung des Schlämmastes nicht ent-

halten, was die Auswertung der Durchlässigkeitsbeiwert 

nach KAUBISCH und einen ermittelten kf-Wert von 2,6 x 

10-6 m/s zur Folge hatte. Die Ergänzung des Schlämmas-

tes ermöglicht eine Auswertung des Durchlässigkeitsbei-

wertes nach SEILER was hier einen ermittelten kf-Wert 

von 5,5 x 10-5 m/s zur Folge hat. Die Anlage A 4.1.3 im ge-

otechnischen Bericht Nr. 23-2075-1 vom 02.02.2024 wurde 

entsprechend korrigiert. Der Bericht liegt als Revision 01 

vom 04.12.2024 vor: Falkensteinklinik_BGD_23-2075-

1_Rev01_GTB_mit Anlagen_20241204.pdf. Dieser wird 

dem Bebauungsplan beigelegt. 

Für den geplanten Standort der Versickerungsanlage 

wurde eine zusätzliche Rammkernbohrung vorgenommen. 
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Der Standort ist in einem Beiplan in der Begründung sowie 

in der Planzeichnung des Bebauungsplanes dargestellt. 

Entsprechende der geotechnischen Stellungnahme zur Be-

urteilung der Versickerungsfähigkeit von Baugrund Dres-

den, die als Anlage 2 dem Bebauungsplan beigefügt wird, 

ist von einem kf-Wert unter Berücksichtigung von Korrek-

turfaktor von 1,1 x 10-5 m/s und 1,2 x 10-5 m/s auszugehen.  

Aus Fachsicht Geotechnik ist der untersuchte Standort für 

eine Versickerungsanlage geeignet. 

Für die Dimensionierung des Versickerungsschachtes 

wurde der ermittelte Wert aus der Geotechnischen Stel-

lungnahme zur Beurteilung der Versickerungsfähigkeit 

übernommen und neu berechnet. Die neue Berechnung 

wird dem Bebauungsplan beigefügt und ersetzt die Berech-

nung vom 20.07.2024. 

Außerdem beinhalten die eingereichten Unterlagen, wie in 

Tabelle 2 dargestellt, weitere abweichende Angaben hin-

sichtlich der zu entwässernden Niederschlagsflächen 

(Dachfläche des Neubaus). 

 

 

In der Planzeichnung ist keine Dachfläche festgesetzt. Le-

diglich die mögliche zu überbauende Fläche wird durch die 

GRZ sowie die Überschreitung der GRZ um 50 von 100 

angegeben. Die Errichtung von Gebäuden und TG ist nur 

in den dafür ausgewiesenen Gebieten möglich. Die Anga-

ben von Planzeichnung und Angaben in der Begründung 

stimmen überein. Die Fläche des Baufensters beträgt 

407 m². Dies wurde nochmals in der Planzeichnung im 

CAD-Programm überprüft. Somit stimmen die Angaben 

Planzeichnung und die städtebaulichen Kennwerte Begrün-

dung Pkt. 8 überein. 
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Für die Ermittlung des Regenwasserabflusses wurde die 

konkrete Dachfläche des Bauvorhabens / Neubaus ange-

nommen. Diese beträgt 318,87 m². Diese muss nicht de-

ckungsgleich mit dem Baufenster sein, jedoch darf diese 

die Größe des Baufensters nicht überschreiten. Auch die 

Angaben zur Dachfläche wurden nochmals überprüft. 

Aufgrund der unterschiedlichen Angaben zum Durchlässig-

keitsbeiwert des Versickerungshorizontes sowie den ab-

weichenden Flächenangaben zu den entwässernden Flä-

chen ist eine Bewertung der Versickerung und eine Über-

prüfung auf Plausibilität derzeit nicht möglich. 

Darüber hinaus ist die Aussage, "[…] dass eine Versicke-

rung des Regenwassers im Vorhabengebiet möglich ist […]" 

so nichtzutreffend. Vor einer Bewertung muss zunächst die 

Versickerungsfähigkeit des Bodens standortspezifisch ab-

schließend geklärt werden. Die Versickerung stellt hier die 

einzige Entwässerungsoption dar, da eine Einleitung in den 

Vorfluter als auch in das Kanalnetz nicht zulässig ist. Des-

halb ist eine frühzeitige Prüfung erforderlich, um technische 

und planerische Umsetzbarkeit des Vorhabens sicherzustel-

len. 

Nach Vorlage der korrigierten Gutachten wurde der Punkt 

5.3.2 nochmals geprüft und angepasst. 

 

Nachforderungen 

Die unterschiedlichen Angaben zum Durchlässigkeitsbei-

wert des Versickerungshorizontes sowie die abweichenden 

Flächenangaben der zu entwässernden Niederschlagsflä-

chen sind zu überprüfen und zu korrigieren. 

 

Für den geplanten Standort wurde eine zusätzliche Boh-

rung vorgenommen. Die aus der Bohrung ermittelten Werte 

zur Durchlässigkeit wurden bei der Berechnung der Versi-

ckerungsanlage berücksichtigt. Die Gutachten dazu liegen 

dem Bebauungsplan als Anlage bei. 
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Für die Planung und Dimensionierung von Versickerungs-

anlagen sind die konkreten Standortuntersuchungen (wie 

z. B. Sickertest), zur Bewertung der Umsetzbarkeit der ent-

wässerungstechnischen Versickerung, zu ermitteln. 

Gemäß telefonischem Dialog zwischen Baugrund DD und 

der Unteren Wasserbehörde wurde festgehalten, dass eine 

Versickerung durchgeführt werden muss, dies aber im 

Zuge der normalen Baumaßnahme erfolgen kann, wenn 

die Bewertung anhand eines aktuellen Aufschlusses positiv 

bewertet werden kann. 

Am geplanten Standort der Versickerungsanlage fand ein 

zusätzlicher Aufschluss statt. Dazu wurde von Baugrund 

Dresden eine geotechnische Stellungnahme abgegeben.  

Der im Untersuchungsgebiet anstehend Schmelzwasser-

sand ist für die Versickerung geeignet. Aus Fachsicht Geo-

technik ist somit die Grundlage für eine generelle Standort 

Entscheidung hinreichend gegeben.  

Der standortkonkrete Versickerungsversuch für die kon-

krete Dimensionierung des Sickerschachts wird daher im 

Rahmen der Baumaßnahme durchgeführt. 

Für die Bemessung der Versickerungsanlagen (nach DWA-

A 138) sind die anfallenden örtlichen Niederschlagsmen-

gen auf der Datenbasis KOSTRA-DWD 2020 zu verwen-

den. 

Der Hinweis wurde an das IB Köhler + Partner weitergege-

ben und wurde bei der Überarbeitung des Nachweises zur 

Regenwasserversickerung beachtet.  

In der Begründung zum Bebauungsplan ist dieser Hinweis 

bereits enthalten. 

Bei der Ermittlung des Niederschlagswasserabflusses sind 

die Flächen von bebauten oder befestigter Flächen, ent-

sprechend der Planung, zu ermitteln und zu verwenden. 

Der Hinweis wurde an das IB Köhler + Partner weitergege-

ben und wurde bei der Überarbeitung des Nachweises zur 

Regenwasserversickerung beachtet.  
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Es wird nur die Dachfläche (318,87 m²) des Ersatzneubaus 

berücksichtigt, da der Neubau an das bestehende Wege-

netz angebunden wird und keine zusätzlichen Flächenbe-

festigungen vorgesehen sind.  

Der Standort der Versickerungsanlage ist in die Planzeich-

nung aufzunehmen. 

Der Standort der Versickerungsanlage wurde in die Plan-

zeichnung als informativer Inhalt (redaktionelle Änderung) 

aufgenommen. 

 

Die Nachforderungen wurden der Unteren Wasserbehörde 

mit Schreiben vom 29.01.2025 per Mail vorgelegt. 

Hinweise 

• Von Versickerungsanlagen dürfen keine Schäden an 

Gebäuden und Anlagen ausgehen. Deshalb sollten 

Mindestabstände zu Gebäuden eingehalten werden, 

wobei als Kriterium die Art und Tiefe der Unterkelle-

rung und die Lage der Grundwasseroberfläche zu be-

rücksichtigen sind. 

• Bei geplanter Versickerung von Niederschlagswasser 

auf Grundstücken sind § 8 Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG), §§ 55 SächsWG und die Erlaubnisfreiheits-

Verordnung (ErlFreihVO) zu beachten.  

• Für die Versickerung ist eine wasserrechtliche Erlaub-

nis bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen, so-

bald die Anforderungen an das erlaubnisfreie Versi-

ckern gemäß ErlFreihVO nicht erfüllt sind. 

 

 

Die Hinweise sind bereits unter Punkt III.6.5 der Textlichen 

Festsetzung enthalten bzw. werden geringfügig ergänzt. 

TOP 6



Stadt Bad Schandau  03.03.2025 
Stadtverwaltung – Liegenschaftsmanagement/ Bau- und Investitionsbetreuung/ Stadtentwicklung  

 

Abwägungsprotokoll zur 2. Änderung des Bebauungsplans „Kurklinik Ostrau“ der Stadt Bad Schandau 

 

 Teil I – Behörden / sonstige Träger öffentlicher | Seite 12 von 28 

I Behörden / TöB Datum Hinweis / Anregungen Abwägungsvorschlag 

Boden/ Altlasten 

Aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes bestehen ge-

gen die 2. Änderung des Bebauungsplanes "Kurklinik Ost-

rau" keine Einwände. 

Begründung 

Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungspla-

nes "Kurklinik Ostrau" erstreckt sich über eine Fläche, die 

durch das Bestandsgebäude der Kurklinik, die angren-

zende Tiefgarage und die im Bestand vorhandene Oberflä-

chenbefestigung bereits anthropogen überprägt ist. Es wer-

den somit keine höherwertigen Böden in Anspruch genom-

men. Die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes wer-

den unter Punkt III (Hinweise) der textlichen Festsetzungen 

ausreichend berücksichtigt. 

Hinweise (redaktionell) 

• Teil A.2 Planzeichenerklärung - 2. Maß der baulichen 

Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB): Die Grundflächen-

zahl (GRZ) wird in der Planzeichnung sowie der Be-

gründung zum Bebauungsplan mit 0,35 angegeben. 

• Begründung zum Bebauungsplan nach § 2a BauGB - 

6.2 Belange des Bodens I Altlasten: Da durch das Vor-

haben bodenschutzrechtliche Belange berührt werden, 

sollte die Aussage "Es sind daher keine Belange des 

Bodens I Altlasten berührt." umformuliert werden, um 

eine falsche Auslegung zu vermeiden. 

 

 

Kenntnisnahme, Berücksichtigung 

Der Abschnitt 6.2 Belange Boden / Altlasten wird entspre-

chend der Hinweise redaktionell angepasst und ergänzt. 

Es ergeben sich keine Änderungen in der Aussage. 

Die Legende in der Planzeichnung wird angepasst. Die 

Grundflächenzahl beträgt 0,35. 
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Menschen mit Behinderung 

Im Sinne der Inklusion sind örtliche Strukturen, Zuwegun-

gen, öffentliche Räume und Gebäude so zu gestalten, dass 

sie von Menschen mit und ohne Behinderung, Frauen und 

Männern, Kindern, alten Menschen, eben von allen Men-

schen genutzt werden können. Der Bedarf an barriere-

freien Strukturen und Gebäuden wird in den nächsten Jah-

ren erheblich steigen und sollte bei künftigen Planungen 

berücksichtigt werden und eine gesteigerte Aufmerksam-

keit erfahren. 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

Der Hinweis ist bereits in der Begründung des Bebauungs-

planes unter Punkt 6.6 Belange der Inklusion von Men-

schen mit Behinderung enthalten. 

 

Siedlungshygiene 

Eine hygienisch einwandfreie, der Trinkwasserverordnung 

(TrinkwV 2001 i. d. F. der Bekanntmachung vom 20. März 

2023 - BGBI. I S. 159 - in der geltenden Fassung) entspre-

chende Versorgung sowie eine normgerechte Abwasserbe-

seitigung sind auch während der Bauphase zu sichern. 

Sollte eine Neuverlegung von Trinkwasserleitungen, auch 

die für eine eventuelle Notwasserversorgung, erforderlich 

sein, kann (auch abschnittsweise) durch das Gesundheits-

amt eine schriftliche Freigabe angefordert werden. Eventu-

ell im Planungsgebiet vorhandene dezentrale Trinkwasser-

anlagen (Brunnen) sind zu schützen. 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

Die Hinweise werden in die Begründung des Bebauungs-

planes unter Punkt 5.2 Medientechnische Ver- und Entsor-

gung → Trinkwasser aufgenommen. 

Vermessungswesen und Katasterinformation 

Gemäß § 6 Sächsisches Vermessungs- und Katasterge-

setz (SächsVermKatG) sind Grenz- und Vermessungsmar-

ken besonders geschützt. Insbesondere dürfen diese nicht 

entfernt oder verändert werden. Gefährdete Grenzmarken 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

Dieser Hinweis ist bereits unter Punkt III.8 Hinweise / 

Grenz- und Vermessungsmarken in den textlichen Festset-

zungen enthalten. 
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sollten durch einen Öffentlich bestellten Vermessungsinge-

nieur (ÖbVI) gesichert werden. 

Sollten sich Änderungen der Planungsunterlagen ergeben, 

die die Belange des Landratsamtes berühren können, be-

teiligen Sie uns bitte erneut. 

 

I 1.2 (E) Landkreis Säch-

sische Schweiz-

Osterzgebirge / 

Referat Gewäs-

serschutz 

21.02.2025 zu den ergänzten Unterlagen, welche Sie mit dem Schrei-

ben vom 29.01.2025 vorgelegt haben, nimmt die untere 

Wasserbehörde wie folgt Stellung:  

1. Ergebnis 

Die grundsätzliche Möglichkeit der Versickerung 

wurde nachgewiesen. Damit kann von einer schadlo-

sen Beseitigung des Niederschlagswassers ausgegan-

gen werden. Seitens der unteren Wasserbehörde gibt 

es keine weiteren Einwände gegen den Bebauungs-

plan. 

Im weiteren Verfahren sind die unter Punkt 3 genannten 

Hinweise zu beachten. 

2. Feststellungen 

Zur Einschätzung der Versickerungsfähigkeit wurde eine 

Kleinrammbohrung mit Bodenprobenahme bis 6,0 m unter 

GOK ausgeführt. Der geplante Versickerungshorizont ist 

der Schmelzwassersandstein in einer Tiefe zwischen 2,0 

und 4,9 m unter GOK. Der kf-Wert für den Schmelzwasser-

horizont wurde aus gestörten Proben bzw. Sieblinienaus-

wertung für Sandböden, unter Berücksichtigung der Kor-

rekturfaktoren Methode und Ort, ermittelt. Die bemes-

sungsrelevante Infiltrationsrate liegt bei 1,1 x 10-5 m/s. 

Kenntnisnahme, Berücksichtigung 

Die Hinweise unter Punkt 3 werden in die Begründung zum 

Bebauungsplan unter Punkt 9.2 Hinweise der Träger öf-

fentlicher Belange aufgenommen und dem Vorhabenträger 

somit für das weitere Verfahren zur Kenntnis gegeben. 

Der Hinweis 6.5 in der textlichen Festsetzung wird entspre-

chend aktualisiert. 
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Für die Niederschlagswasserbeseitigung ist eine Zisterne 

zur Regenwassernutzung und ein nachgeschalteter Sicker-

schacht vorgesehen. Die geplante Lage des Sicker-

schachts befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches 

der 2. Änderung des Bebauungsplans, jedoch innerhalb 

des Geltungsbereiches eines rechtskräftigen Bebauungs-

plans und auf dem Areal der Kurklinik Ostrau. 

3. Hinweise 

- Bei Antrag auf Erlaubnis für das Versickern von Nie-

derschlagswasser (nicht erlaubnisfrei, da Gewerbe- 

bzw. Sonderfläche) ist die Bemessung/Dimensionie-

rung sowie die erforderlichen Kriterien für eine Versi-

ckerungsanlage nach DWA-A 138-1 nachzuweisen. 

Dafür sind die tatsächlich angeschlossenen Flächen 

mit Spitzenabflussbeiwert und die KOSTRA-DWD 2020 

zu verwenden. 

- Der Grundwasserflurabstand wurde in Bezug auf den 

MHGW (Baugrund Dresden) bei der Planung der Un-

terkante der Versickerungsanlage nicht beachtet. Eine 

Einleitung direkt in das Grundwasser ist nicht zulässig. 

- Eine Nutzung der Zisternen zur definierten Regenwas-

serrückhaltung ist nicht anrechenbar, weil eine kurzzei-

tige gedrosselte Entleerung nicht gewährleistet ist. 

Redaktioneller Hinweis: 

Teil B Textliche Festsetzungen (TF) Punkt 6.5 Versicke-

rung: 

Die DWA-A 138 wurde im Oktober 2024 durch die die 

DWA-A 138-1 ersetzt. Für die Planung und Bemessung der 
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Versickerungsanlage ist dies zu beachten und in den TF zu 

aktualisieren. 

I 2.1 (E) Landesdirektion 

Sachsen 

01.11.2024 die Stadt Bad Schandau als Auftraggeber Ihres Planungs-

büros Fa. Hase Landschaftsarchitekten gibt u. a. der hiesi-

gen Raumordnungsbehörde Gelegenheit, zum geänderten 

B-Planentwurf in Sachen viergeschossiger Erweiterungs-

bau der Falkenstein Reha-Klinik, ein 0,2 ha großen Grund-

stücksteil betreffend, Stellung zu beziehen. Bauplanungs-

rechtlich geht es um ein Sondergebiet (SO) Kurklinik nach 

§ 11 BauNVO i. V. m. einem vereinfachten Vf. nach § 13 

BauGB. Im Jahr 1993 wurde die Vorhabenfläche aus dem 

LSG Sächsische Schweiz ausgegliedert.  

Raumordnerisch bestehen gegen das Vorhaben aus 

keinem Blickwinkel heraus Bedenken.  

Das Kap. 4 – Freiraumentwicklung – des Regionalplans 

Oberes Elbtal/Osterzgebirge ist derzeit auf Grundlage des 

Normenkontrollurteils des SächsOVG vom 23.11.2023 mit 

Wirkung ab dem 13.02.2024 unwirksam; im Übrigen war 

diese Fläche laut der Karte 2 Raumnutzung besagten Re-

gionalplans unmarkiert und stand außerhalb des entlang 

der Kirnitzsch verlaufenden VRG (Vorranggebiets) Schutz 

des vorhandenen Waldes. 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

I 3.1 (E) Regionaler Pla-

nungsverband 

Oberes Elb-

tal/Osterzgebirge 

16.10.2024 Der Entwurf der o. g. Bebauungsplanänderung wurde auf 

Grundlage der 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplans 

geprüft. 

Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit, einer bes-

seren Patientenbetreuung und der Wettbewerbsfähigkeit ist 

die Erweiterung des Bestandsgebäudes der Falkenstein-

Kenntnisnahme, Berücksichtigung 

Die Hinweise zu den Urteilen zum Regionalplan, Kapitel 4 

(Freiraumentwicklung) und 5.2 (Wasserversorgung) wer-

den aufgenommen und die Begründung textlich angepasst. 
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Klinik vorgesehen. Die Erweiterung befindet sich vollstän-

dig im seit 05.05.1993 rechtskräftigen Bebauungsplan 

„Kurklinik Ostrau“.  

Mit der 2. Änderung sollen die bauplanungsrechtlichen Vo-

raussetzungen für die Erweiterung geschaffen werden. Die 

Planung steht nicht in Konflikt zu regionalplanerischen 

Festlegungen. 

Unter Beachtung der Urteile des Oberverwaltungsgerichtes 

Bautzen vom 23.11.2023 zur Unwirksamkeit der Kapitel 4 

(Freiraumentwicklung) und 5.2 (Wasserversorgung) des 

Regionalplans 2020 ergeht nachfolgender Hinweis: 

• In der Begründung zum Bebauungsplan wird beschrie-

ben, dass sich das Plangebiet innerhalb des Vorrang-

gebietes Kulturlandschaftsschutz befindet. Durch die 

o.g. Urteile besitzt die regionalplanerische Festlegung 

aktuell jedoch keine Rechtswirksamkeit. Eine textliche 

Anpassung wird empfohlen. 

I 4.1 (E) Sächsisches Lan-

desamt für Um-

welt, Landwirt-

schaft und Geolo-

gie 

11.11.2024 mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme des 

Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und 

Geologie (LfULG) als Träger öffentlicher Belange. 

Wir weisen darauf hin, dass im LfULG nur die Belange 

- Fluglärm 

- Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 

- natürliche Radioaktivität 

- Fischartenschutz und Fischerei und 

- Geologie 

Kenntnisnahme 
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Gegenstand der Prüfung sind. Die Prüfung weiterer Be-

lange ist auf Grund fehlender Zuständigkeit nicht möglich. 

Wir haben die Prüfung und Einschätzung u.a. auf der 

Grundlage des Inhalts der unter Punkt 2.1 und 3.1 aufge-

führten Unterlagen vorgenommen. 

1 Zusammenfassendes Prüfergebnis 

Aus Sicht des LfULG stehen dem Vorhaben keine Beden-

ken entgegen. 

Wir empfehlen, im Rahmen der weiteren Planbearbeitung 

die unter Punkt 2 folgenden geologischen Hinweise zu be-

rücksichtigen. 

Anforderungen/ Hinweise zum Radonschutz wurden in vor-

liegenden Planungsunterlagen angemessen beachtet bzw. 

berücksichtigt. Darüber hinaus verweisen wir auf die Aus-

führungen unter Punkt 3. 

Die Belange des Fluglärms, Belange der Anlagensicherheit 

/ Störfallvorsorge sowie Belange des Fischartenschutzes 

bzw. der Fischerei sind nicht berührt. 

Wir bitten darum das LfULG über das vor Beschlussfas-

sung zu informieren (Vgl. § 4 SächsUIG). 

Kenntnisnahme, kein inhaltlicher Handlungsbedarf 

2 Geologie 

2.1 Unterlagen 

[1] Schreiben von Hase Landschaftsarchitektur aus Dres-

den, Frau Sitte vom 30.09.2024 mit digitalen Unterlagen 

[2], Ihr Projekt 24-115  

Kenntnisnahme, kein inhaltlicher Handlungsbedarf 

Zu Punkt 2.4.1 

Die Hinweise sind unter Punkt 9.2 Hinweise der Träger öf-

fentlicher Belange aufgenommen und werden so dem Vor-

habenträger zu Kenntnis gegeben. 

Zu Punkt 2.4.2 
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[2] Stadt Bad Schandau: Entwurf 2. Änderung des Bebau-

ungsplans „Kurklinik Ostrau“ bestehend aus Planzeich-

nung (Teil A) im Maßstab 1:500, textlichen Festsetzun-

gen und Hinweisen (Teil B), Begründung (Teil C), An-

lage 1 = Baugrundgutachten [3] und Anlage 2 = Dimen-

sionierung Versickerungsschacht des IB Köhler und 

Partner aus Possendorf; aufgestellt durch Stadtverwal-

tung Bad Schandau und Hase Landschaftsarchitektur 

aus Dresden, 19.08.2024 

[3] Baugrund Dresden GmbH aus Dresden: Geotechni-

scher Bericht zur Beurteilung der Baugrund- und Grün-

dungsverhältnisse einschließlich abfallfachlicher Unter-

suchung für den Neubau Nebengebäude Falkenstein-

Klinik in Bad Schandau, 02.02.2024 

[4] Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 

Geologie (LfULG): Archiv und Datenbankinformationen 

der Abteilung Geologie mit digitalem geologischen 

Messtischblatt des Königreiches Sachsen GK25 Blatt 

Sebnitz-Kirnitzschtal Nr. 5051 (85), Maßstab 1:25.000 

[5] Arbeitsblatt DWA-A 138: Planung, Bau und Betrieb von 

Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser, 

Stand April 2005 

2.2 Prüfergebnis 

Aus geologischer Sicht bestehen zum o. g. Vorhaben keine 

Bedenken. In der weiteren Planung empfehlen wir nachfol-

gende Hinweise zu berücksichtigen. 

2.3 Prüfumfang 

Im Verlauf des Verfahrens wurde nochmals eine Ramm-

kernbohrung am geplanten Standort der Versickerungsan-

lage durchgeführt. In der geotechnischen Stellungnahme 

zu diesem Aufschluss wurde die Versickerungsfähigkeit 

des Untergrunds beurteilt. Entsprechend der geotechni-

schen Stellungnahme von Baugrund Dresden zur Durch-

lässigkeit des anstehenden Bodens wird die bemessungs-

relevante Infiltrationsrate unter Berücksichtigung von Kor-

rekturfaktor von 1,1 x 10-5 m/s und 1,2 x 10-5 m/s angege-

ben. Der im Untersuchungsgebiet anstehende Schmelz-

wassersand ist für die Versickerung geeignet. 

Die geplante Versickerungsanlage wurde daraufhin noch-

mals berechnet. Dies liegt als Anlage des Bebauungsplans 

bei.  

Die neuen Erkenntnisse wurden in die Begründung des Be-

bauungsplans eingearbeitet. Es ergeben sich daraus keine 

Änderungen am Bebauungsplan selbst.  

Weitere Hinweise sind unter dem Punkt 9.2 Hinweise der 

Träger öffentlicher Belange aufgenommen und werden so 

dem Vorhabenträger zu Kenntnis gegeben. 

Zu Punkt 2.4.3 

Die Hinweise sind unter Punkt 9.2 Hinweise der Träger öf-

fentlicher Belange aufgenommen und werden so dem Vor-

habenträger zu Kenntnis gegeben. 
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An den mit [2] und [3] übergebenen Unterlagen wurden die 

geologischen Belange anhand unserer Datenlage [4] und 

der Arbeitsunterlage [5] geprüft. 

2.4 Hinweise 

2.4.1 Geotechnischer Bericht [3] 

Wir bedanken uns für die Übergabe des geotechnischen 

Gutachtens [3] zur Archivierung im sächsischen geologi-

schen Archiv. Die geologischen Fachdaten daraus über-

nehmen wir in die Landesdatenbank geologischer Auf-

schlüsse. 

Der Untersuchungsumfang des vorgelegten Gutachtens 

gestattet vorerst eine grundlegende geologische, ingeni-

eurgeologische und erste hydrogeologische Beurteilung 

der Baugrundverhältnisse im Untersuchungsbereich. 

Die Aussagen sowie daraus gezogenen Rückschlüsse zu 

geologischen, ingenieurgeologischen und hydrogeologi-

schen Sachverhalten werden als fachlich plausibel einge-

schätzt. 

Die bautechnischen Hinweise werden ebenso als fachlich 

plausibel bewertet. Diese sollen in der weiteren Planung 

und Ausführung insbesondere hinsichtlich Sicherung und 

Standsicherheit bestehender Gründungen bei Tiefbauar-

beiten unbedingt beachtet umgesetzt werden. 

Die Unterlage [3] kann grundsätzlich als Grundlage für die 

weitere Planung empfohlen werden (siehe auch Punkt 3.3). 

2.4.2 Versickerung 

Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist am Stand-

ort nach den Erkundungsergebnissen des Gutachtens [3] 
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möglich. Dabei sollte sichergestellt werden, dass die Versi-

ckerung in einem Tiefenniveau erfolgt, in dem nach [3] 

keine bindigen Zwischenlagen in den Schmelzwassersan-

den zu erwarten sind bzw. die Versickerung sollte direkt in 

den zersetzten Sandstein erfolgen. 

Die mit [2] / Anlage 2 zur Begründung enthaltene, exempla-

rische Dimensionierung des Versickerungsschachts wird 

anhand der bisher erhobenen Daten als zu optimistisch 

eingeschätzt. 

Dabei wird die Durchlässigkeit des Untergrundes mit einem 

kf-Wert von 1x10-4 m/s angesetzt. Im Baugrundgutachten 

([3]) wurden jedoch anhand von Siebanalysen die Durch-

lässigkeitsbeiwerte für Schmelzwassersand zu 2,6x10-6 

m/s und für den zersetzten Sandstein zu 3,9x10-5 m/s be-

stimmt. Dies zeigt, dass für eine ordnungsgemäße Planung 

der Niederschlagswasserversickerung, die zu einem späte-

ren Zeitpunkt vorgesehenen Versickerungsversuche eine 

notwendige Voraussetzung darstellen. 

2.4.3 Hinweise für die weitere Planung außerhalb der 

Bauleitplanung 

Gründung des Anbaus  

Falls die Gründungsvariante Tiefgründung mittels gebohr-

ten und verpressten Mikropfählen weiter planerisch verfolgt 

wird, weisen wir aus ingenieurgeologischer Sicht auf beste-

hende Erkundungsdefizite hin. Nach [3], Punkt 4.2.2 ist 

derzeit eine erforderliche Mindestpfahleinbindung in den 

Sandstein, stark bis schwach verwittert (Schicht 6b oder 

6.2) von ≥ 3 m erforderlich. Wir merken an, dass die Auf-
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schlussmethoden Rammkernsondierung und Rammson-

dierung die Baugrundschicht 6b am Bohrungsende ledig-

lich im Dezimeterbereich nachwiesen und noch keinen er-

forderlichen Nachweis unterhalb der künftigen Pfahlsohlen 

erbrachten. Die Eigenschaften des Sandsteins sind für 

Pfahlgründungen am Standort nicht ausreichend erkundet. 

Wir empfehlen zur Entnahme von Probenmaterial für die 

Bestimmung der einaxialen Druckfestigkeit des Sandsteins 

und zu einer sicheren Dimensionierung dieser Pfahlgrün-

dungen Nacherkundungen durch Rotationskernbohrungen 

und eine Ergänzung und Fortschreibung des Gutachtens 

[3]. Dies soll die Planungssicherheit für die Bauherrin durch 

Kenntnis der Eigenschaften der lastaufnehmenden Sand-

steinschichten um und unter den Pfahlsohlen verbessern. 

Geotechnische Baubegleitung 

Durch die Bauleitplanung [2] sind die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für einen Anbau an einen Klinikbestand 

zu schaffen. 

Für eine langfristige Gebrauchstauglichkeit ist dieser An-

bau setzungsarm und wasserdicht mit dem Bestand zu ver-

binden. 

Aufgrund der in [3] aufgezeigten anspruchsvollen geologi-

schen Verhältnisse und Tragfähigkeitsverhältnisse, auf-

grund der an mehreren Seiten angrenzenden Bestandsbe-

bauung in unterschiedlichen Tiefenkoten und der sich dar-

aus ergebenden Kompliziertheit des Vorhabens halten wir 

eine geotechnische Baubegleitung durch die/eine geotech-

nische Sachverständige für dringend erforderlich, die die 
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geplanten Aushub- und Gründungssohlen beurteilt und zur 

Betonage freigibt. 

Die in [3] dargestellten geotechnischen Kontrollprüfungen 

im Erdbau und die empfohlenen Pfahlprobebelastungen 

sind rechtzeitig einzuplanen und umzusetzen. 

3 Natürliche Radioaktivität 

3.1 Unterlagen 

[1] Kataster für Natürliche Radioaktivität in Sachsen, basie-

rend auf Kenntnissen über den Altbergbau, Uranerz-

bergbau der Wismut und Ergebnissen aus dem Projekt 

„Radiologische Erfassung, Untersuchung und Bewer-

tung bergbaulicher Altlasten“ (Altlastenkataster) des 

Bundesamtes für Strahlenschutz. 

[2] Allgemeinverfügung zur Festlegung von Gebieten zum 

Schutz vor Radon-222 in Innenräumen nach § 121 Ab-

satz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes vom 19. No-

vember 2020 (SächsABl. S. 1362). 

3.2 Prüfergebnis 

Das Plangebiet befindet sich … 

- in keiner radioaktiven Verdachtsfläche und gegenwär-

tig [1] liegen uns auch keine Anhaltspunkte über radio-

logisch relevante Hinterlassenschaften vor, 

- bei bereits in den Planungsunterlagen zitiert, außerhalb 

eines festgelegten Radonvorsorgegebietes [2] und 

nach unseren Erkenntnissen in einer als unauffällig be-

Kenntnisnahme, kein inhaltlicher Handlungsbedarf 

Die Anmerkungen zur Begründung (Email-Adresse und 

Verlinkung zur Broschüre) werden angepasst. 
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züglich der zu erwartenden durchschnittlichen Radon-

aktivitätskonzentration in der Bodenluft charakterisier-

ten geologischen Einheit. 

Nach Prüfung der zu vertretende öffentliche Belange be-

stehen aus Sicht des Strahlenschutzes, Bereich natürliche 

Radioaktivität, keine Bedenken zum vorliegenden Vorha-

ben – Anforderungen/ Hinweise zum Radonschutz wurden 

in vorliegenden Planungsunterlagen angemessen beachtet 

bzw. berücksichtigt. 

Anmerkungen zu Abänderungen in der Datei: 

BPlan Kurklinik Ostrau_2.Änderung_Begründung.pdf: 

Die aktuelle Adresse der Radonberatungsstelle hat sich 

wie folgt geändert und sollte bitte abgeändert werden: 

E-Mail: radonberatung@smekul.sachsen.de  

Außerdem ist die exakte Verlinkung der Broschüre „Radon-

schutzmaßnahmen - Planungshilfe für Neu- und Bestands-

bauten“: (https://publikationen.sachsen.de/bdb/arti-

kel/26126) 

I 5.1 (E) Staatsbetrieb 

Sachsenforst 

07.10.2024 Von der Planung sind keine Belange betroffen, die der 

Staatsbetrieb Sachsenforst als obere Forstbehörde zu ver-

treten hat. 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

I 6.1 (E) Landestalsper-

renverwaltung 

des Freistaates 

Sachsen  

25.10.2024 Im Geltungsbereich des o. g. B-Planes befinden sich keine 

Gewässer und öffentlichen Hochwasserschutzanlagen so-

wie sonstigen wasserwirtschaftlichen Anlagen, für welche 

der Betrieb Oberes Elbtal der Landestalsperrenverwaltung 

des Freistaates Sachsen (LTV) zuständig ist. 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 
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I 7.1 (E) Landesamt für 

Archäologie 

Sachsen 

15.10.2024 Das Landesamt für Archäologie erhebt keine Einwände ge-

gen das o.g. Vorhaben.  

Vor der Realisierung des Bauvorhabens bittet das LfA um 

eine Baubeginnanzeige. 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

Der Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 

I 8.1 (E) Landesamt für 

Denkmalpflege 

Sachsen 

01.10.2024 Das Vorhaben berührt keine Belange des Landesamtes für 

Denkmalpflege. 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

I 9.1 (E) Sächsisches 

Staatsministe-

rium für Soziales 

und Gesellschaft-

lichen Zusam-

menhalt 

 Keine Stellungnahme  

I 10.1 (E) Sächsisches 

Oberbergamt 

15.10.2024 Das Bauvorhaben ist in einem Gebiet vorgesehen, in dem 

in der Vergangenheit bergbauliche Arbeiten durchgeführt 

wurden. Im unmittelbaren Bereich des Bauvorhabens sind 

jedoch nach den uns bekannten Unterlagen keine stillge-

legten bergbaulichen Anlagen vorhanden, die Bergschäden 

oder andere nachteilige Einwirkungen erwarten lassen. 

Hinweis 

Diese Stellungnahme wurde nach aktueller Prüfung der 
Sachlage und den uns gegenwärtig vorliegenden Informati-
onen erarbeitet. Sie gibt den derzeitigen Kenntnisstand des 
Sächsischen Oberbergamtes wieder und gilt für das ange-
zeigte Vorhaben/Grundstück. 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 
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I 11.1 (E) Landesamt für 

Steuern und Fi-

nanzen 

 Keine Stellungnahme  

I 12.1 (E) Landesamt für 

Straßenbau und 

Verkehr  

11.10.2024 Die 2. Änderung des Bebauungsplanes berührt keine Be-

lange des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr. 

Wir haben deshalb gegen den Planentwurf in der Fassung 

vom 19.08.2024 keine Einwände. 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

I 13.1 (E) Staatsbetrieb 

Sächsisches Im-

mobilien- und 

Baumanagement  

Zentrales Flä-

chenmanage-

ment Sachsen 

07.11.2024 das geplante Vorhaben berührt keine bekannten beabsich-

tigten oder bereits eingeleiteten Planungen und Maßnah-

men des Freistaates Sachsen, vertreten durch den Staats-

betrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, 

Geschäftsbereich Zentrales Flächenmanagement. 

Bedenken, Anregungen oder Forderungen werden nicht 

vorgebracht. 

Bei einer nachträglichen Änderung, die Belange des Frei-

staates berühren könnten, bitte ich um erneute Vorlage der 

Pläne zur Prüfung. Ich gehe davon aus, dass bei einer In-

anspruchnahme von Flächen, die Eigentum des Freistaa-

tes Sachsen sind, eine Abstimmung mit dem Staatsbetrieb 

Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Geschäfts-

bereich Zentrales Flächenmanagement erfolgt. 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

I 14.1 (E) RVSOE Regio-

nalverkehr Säch-

sische Schweiz-

Osterzgebirge 

GmbH 

 Keine Stellungnahme  
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I 15.1 (E) Hauptzollamt 

Dresden 

04.10.2024 Mit Bezug auf Ihr Schreiben teile ich Ihnen im Auftrag der 

zuständigen Liegenschaftssachbearbeitung mit, dass die 

Belange des Hauptzollamtes Dresden durch die 2. Ände-

rung des Bebauungsplanes „Kurklinik Ostrau“ der Stadt 

Bad Schandau nicht betroffen sind. 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

I 16.1 (E) Polizeidirektion 

Dresden, Polizei-

revier Sebnitz 

22.10.2024 Im vorliegenden Bebauungsplan sind verkehrspolizeiliche 

Belange nicht betroffen. 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

I 17.1 (E) Bundesamt für 

Infrastruktur, Um-

weltschutz und 

Dienstleistungen 

der Bundeswehr 

14.10.2024 vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage 

werden Verteidigungsbelange nicht beeinträchtigt. Es be-

stehen daher zum angegebenen Vorhaben seitens der 

Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Ein-

wände. 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

I 18.1 (E) Industrie- und 

Handelskammer 

Dresden 

29.10.2024 mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Kurklinik Ost-

rau“ der Stadt Bad Schandau sollen die planungsrechtliche 

Voraussetzung für die Errichtung eines Anbaus an das be-

stehende Klinikgebäude der Kurklinik Ostrau geschaffen 

werden. 

Die Industrie- und Handelskammer Dresden erhebt gegen 

diese Planung keine Einwände. 

Planungsabsichten kammerzugehöriger Unternehmen, die 

im weiteren Verfahren Berücksichtigung finden sollten oder 

diesem entgegenstehen, sind uns zum gegenwärtigen Zeit-

punkt nicht bekannt. 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 
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I 19.1 (E) Deutscher Wet-

terdienst 

16.10.2024 Der DWD hat keine Einwände gegen die von Ihnen vorge-

legte Planung, da keine Standorte des DWD beeinträchtigt 

werden bzw. betroffen sind. 

Das geplante Vorhaben beeinflusst nicht den öffentlich-

rechtlichen Aufgabenbereich des Deutschen Wetterdiens-

tes. 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

I 20.1 (E) Wasserstraßen- 

und Schifffahrts-

amt Dresden 

21.10.2024 Durch das oben genannte Vorhaben bin ich in der Wahr-

nehmung meiner Aufgaben nicht betroffen. 

Sie erhalten somit die Zustimmung der Wasserstraßen- 

und Schifffahrtsverwaltung zum o.g. Vorhaben. 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

I 21.1 (E) Bundesagentur 

für Arbeit 
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Teil II – Versorgungsträger 
 

(E) Entwurf i.d.F.v. 19.08.2024 

 Öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB ab 14.10.2024 bis einschließlich 15.11.2024 /  

 Behörden und TöB-Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 30.09.2024 

 (Hinweis zur Tabelle: Im Zeilenaufbau der Tabelle sind die einzelnen Ämter/ Verbände aufeinander folgend mit Ihren jeweiligen Stellungnahmen dargestellt (Entwurf = E) 

 

II 
Versorgungs-

träger 
Datum Hinweis / Anregungen Abwägungsvorschlag 

II 1.1 (E) SachsenNetze 

GmbH 

17.10.2024 Gegenstand der Auskunft ist der Anlagenbestand der fol-

genden Netzbetreiber (siehe auch Tabelle): 

- SachsenEnergie AG 

- SachsenNetze GmbH 

- SachsenNetze HS.HD GmbH 

- SachsenGigaBit GmbH 

 

 

Achtung! Im Baubereich können sich Leitungen anderer 

Rechtsträger befinden! 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 
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träger 
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Die schriftlichen Stellungnahmen folgen per Post!! 

Im Baubereich sind momentan keine weiteren Veränderun-

gen oder Erweiterungen in Realisierung. 

von SachsenNetze wurden übermittelt: 

Bestandsunterlagen Strom MS/NS (SachsenNetze HS.HD 

GmbH) 

Merkblatt Arbeiten und Planen im Bereich von Versor-

gungsleitungen 

Legende zu den Lageplänen Strom MS 

Forderungen der SachsenNetze: 

Die Angaben und Hinweise sind gültig für die Dauer von 6 

Monaten ab Ausstellungsdatum. 

Die Dokumente zur Auskunftserteilung sind farbig auszu-

drucken und für die Dauer der Arbeiten auf der Baustelle 

aufzubewahren. 

Die Hinweise und Forderungen auf den beigefügten Merk-

blättern sind zu beachten bzw. einzuhalten. 

 

II 1.2 (E) SachsenNetze 

GmbH 

21.10.2024 als Anlage erhalten Sie die Stellungnahmen unserer Fach-

bereiche 

x Elt-Anlagen 

x Gasanlagen 

x Informationstechnik (SachsenGigaBit GmbH) 

Mit Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Region 

Heidenau oder den angegebenen Ansprechpartner unter 

Angabe der SachsenNetze HS.HD-Registriernummer. 

 

Stellungnahme Strom Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 
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träger 
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Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen der 

SachsenNetze HS.HD GmbH. 

Ihr Ansprechpartner für eine eventuelle Änderung Hausan-

schluss/Leistungsbedarf ist Herr Maik Rothe, Tel.: +49 351 

5630-25845. Beachten Sie hierzu bitte auch die beilie-

gende Anmeldung. 

Vor Baubeginn muss die beauftragte Firma die Aus-

kunftserteilung für Schachtarbeiten bei uns einholen. 

Unsere Stellungnahme für Ihr Bauvorhaben gilt ein Jahr. 

Anlagen 

bestätigter Lageplan 

Anmeldung zum Netzanschluss Strom 

Die Hinweise werden in die Begründung zum Bebauungs-
plan unter Punkt 9.2 Hinweise der Träger öffentlicher Be-
lange aufgenommen.  

 

Stellungnahme Gas 

Im Baugebiet befinden sich Niederdruckgasversorgungsan-

lagen der SachsenNetze GmbH. Die Lage entnehmen Sie 

bitte den Ihnen digital übermittelten Plänen. Im gesamten 

Bereich darf in der Nähe von Versorgungsanlagen nur von 

Hand gearbeitet werden. 

Gegen die geplante Baumaßnahme bestehen unsererseits 

keine Bedenken, wenn die anerkannten Regeln der Tech-

nik (wie z. B. DVGW-Arbeitsblätter, DIN-Vorschriften, VDE-

Richtlinien, BG-Vorschriften usw.) beachtet werden. 

Die exakte Lage, insbesondere Tiefenlage und der Verlauf 

der Versorgungsanlagen, können von den Eintragungen in 

den Plänen abweichen. Zur genauen Lagefeststellung sind 

fachgerechte Erkundigungsmaßnahmen (Ortung, Quer-

schläge, Suchschlitze, Handschachtung o. a.) durchzufüh-

ren. 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

Die Hinweise werden in die Begründung zum Bebauungs-
plan unter Punkt 9.2 Hinweise der Träger öffentlicher Be-
lange aufgenommen.  
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II 
Versorgungs-

träger 
Datum Hinweis / Anregungen Abwägungsvorschlag 

Während der Baumaßnahme müssen unsere Versorgungs-

anlagen so gesichert werden, dass seitliche und höhenmä-

ßige Lageveränderungen ausgeschlossen sind. Leitungen 

mit einer Überdeckung von 0,2 m dürfen nicht ohne 

Schutzmaßnahmen, die mit dem zuständigen Meisterbe-

reich abgestimmt sind, befahren werden. Freigelegte Rohr-

leitungen sind vor mechanischen Beschädigungen durch 

geeignete Mittel (z. B. Schutzmatten) zu schützen. 

Beschädigungen, die durch die Nichtbeachtung der erfor-

derlichen Schutzvorkehrungen entstehen, sind dem zu-

ständigen Meisterbereich zwingend anzuzeigen und kön-

nen dem Verursacher bei grober Fahrlässigkeit in Rech-

nung gestellt werden. 

Bei Verlegung im offenen Graben ist im Falle von Kreuzun-

gen ohne besondere Schutzmaßnahmen ein Abstand von 

mindestens 0,2 m einzuhalten, bei der Parallelverlegung 

ein Abstand von mindestens 0,4 m. An Engpässen darf der 

Abstand von 0,2 m nicht ohne besondere Schutzmaßnah-

men unterschritten werden. 

Wenn dieser Abstand nicht eingehalten werden kann, sind 

zum Schutz der Gasleitung geeignete Maßnahmen, z.B. 

Zwischenlegen von wärmeregulierenden Schalen oder 

Platten, vorzusehen. Diese Maßnahmen sind mit dem 

Netzbetreiber abzustimmen. 

Unsere Stellungnahme für Ihr Bauvorhaben gilt ein Jahr. 

Vor Baubeginn muss die beauftragte Firma die Aus-

kunftserteilung für Schachtarbeiten bei uns einholen sowie 

einen Termin für die Ortsbegehung vereinbaren. Ihr An-

sprechpartner ist Herr Sebastian Henker. 
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II 
Versorgungs-

träger 
Datum Hinweis / Anregungen Abwägungsvorschlag 

Anlage  

Merkblatt „Mehr Sicherheit“ 

Stellungnahme Informationstechnik (SachsenGigaBit 

GmbH) 

Für das angezeigte Plangebiet erteilen wir unsere Zustim-

mung nur unter der Bedingung, dass die vorhandenen Lei-

tungen nicht beeinträchtigt werden. 

Folgende Abstände zu den Informationstechnikanlagen 

(HDPE-Rohre mit Glasfaserleitungen, Fernmeldekabel, 

Stromkabel) sind einzuhalten: Parallelführung >0,2 m, 

Kreuzungen und Engstellen (nach Abstimmung) >0,2 m. 

Die Regellegetiefe beträgt 0,6-0,8 m. Die geforderte Über-

deckung darf durch Geländeabtrag oder -aufschüttung 

nicht verändert werden. Wir bitten Sie, diese Abstandsan-

gaben bei Ihrer weiteren Planung zu berücksichtigen. 

Im Baubereich sind momentan keine weiteren Verände-

rungen oder Erweiterungen unserer Anlagen in Reali-

sierung. Ansprechpartner hierfür ist Rene Gersch, Tel.: 

+49 351 5630-25509. 

Sollten im Zuge der geplanten Baumaßnahmen Umverle-

gungs- oder Sicherungsmaßnahmen an diesen Anlagen 

notwendig werden, so führen wir diese im Auftrag und zu 

Lasten Ihres Auftraggebers aus. 

Notwendig werdende Umverlegungen sind anhand der 

endgültigen Planungsunterlagen schriftlich der 

SachsenGigaBit GmbH 

Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden 

anzuzeigen. 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

Die Hinweise werden in die Begründung zum Bebauungs-
plan unter Punkt 9.2 Hinweise der Träger öffentlicher Be-
lange aufgenommen.  
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II 
Versorgungs-

träger 
Datum Hinweis / Anregungen Abwägungsvorschlag 

Die Beantragung der auszuführenden Arbeiten muss spä-

testens 4 Wochen vor Baubeginn erfolgen, um eine ent-

sprechende Vereinbarung zur Kostentragung zwischen der 

SachsenGigaBit GmbH und dem Auftraggeber als Voraus-

setzung für die Realisierung abschließen zu können. 

Vor Baubeginn ist durch den Bauausführenden eine aktu-

elle Auskunftserteilung einzuholen. 

Unsere Stellungnahme für Ihr Bauvorhaben gilt ein Jahr. 

II 2.1 (E) Zweckverband 

Abfallwirtschaft 

Oberes Elbtal 

 Keine Stellungnahme  

II 3.1 (E) Wasserbehand-

lung Sächsische 

Schweiz GmbH 

18.10.2024 Nach Prüfung der Unterlagen zum Bebauungsplan teilen 

wir Ihnen mit, dass seitens des AZV Bad Schandau unter 

Beachtung der nachfolgenden Anmerkungen keine Ein-

wände gegen die 2. Änderung des BPL "Kurklinik Ostrau" 

bestehen. 

Die u. a. im Teil B Textliche Festsetzungen zum Bebau-

ungsplan enthaltenen Festlegungen des Bebauungsplanes 

zur Niederschlagswasserableitung für den Erweiterungs-

bau (keine Einleitung in das Gewässer, Versickerung vor 

Ort) sind einzuhalten. 

Die Schmutzwasserentsorgung der Falkenstein-Klinik er-

folgt über ein Schmutzwasserpumpwerk der Falkenstein-

Klinik in den öffentlichen Schmutzwasserkanal. Durch die 

Erweiterung des Klinikgebäudes wird der Schmutzwasser-

abfluss erhöht. Dabei muss die Einleitungsmenge der Fal-

kenstein-Klinik über das Abwasserpumpwerk von 3,9 l/s 

eingehalten werden. 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in Be-

gründung ergänzt. Der Kartenausschnitt in der Planzeich-

nung Teil A und Teil B wird geändert. 
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II 
Versorgungs-

träger 
Datum Hinweis / Anregungen Abwägungsvorschlag 

Im Plan Teil A + B, Zeichnerische und Textliche Festset-

zungen ist der Kartenauszug unter rechts auf dem Lage-

plan falsch. 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Wiedermann, Tel. 03596 I 

58 18 57, gern zur Verfügung. 

II 4.1 (E) Zweckverband 

Wasserversor-

gung Pirna/Seb-

nitz 

 Keine Stellungnahme  

II 5.1 (E) 50Hertz Trans-

mission GmbH 

01.10.2024 Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass 

sich im Plangebiet derzeit keine von der 50Hertz Transmis-

sion GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspannungs-

freileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenver-

bindungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen) befinden. 

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumli-

chen Bereich und nur für die Anlagen der 50Hertz Trans-

mission GmbH. 

Hinweis zur Digitalisierung: 

Für eine effiziente Identifizierung der (Nicht-)Betroffenheit 

bitten wir bei künftigen Beteiligungen nach Möglichkeit um 

Übersendung der Plangebietsfläche(n) sowie eventueller 

externer Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in einem 

standardisierten und georeferenzierten Geodatenaus-

tauschformat (vorzugsweise Shapefiles inkl. der Projekti-

onsdatei (*.prj) oder kml-Datei). 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

Die Hinweise zur Digitalisierung werden zur Kenntnis ge-

nommen und für weitere Planungen berücksichtigt. 

II 6.1 (E) GDMcom GmbH 08.10.2024 bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), er-

teilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für die 

folgenden Anlagenbetreiber: 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

Der angefragte Bereich ist korrekt. 
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II 
Versorgungs-

träger 
Datum Hinweis / Anregungen Abwägungsvorschlag 

 

Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und 

nur für die Anlagen der vorgenannten Unternehmen, so 

dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet wer-

den muss, bei denen weitere Auskünfte einzuholen sind! 

Bitte prüfen Sie, ob der dargestellte Bereich, den Ihrer An-

frage enthält. 

 

Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch 

(EPSG:4326) 50.918556, 14.172278 
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II 
Versorgungs-

träger 
Datum Hinweis / Anregungen Abwägungsvorschlag 

Anhang - Auskunft Allgemein 

ONTRAS Gastransport GmbH 

Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-

Sachsen) 

VNG Gasspeicher GmbH 

Erdgasspeicher Peissen GmbH 

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und 

keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben genannten 

Anlagenbetreiber/s. 

Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben. 

Auflage: 

Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder 

verlagert werden oder der Arbeitsraum die dargestellten 

Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, eine 

erneute Anfrage durchzuführen. 

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vor-

gesehen sind, hat durch den Bauausführenden rechtzeitig - 

also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute 

Anfrage zu erfolgen. 

 

Weitere Anlagenbetreiber 

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anla-

gen Dritter befinden können, für die GDMcom für die Aus-

kunft nicht zuständig ist. 

 

II 7.1 (E) Vodafone GmbH 

I Vodafone Kabel 

Deutschland 

GmbH 

06.11.2024 Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone 

Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Bau-

maßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich 

befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 
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II 
Versorgungs-

träger 
Datum Hinweis / Anregungen Abwägungsvorschlag 

Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikati-

onsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 

II 9.1 (E) Deutsche Tele-

kom Technik 

GmbH 

14.10.2024 Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsli-

nien der Telekom Deutschland GmbH, die aus beigefügtem 

Plan ersichtlich sind. 

Wir bitten Sie, diese Planunterlage nur für interne Zwecke 

zu benutzen und nicht an Dritte weiterzugeben. 

Für die Verlegung der notwendigen Leitungen schlagen wir 

eine Koordinierung mit den anderen Medien vor. Bitte set-

zen Sie sich hierzu 16 Wochen vor Beginn der Erschlie-

ßungsarbeiten mit unserer Bauherrenberatung in Verbin-

dung. 

 

Kontakt zur Bauherrenberatung: 

Kostenlose Hotline: 0800 33 01903 

Montag – Freitag von 08:00 Uhr – 20:00 Uhr, Samstag von 

08:00 Uhr – 16:00 Uhr 

Online: https://www.telekom.de/hilfe/bauherren 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschä-

digungen der Telekommunikationslinien vermieden wer-

den. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausfüh-

renden über die zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhan-

denen Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland 

GmbH informieren. Tiefbaufirmen, Versorgungsbetriebe 

und Behörden können die Planauskünfte jederzeit und kos-

tenlos über die Internetanwendung „Trassenauskunft Ka-

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 

Die Hinweise werden in die Begründung zum Bebauungs-
plan unter Punkt 9.2 Hinweise der Träger öffentlicher Be-
lange aufgenommen.  
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II 
Versorgungs-

träger 
Datum Hinweis / Anregungen Abwägungsvorschlag 

bel“ unter https://trassenauskunftkabel.telekom.de bezie-

hen. Voraussetzung dazu ist, das Akzeptieren der Nut-

zungsbedingungen. 

Die Aufgrabungsanzeigen (Schachtscheine) werden nur in 

Ausnahmefällen manuell bearbeitet. Hierbei kann es je-

doch zu verlängerten Bearbeitungszeiten kommen. 

Für diese Fälle bitten wir Ihre Unterlagen schriftlich an 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

Technik Niederlassung Ost 

PTI 11 Auftragssteuerung 

Riesaer Str. 5 / 01129 Dresden 

zu senden. 

Die Kabelschutzanweisung der Telekom Deutschland 

GmbH ist zu beachten. 
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Vorlage Vorlagennummer Status  

2025/BSch/0016 öffentlich  

Zuständigkeit Bearbeiter  

Bau- und 
Liegenschaftsmanagement 

Prokoph, Bärbel  

 
Beratungsgremium Termin  TOP-Status 

Stadtrat Bad Schandau 19.03.2025  öffentlich beschließend 

 

Beratungsfolge Termin Status Anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

Tech. Ausschuss       

Haupt-/Soz.-Aussch.       

Stadtrat       

 
 
Betreff: 
Beschluss über die Satzung zur 2. Änderung des Bebauungsplans "Kurklinik Ostrau", Stadt Bad Schandau 
OT Ostrau 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat von Bad Schandau beschließt: 
 
1. Die im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB aufgestellte 2. Änderung des Bebauungsplans 

„Kurklinik Ostrau“ der Stadt Bad Schandau i.d.F.v. 03.03.2025 bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und den Textlichen Festsetzungen / Hinweisen (Teil B) (Anlage 1) wird gem. § 10 Abs. 1 BauGB als 
Satzung beschlossen 

2. Die Begründung i.d.F.v. 03.03.2025 einschließlich Anlagen (Anlage 2) wird gebilligt. 

3. Der Bürgermeister der Stadt Bad Schandau wird beauftragt, die 2. Änderung des Bebauungsplans 
„Kurklinik Ostrau“ gem. § 10 Abs. 2 BauGB nach Satzungsbeschluss zur Genehmigung bei der Höheren 
Verwaltungsbehörde, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, vorzulegen und die Erteilung der 
Genehmigung gem. § 10 Abs. 3 BauGB anschließend ortsüblich bekannt zu machen.  

 
 
Beschlussbegründung: 
 
Für einen Erweiterungsbau am bestehenden Gebäudekomplex der Falkenstein-Klinik ist die Schaffung von 
Baurecht erforderlich. Dieses ist nur durch eine Änderung eines Teilbereichs des rechtskräftigen 
Bebauungsplans „Kurklinik Ostrau“ i.d.F.v. 28.11.1992, rechtskräftig seit dem 05.05.1993, möglich. 
 
Der Stadtrat der Stadt Bad Schandau hat in öffentlicher Sitzung am 18.09.2024 den Beschluss zur 
Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplans „Kurklinik Ostrau“ der Stadt Bad Schandau sowie den 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss gefasst. Die 2. Änderung des Bebauungsplans „Kurklinik Ostrau“ soll im 
vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB aufgestellt werden. 
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Im Rahmen der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf wurden alle eingegangenen 
Stellungnahmen behandelt und in der Abwägungstabelle zusammengefasst. 
 
Gemäß § 10 Abs. 1 BauGB beschließt die Gemeinde den Bebauungsplan als Satzung. Die Planurkunde des 
Bebauungsplans besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen/ Hinweisen (Teil 
B). Die Begründung einschließlich der Anlagen und Gutachten sind nicht Bestandteil der Satzung. Sie 
bedürfen der Billigung durch den Stadtrat.  
 
Nach Beschlussfassung durch den Stadtrat ist der Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 2 BauGB zur 
Genehmigung bei der Höheren Verwaltungsbehörde, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
einzureichen. Nach dem Vorliegen der Genehmigung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
wird der Bebauungsplan nach ortsüblicher Bekanntmachung der Satzung und der Genehmigung wirksam. 
 
Mit Inkrafttreten der 2. Änderung des Bebauungsplans „Kurklinik Ostrau“ der Stadt Bad Schandau tritt im 
Geltungsbereich dieses Plans der bisher rechtsverbindliche Bebauungsplan i. d. F. v. 28.10.1992, 
rechtskräftig seit dem 05.05.1993, außer Kraft. 
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I PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 BauGB)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

Baugrenze (§ 23 Abs. 1 und 3 BauNVO)
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Darstellung über Nutzungsschablone oder Planeinschrieb

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB)
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Der Geltungsbereich der nachfolgenden textlichen Festsetzungen stimmt mit dem zeichnerisch festgesetzten Geltungsbereich der
2. Änderung des Bebauungsplanes „Kurklinik Ostrau“ der Stadt Bad Schandau OT Ostrau überein.

I Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB)
1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
1.1 Bauliche Nutzung - Sonstiges Sondergebiet (§ 11 Abs. 2 BauNVO)

Im Plangebiet wird die Fläche SO Kurklinik als Sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung Kurklinik nach § 11 Abs. 2
BauNVO festgesetzt.

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
Die Festsetzungen zu Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl sowie maximale Anzahl der Vollgeschosse sind in der
Nutzungsschablone geregelt.
2.1 Festgesetzte Höhe des Erdgeschossfertigfußbodens (§ 18 BauNVO)

Die festgesetzte Höhe der Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens (FFB EG) ist durch Planeinschrieb geregelt und darf
um maximal 0,20 m über- bzw. unterschritten werden.

2.2 Höhe der baulichen Anlagen (§ 18 BauNVO) und Vollgeschosse (§ 20 BauNVO)
Der Bezugspunkt ist die durch Planeinschrieb festgesetzte Höhe der Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens.
Die Gebäudehöhe wird bei 4 Vollgeschossen auf maximal 13,50 m über dem Bezugspunkt festgesetzt.
Für die Bestimmung der festgesetzten Gebäudehöhe gilt die Höhe der aufgehenden Außenwand vom Bezugspunkt bis zum
Schnittpunkt mit der oberen Dachbegrenzungslinie einschließlich der Attika.
Oberhalb des obersten Geschosses sind nur technische Aufbauten bis zu einer Höhe von 1,20 m über Gebäudehöhe.
Andere Dachaufbauten oder Dachterrassen sind oberhalb des obersten Geschosses nicht zulässig.

3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen sowie Stellung baulicher Anlagen (§
9 Abs.1 Nr. 2 und Nr. 10 BauGB)

Die Festsetzungen zur Bauweise und Baugrenzen sind in der Nutzungsschablone oder durch Planeinschrieb geregelt.
3.1 Abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)

Gebäude dürfen innerhalb der durch Baugrenzen dargestellten bebaubaren Flächen nur dann ohne Grenzabstand errichtet
werden, wenn ein Anbau an den Bestand erfolgt.

3.2 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 BauNVO)
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt.

3.3 Nicht überbaubare Grundstücksfläche
Im Sonstige Sondergebiet SO Kurklinik sind die nicht überbaubaren privaten Grundstücksflächen, sofern sie nicht für die
Erschließung, für Wege und Zufahrten, für Stellplätze oder für Nebenanlagen nach § 14 BauNVO benötigt werden, als Grün-
bzw. Pflanzflächen anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.
Wege und Stellplätze sind i.V.m. der planungsrechtlichen Festsetzung Nr. I 6.3 (Gestaltung von Wegen, Stellplätzen und
sonstigen befestigten Flächen) teilversiegelt und wasserdurchlässig zu gestalten.

4 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
4.1 Stellplätze und Garagen (§ 12 und § 23 Abs. 5 BauNVO)

Offene Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.
Tiefgargen sind nur innerhalb des hierfür gesondert gekennzeichneten Bereiches „TGa“ zulässig.

5 Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und Versickerung von
Niederschlagswasser, sowie für Ablagerungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

5.1 Niederschlagswasserbewirtschaftung
Das auf den Dachflächen und befestigten Flächen anfallende nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser ist, unter
Beachtung des Arbeitsblatts DWA-A 138, vollständig auf dem Grundstück zu verbringen, auf dem es anfällt.
Die Differenz, der auf den befestigten Flächen des Grundstückes anfallenden Regenwassermengen zwischen den
30-jährigen Regenereignis und dem 5-jährigen Berechnungsregen, ist schadlos am Ort des Anfalls zurückzuhalten und
gedrosselt in das Grundwasser einzuleiten (Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100).
Bei Versickerung des auf allen Grundstücken anfallenden Niederschlagswassers ist die Versickerungsfähigkeit des
Untergrundes (Durchlässigkeitsbeiwert) standortgenau durch Versickerungsversuch mit einer Grundfläche von mindestens 1
m² bis in den versickerungsfähigen Horizont anzulegen, zu prüfen und zu dokumentieren. Die Dokumentation des
Versickerungsversuchs ist mit der rechnerischen Ermittlung des Durchlässigkeitsbeiwertes dauerhaft aufzubewahren.
Eine gezielte Versickerung in den Untergrund über bauliche Anlagen ist in Bereichen mit anthropogenen Auffüllungen oder
mit Schadstoffen belastetet Böden nicht zulässig.
Die Versickerungsanlage ist entsprechend den ermittelten Durchlässigkeitsbeiwerten zu dimensionieren. Die Hinweise unter
IV Hinweise 6.5 Versickerung sind zu beachten.

6 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9
Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. § 9 Abs. 6 BauGB) und artenschutzfachliche Schutzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20
BauGB i. V. m. § 44 BNatSchG)

6.1 Wahl geeigneter Beleuchtung
Für die Beleuchtung des Freiraums innerhalb der Baufelder und Verkehrsflächen ist nur die Verwendung von Leuchten mit
einer Lichtfarbe unter 3.300 K / Farbton „warmweiß“ mit einem Abstrahlwinkel nach unten zulässig. Verkehrlich notwendige
Strahler sind mit einem vollständig geschlossenen Gehäuse zu versehen.

6.2 Einfriedungen
Mauern, Einfassungen, Begrenzungen, Borde sowie Barrieren sind so zu gestalten, dass sie für Kleintiere keine
Barrierewirkung entfaltet. Der Einsatz von Stacheldraht im bodennahen Bereich ist nicht zulässig. Die Einfriedung muss
mindestens 15 cm oberhalb der Geländeoberfläche enden. Alternativ sind in regelmäßigen Abständen von maximal 15 m
Durchlässe der Mindestgröße 20 x 20 cm in Bodenhöhe einzurichten.
In den überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen und an Gebäuden sind offene Gruben, Schächte und
Vertiefungen mit einer Tiefe über 10 cm gegenüber der angrenzenden Geländeoberfläche und einer Neigung der
Seitenwände steiler als 1:4 nicht zulässig.

6.3 Gestaltung von Wegen, Stellplätzen und sonstigen befestigten Flächen
Alle Flächen, mit Ausnahme der Flächen für die Haupterschließung, sind teilversiegelt und in wasserdurchlässiger
ungebundener Bauweise auszuführen. Der Fugenanteil von Pflaster- und Plattenflächen von Wegen, Terrassen und
sonstigen befestigten Flächen hat mindestens 5 % zu betragen, der Fugenanteil der Pflasterflächen von offenen Stellplätzen
hat mindestens 10 % zu betragen.

7 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
7.1 Anpflanzen von Bäumen im Sonstige Sondergebiet SO Kurklinik - Pflanzgebot 1 (PG1)

Im Sonstige Sondergebiet SO Kurklinik sind an den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten insgesamt 7 Laubbäume
(Hochstamm, 3xv, StU 14-16 cm) zu pflanzen. Es sind heimische, standortgerechte Laubbäume entsprechend der
Pflanzliste 1 zu verwenden.
Der Erhalt vorhandener Bäume mit einem Stammumfang ab 30 cm kann auf die Pflanzvorschrift angerechnet werden. Die
Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten, entsprechend zu pflegen. Abgängige Gehölze sind art- und qualitätsgleich zu
ersetzen. Für Neuanpflanzungen ist gebietseigenes Material zu verwenden.
Realisierungszeitpunkt: Die Pflanzungen sind bis Fertigstellungsanzeige des Gebäudes abzuschließen.

II Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 Abs. 1 Nr. 1 und 4
SächsBO)

1 Besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 89 Abs. 1 Nr. 1 SächsBO) sowie
über die Notwendigkeit, Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen (§ 89 Abs. 1 Nr. 5 SächsBO)

1.1 Dachform und Dachgestaltung
Die Festsetzungen zur Dachform sind in der Nutzungsschablone geregelt.
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energie auf Dächern sowie begrünte Dächer sind zulässig.

1.2 Fassadengliederung, -gestaltung und Farbwahl Wohngebäude
Teilflächen von Fassaden aus Glas sind zulässig, wenn sie einen maximalen Reflexionsgrad bis 20% des einfallenden
Lichtes aufweisen.
Für die Fassaden sind Signalfarben, grelle Buntfarben, Leuchtfarben, Selbstleuchtende sowie metallisch glänzende
Fassaden nicht zulässig.

1.3 Werbeanlagen
Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Die Anbringung von
Werbeanlagen oberhalb der Traufe oder auf Flachdächern ist nicht zulässig. Freistehende Werbeanlagen sind nur bis zu
einer Größe von 1 m² und nur bis zu einer Gesamthöhe von 2,5 m zulässig.
Werbeanlagen mit Beleuchtung sowie Werbung mit greller Farbgebung (Neonfarben) sind nicht zulässig.

1.4 Einfriedungen
Alle Einfriedungen sind über die Farbgestaltung in die Umgebung zu integrieren. Die planungsrechtliche Festsetzung Nr. I
6.2 (Einfriedungen) ist zu beachten.

III Hinweise

1 Archäologie
Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Kurklinik Ostrau“ befindet sich nicht in einem archäologischen
Relevanzbereiches. Jedoch befindet sich die nordwestliche Ecke des Gesamt-Bebauungsplanes „Kurklinik Ostra“ in einem
solchem. Die archäologische Relevanz belegen archäologische Kulturdenkmale aus dem Umfeld. Vor Umsetzung des
Vorhabens hat sich das zuständige Planungsbüro direkt mit dem Landesamt für Archäologie Zur Wetterwarte 7, 01109
Dresden in Verbindung zu setzen, um die Angaben zur konkreten Lage und Ausdehnung zu ermitteln.
Bei Erdarbeiten können jederzeit archäologische Funde auftreten, die nach Sächsischem Denkmalschutzgesetz als
geschützt gelten. Für Archäologische Funde / Bodenfunde gilt daher folgendes:
Archäologische Funde / Bodenfunde (auffällige Bodenverfärbungen, Gefäßscherben, Gräber, Knochen, Geräte aus Stein
und Metall, Münzen, bearbeitete Hölzer, Steinsetzungen aller Art u. a.) sind sofort dem Landesamt für Archäologie und/ oder
der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde zu melden. Fundstellen sind inzwischen vor weiteren Zerstörungen zu
sichern.
Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale entdeckt werden, ist ebenfalls das Landesamt für Archäologie unverzüglich zu
unterrichten. Die entdeckten Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf des vierten Tages nach der
Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und zu sichern, sofern nicht die zuständige Fachbehörde mit einer
Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 SächsDSchG).
Die bauausführenden Firmen sind auf die Anzeige- und Sicherungspflicht von Bodenfunden gemäß § 20 SächsDSchG
schriftlich hinzuweisen

2 Artenschutz
Sollten bei Umbauten oder Anbauten vorhandener Gebäude Tiere oder Lebensstätten der in Sachsen verbreiteten
besonders und streng geschützten Arten (z.B. Fledermäuse, Vögel) festgestellt werden, ist die Bautätigkeit sofort zu
unterbrechen und das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Sächsische Schweiz -
Osterzgebirge abzustimmen.
Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG sind im Zuge Umbau- und/ oder Anbaumaßnahmen auszuschließen.

3 Baum- und Gehölzschutz
Die Rodung von Gehölzen ist auf das absolut notwendige Maß zu beschränken. Gehölze sind während Baumaßnahmen
durch Einzelbaumschutz oder Vegetationsschutzzäune gemäß DIN 18920 und gemäß der Gehölzschutzsatzung der Stadt
Bad Schandau besonders zu schützen und dauerhaft zu erhalten. Versehentlich beeinträchtigte, zerstörte bzw.
abgegangene Gehölze ihrer Art entsprechend nachzupflanzen.
Die Gehölzschutzsatzung der Stadt Bad Schandau ist zu beachten.

4 Bohranzeige-/ Bohrergebnismitteilungspflicht
Geologische Untersuchungen wie Baugrundbohrungen sind nach GeolDG spätestens zwei Wochen vor Beginn dem LfULG
als zuständige Behörde anzuzeigen (§ 8 GeolDG). Für diese Anzeigen wird das Online-Portal des LfULG „ELBA.SAX“
empfohlen. Spätestens drei Monate nach dem Abschluss der geologischen Untersuchung sind die dabei gewonnenen
Bohrprofile und Laboranalysen und spätestens sechs Monate nach dem Abschluss sind Bewertungsdaten wie
Einschätzungen, Schlussfolgerungen oder Gutachten an das LfULG zu übergeben (§ 9, 10 GeolDG).
Innerhalb des rechtswirksamen BPlan-Gebietes und in seiner Umgebung liegen im Sächsischen Bohrungsarchiv Geodaten
von Bodenaufschlüssen vor. Diese können unter der Internetadresse https://www.geologie.sachsen.de (Link „Daten und
Produkte“ „digitale Bohrungsdaten“ „Bohrpunkte im Viewer ansehen“) lagemäßig recherchiert werden. Zur Übergabe dieser
Geodaten ist eine Anfrage per E-Mail an bohrarchiv.lfulg@smul.sachsen.de notwendig.
Die allgemeinen geologischen und hydrogeologischen Untergrundverhältnisse lassen sich auf den geologischen
Themenkarten des LfULG im Internet unter der Internetadresse https://www.geologie.sachsen.de einsehen.

5 Bauzeitenregelung
Gehölzrodungen sind unter Beachtung des § 39 Abs. 5 BNatSchG nur außerhalb der Brut- und Vegetationsperiode im
Zeitraum von 1. Oktober bis 28. Februar zulässig.

6 Boden- und Wasserschutz
6.1 Allgemeine Hinweise

Schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren, es ist Vorsorge zu treffen gegen nachteilige Einwirkungen auf den
Boden. Die Wiederverwendung der im Rahmen der geplanten Bauvorhaben auszubauenden Bodenmaterialien vor Ort ist
soweit, wie möglich anzustreben. Bodenaushub ist grundsätzlich getrennt nach Bodenart zu erfassen, zwischenzulagern
und einer Wiederverwendung möglichst am Ort zuzuführen. Überschüssiger Bodenaushub ist vorrangig einer Verwertung
zuzuführen. Die geltenden Regelungen sind bei allen Erd- und Bodenarbeiten zu beachten.
Mit Inkrafttreten der „Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische
Bauwerke - Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) sowie der novellierten Bundes-Bodenschutz und
Altlastenverordnung (BBodSchV)“ ab dem 1. August 2023 besitzen die Anforderungen der Technischen Regeln der LAGA,
des Sächsischen Recyclingerlasses sowie der BBodSchV (Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli
1999) keine Gültigkeit mehr.

Sofern im Rahmen der Errichtung technischer Bauwerke mineralische Ersatzbaustoffe verwendet werden, sind die
Vorgaben der ErsatzbaustoffV zu beachten.
Wird Bodenmaterial nach §§ 6 bis 8 BBodSchV (neu) im Rahmen der Baumaßnahme auf- oder eingebracht, ist die
BBodSchV (neu) ab dem 1. August 2023 anzuwenden. Dabei ist zu beachten, dass die allgemeinen Anforderungen an die
Probenahme nach § 19 Abs. 1 S. 1 und 2 BBodSchV (neu) nach der Übergangsvorschrift des § 28 Abs. 2 BBodSchV (neu)
erst ab dem 1. August 2028 einzuhalten sind. Auch Vorgaben für durchzuführende Untersuchungen (insbesondere bei der
Eluatanalyse) wurden geändert, so dass Analyseergebnisse von älteren Untersuchungen teilweise nicht mehr verwendet
werden können.
Soweit Fremdmaterial zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht als Garten oder Grünlandflächen verwendet
wird, ist ausschließlich Bodenmaterial oder Baggergut zulässig, welches die Vorsorgewerte gemäß Anlage 1 Tabellen 1 und
2 BBodSchV (neu) einhält, dabei dürfen mineralische Fremdbestandteile nur zu maximal 10% enthalten sein.

6.2 Altlasten / Abfall
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen nach derzeitigem Stand keine Flächen, die im Sächsischen
Altlastenkataster (SALKA) als Altlast oder altlastverdächtige Flächen erfasst sind, vor. Auf den Flurstücken können sich
bisher unbekannte Altlasten oder sonstige schädliche Bodenverunreinigungen befinden.
Werden während der weiteren Planungsphase, oder bei ggf. stattfindenden Erd- und Tiefbauarbeiten Kontaminationen des
Bodens selbst verursacht oder festgestellt werden (z. B. verdeckte Deponien, Ablagerungen unbekannter Stoffe,
Mineralöllinsen, Verkippungen von Chemikalien u. a.), so besteht die gesetzliche Pflicht gemäß § 13 Abs. 3
SächsKrWBodSchG, dies der zuständigen Behörde (Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Referat
Abfall/Boden/Altlasten) unverzüglich anzuzeigen. Belastete Bereiche sind zwischenzeitlich so zu sichern, dass eine
Ausbreitung der Kontamination wirksam verhindert wird.
Anfall und Entsorgung von umweltgefährdenden Stoffen und belastetem Aushub kann bei Vollzug des Bebauungsplanes
von Bedeutung sein. Bei Rückbau-, Erd-, und Bauarbeiten sind die geltenden Regelungen zum Abfallrecht zu beachten.

6.3 Erdarbeiten
Erdarbeiten sind möglichst nicht in Nasszeiten bzw. Frost- und Tauperioden durchzuführen. Vor Beginn der Bauarbeiten ist
von der in Anspruch zu nehmender Fläche vorhandener Oberboden (Mutterboden) abzuschieben, in Mieten
zwischenzulagern und vor Vernichtung, Vergaudung und Erosion zu schützen. Bodenaushub ist getrennt nach Unterboden
und mineralischem Untergrund zu erfassen und in Mieten zwischenzulagern. Boden soll möglichst vor Ort wieder verwertet
werden. Eine Vermischung ist unzulässig.

6.4 Oberflächig abfließendes Wasser
Die Baugrundverhältnisse können bei Starkregenereignissen zu oberflächig abfließendem Wasser führen. Der Abfluss darf
nicht zum Nachteil der angrenzenden Grundstücke verstärkt oder verändert werden. Der Zutritt von Oberflächenwasser auf
öffentliche Verkehrsflächen und auf die angrenzende Grundstücke ist durch geeignete Maßnahmen zu verhindern.

Übernahme von Oberflächen- und Sickerwasser richtet sich nach den Regelungen des § 37 WHG i.V.m. § 29 SächsWG,
wobei nach wild abfließendem Wasser aus natürlicher Entstehung sowie abfließendem Wasser aus veränderten, bebauten
oder befestigten Flächen unterschieden wird. Letzteres hat der Grundstückseigentümer selbstverantwortlich zu entsorgen
und ein Abfließen auf Nachbargrundstücke zu verhindern. Eine Grunddienstbarkeit ist für wild abfließendes Wasser aus
natürlicher Entstehung nicht erforderlich.

6.5 Versickerung
Bei geplanter Versickerung von Niederschlagswasser auf Grundstücken sind § 8 WHG (Wasserhaushaltsgesetz), §§ 55
SächsWG (Sächsisches Wassergesetz) und die Erlaubnisfreiheits-Verordnung - (ErlFreihVO) zu beachten.
Für die Versickerung ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen, sobald die
Anforderungen an das erlaubnisfreie Versickern gemäß ErlFreihVO nicht erfüllt sind.
Von Versickerungsanlagen dürfen keine Schäden an Gebäuden und Anlagen ausgehen. Deshalb sollten Mindestabstände
zu Gebäuden eingehalten werden, wobei als Kriterium die Art und Tiefe der Unterkellerung und die Lage der
Grundwasseroberfläche zu berücksichtigen sind.
Die Planung und Bemessung der Versickerungsanlagen hat nach Arbeitsblatt DWA-A 138-1 (10/2024) „Anlagen zur
Versickerung von Niederschlagswasser - Teil 1: Planung, Bau, Betrieb“ zu erfolgen. Dabei ist eine Beeinträchtigung von
Dritten zu vermeiden und mit der Wahl eines ausreichenden Abstandes zu Gebäuden gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138-1
das/die Gebäude gegen Durchfeuchtung zu schützen.
Die Berechnung der anfallenden Niederschlagsmengen ist dabei jeweils auf der aktuellen Datenbasis (Stand 2023:
KOSTRA-DWD 2020) durchzuführen.

7 Geothermie
Für den Fall der Errichtung geothermischer Anlagen können auf Anfrage Auskünfte zum geothermischen Potenzial bei der
Projektgruppe Geothermie des LfULG eingeholt werden.

8 Grenz- und Vermessungsmarken
Gemäß § 6 Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatG) sind Grenz- und Vermessungsmarken
besonders geschützt. Insbesondere dürfen diese nicht entfernt oder verändert werden. Gefährdete Grenzmarken sollten
durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) gesichert werden.

9 Natürliche Radioaktivität
Das zu überplanende Gebiet befindet in keiner radioaktiven Verdachtsfläche und gegenwärtig liegen dem Sächsisches
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie auch keine Anhaltspunkte über radiologisch relevante
Hinterlassenschaften vor. Zudem befindet sich das Plangebiet außerhalb eines festgelegten Radonvorsorgegebietes und
nach Erkenntnissen des LfULG in einer als unauffällig bezüglich der zu erwartenden durchschnittlichen Radonkonzentration
in der Bodenluft charakterisierten geologischen Einheit.
Der Gesetzgeber schreibt neben den grundsätzlichen Maßnahmen zum Radonschutz, welcher durch eine fachgerechte
Ausführung der Maßnahmen hinsichtlich des Feuchteschutzes nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik als
ausreichend angesehen wird, keine zusätzlichen Anforderungen an den Radonschutz vor.
Aber auch außerhalb der festgelegten Radonvorsorgegebiete kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass auf
Grund lokaler Gegebenheiten und der Eigenschaften des Gebäudes hinsichtlich eines Radonzutrittes dennoch erhöhte
Werte der Radonaktivitätskonzentration in der Raumluft auftreten können. Daher wird generell empfohlen dem
vorsorgenden Schutz vor Radon besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

10 Normen- und Richtlinienblätter
Die in diesem Bebauungsplan benannten DIN-Normen und DIN-Vorschriften können in den DIN-Normen-Auslegestellen
eingesehen werden bzw. sind beziehbar über die beuth Verlag GmbH, Berlin.

11 Pflanzempfehlungen
Pflanzliste 1: Standortgerechte Bäume
Feld-Ahorn - Acer campestre Trauben-Kirsche - Prunus padus
Spitz-Ahorn - Acer platanoides Wild-Birne - Pyrus pyraster

Sand-Birke - Betula pendula Trauben-Eiche - Quercus petraea
Hainbuche - Carpinus betulus Stiel-Eiche - Quercus robur

Kornel-Kirsche - Cornus mas Edel-Eberesche - Sorbus aucuparia
Wild-Apfel - Malus sylvestris Schwed. Mehlbeere - Sorbus intermedia

Zierapfel in Sorten Malus spec. Berg-Ulme - Ulmus glabra
Vogel-Kirsche - Prunus avium Winter-Linde - Tilia cordata

IV Rechtliche Grundlagen
BauGB - Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel

3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist
BauNVO - Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist
BBodSchG - Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25.

Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist
BBodSchV - Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598, 2716)
BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8.

Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist
KrWG - Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. März

2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) geändert worden ist
PlanZV - Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.

Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist
SächsBO - Sächsische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186), die zuletzt

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. März 2024 (SächsGVBl. S. 169) geändert worden ist
SächsDSchG - Sächsisches Denkmalschutzgesetz vom 3. März 1993 (SächsGVBl. S. 229), das zuletzt durch Artikel 23 des

Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist
SächsGarStellplVO - Sächsische Garagen- und Stellplatzverordnung vom 13. Juli 2011 (SächsGVBl. S. 312)
SächsGemO - Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die

zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 500) geändert worden ist
SächsKrWBodSchG - Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz vom 22. Februar 2019 (SächsGVBl. S. 187)
SächsNatSchG - Sächsisches Naturschutzgesetz vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), das zuletzt durch das Gesetz vom

22. Juli 2024 (SächsGVBl. S. 672) geändert worden ist
SächsWG - Sächsisches Wassergesetz vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom

19. Juni 2024 (SächsGVBl. S. 636) geändert worden ist
WHG - Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember

2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes "Kurklinik Ostrau " der Stadt Bad Schandau wurde auf Grundlage des

§ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) erarbeitet.

Änderungsvermerk

Mit Inkrafttreten der 2. Änderung des Bebauungsplans „Kurklinik Ostrau“ der Stadt Bad Schandau tritt im Geltungsbereich

dieses Plans der bisher rechtsverbindliche Bebauungsplan i. d. F. v. 28.10.1992, rechtskräftig seit dem 05.05.1993, außer
Kraft.

Vermerk über die Übereinstimmung des Katasterbestandes

Die Darstellung der Flurstücksgrenzen und Flurstücksnummern im Geltungsbereich der 2. Änderung des

Bebauungsplanes „Kurklinik Ostrau“ entspricht dem katastermäßigen Bestand vom ........................................... und gilt

nur für Übersichtszwecke. Rechtsansprüche können aus der Darstellung nicht abgeleitet werden.

Pirna, den ........................................... ................................................Vermessungsamt

Vermerk über den Aufstellungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Bad Schandau hat mit Beschluss ..................  vom ........................................... die Aufstellung der

2. Änderung des Bebauungsplanes „Kurklinik Ostrau“ gemäß § 2 Abs.  1 BauGB beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 BauGB am ........................................... ortsüblich im „Amtsblatt
der Stadt Bad Schandau“ Nr. ..................  bekannt gemacht.

Bad Schandau, den ...........................................  ................................................Bürgermeister

Vermerk über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zum Entwurf

Der Stadtrat der Stadt Bad Schandau hat mit Beschluss .................. vom ........................................... den Entwurf der
2. des Bebauungsplanes „Kurklinik Ostrau“ i. d. F. v. ........................................... beschlossen und die dazugehörige

Begründung gebilligt sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der

Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB bestimmt.

Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Kurklinik Ostrau“ i. d. F. v. ........................................... wurde gemäß

§ 3 Abs. 2 S. 1 BauGB vom ........................................... bis einschließlich ........................................... öffentlich ausgelegt.

Ort und Zeit der Auslegung wurden am ........................................... im „Amtsblatt der Stadt Bad Schandau“ Nr. ..................
gem. Bekanntmachungssatzung ortsüblich bekannt gemacht mit dem Hinweis, dass Anregungen während der
Auslegungsfrist vorgebracht werden können.

Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung sowie die auszulegenden Unterlagen wurden gem. § 4 a Abs. 4 BauGB,
zusätzlich in das Internet (unter www.bad-schandau.de) und eingestellt und über ein zentrales Internetportal des Landes
(www.bauleitplanung.sachsen.de) zugänglich gemacht.

Mit Schreiben vom ........................................... wurden die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie die benachbarten Gemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB um Abgabe
einer Stellungnahme bis ........................................... gebeten.

Sie wurden gemäß § 3 Abs. 2 S. 3 BauGB von der Auslegung benachrichtigt.

Bad Schandau, den ........................................... ................................................Bürgermeister

Abwägungsvermerk

Der Stadtrat der Stadt Bad Schandau hat die während des Beteiligungsverfahrens abgegeben Stellungnahmen der

Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange und Nachbargemeinden geprüft (Abwägungsbericht vom ................................) und mit Beschluss ..................
vom ........................................... über sie bestimmt.

Das Ergebnis wurde den Absendern mit Schreiben vom ........................................... mitgeteilt.

Bad Schandau, den ........................................... ................................................Bürgermeister

Vermerk über den Satzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Bad Schandau hat mit Beschluss .................. vom ........................................... die 2.

Änderung des Bebauungsplans „Kurklinik Ostrau“ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen und die

dazugehörige Begründung gebilligt.

Bad Schandau, den ........................................... ............................................Bürgermeister

Genehmigungsvermerk

Genehmigt gemäß Bescheid des Landratsamtes des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
vom ..........................................., Az.: ...........................................

Pirna, den .....................         ................................................Genehmigungsbehörde

Ausfertigungsvermerk

Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Bebauungsplanes und die textlichen Festsetzungen mit dem hierzu
ergangenen Beschluss des Stadtrates vom ........................................... übereinstimmt.

Bad Schandau, den ...........................................       ................................................Bürgermeister

Vermerk über die Bekanntmachung

Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der
Dienststunden von Jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am
........................................... im „Amtsblatt der Stadt Bad Schandau“ Nr............  bekannt gemacht worden.

In der Bekanntmachung ist auf die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der
Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 BauGB) und weiter auf die Fälligkeit und das Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen (§§ 44 BauGB) hingewiesen worden.

Bad Schandau, den ...........................................       ................................................Bürgermeister

VERFAHRENSVERMERKE

Teil B TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
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2. Änderung zum Bebauungsplan „Kurklinik Ostrau“ Stadt Bad Schandau, Ortsteil Ostrau 

Begründung zum Bebauungsplan Satzungsfassung 

 

Fassung vom 03.03.2025 

 

 

 Einführung und Vorbemerkung 

1 Einführung und Vorbemerkung 

 Planungsanlass 

Bad Schandau ist das erste Kneippheilbad Sachsens, touristisches Zentrum, der älteste Urlaubsort der Region im Herzen 

der Sächsische Schweiz und staatlich anerkannter Erholungsort. Gleich mehrere Einrichtungen leisten mit moderner 

Diagnostik und qualifizierten Untersuchungen einen Beitrag für gesundheitliche Nach- und Vorsorge. 

Die Falkenstein-Klinik, als eine der 3 Kureinrichtungen in Bad Schandau, befindet sich auf dem traditionsträchtigen 

Gelände der Ostrauer Scheibe, in heilklimatisch begünstigter Lage hoch über Bad Schandau im Mittelpunkt der Säch-

sischen Schweiz. Die Falkenstein-Klinik ist eine in privater Trägerschaft stehende AHB- und Reha-Klinik für Innere 

Medizin und Kardiologie zur Anschlussheilbehandlung (AHB) nach akuten Erkrankungen sowie zur medizinischen Re-

habilitation bei chronischen Erkrankungen, welche im Jahre 1994 neu erbaut und seitdem fortlaufend renoviert wurde. 

Die barrierefrei ausgestattete Klinik verfügt derzeit über 236 Patientenbetten. Die Schwerpunkte der Falkenstein-Klinik 

liegen in der Betreuung von Patienten mit Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen und Herz-, Kreislauf- und Ge-

fäßerkrankungen. Beiden Abteilungen stehen ein Psychologenteam, eine Behandlungsmannschaft, ein Pflege- und 

Sozialdienst sowie eine Diabetes- und Ernährungsberatung zur Seite, die eine breit gefächerte Therapie gewährleisten. 

Aufgrund zwingend notwendiger Kapazitätserhöhung, der Gewährleistung der Versorgungssicherheit, einer besseren 

Patientenbetreuung und der Wettbewerbsfähigkeit besteht die Notwendigkeit, die bestehende Klinik zu erweitern. 

Hierfür ist ein Anbau mit 24 Patientenzimmern an das Bestandsgebäude vorgesehen.  

 Allgemeine Ziele der Planung 

Es ist beabsichtigt, im Bebauungsplan die flurstückgenaue Festsetzung zur geplanten Bebauung im Sinne der überge-

ordneten Ziele der Regionalplanung, der Eigenart der Umgebung sowie der Regelungen zur Sicherung der Belange 

benachbarter Nutzungen zu treffen. 

In Bad Schandau gab es bis 1990 ein Kneippkurbad, welches seit der Jahrhundertwende den Ruf der Stadt als Kurbad 

unterstrich. Nach 1990 bestand der Wunsch nach einer zweiten Klinik in der Stadt Bad Schandau, um die Bedeutung 

der Stadt Bad Schandau als Kurort weiter hervorzuheben. Für die zweite Klinik wurde der Stadtteil Ostrau aufgrund 

der reizvollen Umgebung inmitten der Kulisse der Felsenwelt der Sächsischen Schweiz gewählt.  

Aufgrund der sensiblen Lage im (damaligen) Landschaftsschutzgebiet Sächsische Schweiz1 und an der Grenze zum 

Nationalpark Sächsische Schweiz wurden folgende Ziele bei der Planaufstellung für das Sondergebiet mit Zweckbin-

dung Kurklinik aufgestellt: 

- Schaffung von Baurecht für eine Kurklinik für die gesundheitliche Versorgung und Infrastruktur 

- Schaffung einer Bebauung, die der sensiblen Lage im Landschaftsschutzgebiet Sächsische Schweiz und der 

Nähe zum Nationalpark entspricht 

- Begrenzung der Baukörper in Kubatur und Erscheinungsbild auf siedlungstypische Merkmale 

- Begrenzung der Versiegelung und Überbauung auf das unbedingt erforderliche Maß 

- Aufrechterhaltung und Nutzung der Versickerungsfähigkeit des Bodens 

- Schaffung einer Eingrünung des Geländes im Sinne des Landschaftsbildes und des Naturschutzes 

- Sicherung des Ortstrandes mit hoher Durchgrünung und Übergang zur freien Landschaft 

 

 

1 Der Bereich des Bebauungsplanes „Kurklinik Ostrau“ wurde mit Verordnung über die Änderung der Grenzen des Landschaftsschutzgebietes "Sächsische 

Schweiz" vom 15.03.1993 aus dem Landschaftsschutzgebiet ausgegliedert. 
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2. Änderung zum Bebauungsplan „Kurklinik Ostrau“ Stadt Bad Schandau, Ortsteil Ostrau 

Begründung zum Bebauungsplan Satzungsfassung 

 

Fassung vom 03.03.2025 

 

 

 Einführung und Vorbemerkung 

 

Das Plangebiet wurde in der Art der baulichen Nutzung gemäß § 11 BauNVO als Sonstiges Sondergebiet mit Zweck-

bestimmung Kurklinik (SO Kurklinik) ausgewiesen. 

Die 2. Änderung übernimmt die Ziele der Planaufstellung des rechtskräftigen Bebauungsplanes vollumfänglich. 

 Planungskonzept und Anpassungserfordernis 

Für das aktuelle Vorhaben liegt ein rechtskräftiger Bebauungsplan aus dem Jahr 1993 mit 1. Änderung von 1996 für 

einen Klinikbau vor. Das Gelände ist entsprechend dem Bebauungsplan und der 1. Änderung bebaut.  

Durch den Vorhabenträger besteht die Notwendigkeit, die bestehende Klinik um einen viergeschossigen Anbau mit 24 

Patientenzimmern zu erweitern, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, eine bessere Patientenbetreuung an-

bieten zu können sowie die Patientenzufriedenheit zu erhöhen, wettbewerbsfähig zu bleiben und aus Gründen der 

Wirtschaftlichkeit (die Erweiterung ist notwendig, um die Deckungsbeiträge zu erwirtschaften). 

Der geplante Anbau widerspricht jedoch Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans, da in diesem Bereich kein 

Baufenster festgesetzt ist und lediglich auf einem Teilstück des Änderungsbereiches eine Bebauung mit einer Tiefga-

rage zulässig ist. 

Aufgrund der Notwendigkeit der Erweiterung des Klinikbaus ist eine Anpassung des bestehenden Bebauungsplanes 

im geringen Umfang notwendig. Um alle Belange zu erfassen, abzuwägen und planungsrechtlich zu sichern, soll der 

Bebauungsplan geändert bzw. angepasst werden. 

 

  

Abb.1: Rechtskräftiger Bebauungsplan i.d.F.v. 28.10.1992 mit  

Änderungsbereich 

Abb.2: Rechtskräftiger Bebauungsplan i.d.F.v. 28.10.1992 mit  

der 2. Änderung des Bebauungsplans 

 

Dazu ist die Anpassung der Baugrenze im südwestlichen Bereich des Bebauungsplanes notwendig. Die Baugrenze soll 

so erweitert werden, dass ein Anbau an das bestehende Gebäude realisiert werden kann.  

Die Höhe des Anbaus hat sich dabei am Bestand sowie an der umgebenden Bebauung zu orientieren. Die höchste 

Gebäudehöhe soll dabei 2,00 m unter der Firsthöhe der "Ostrauer Scheibe" liegen, damit es zu keiner nachhaltigen 

Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes kommen wird. Die Geschossigkeit wird mit maximal IV Geschossen wie 

im Ursprungsplan von 1993 festgesetzt. Anstatt eines Mansarddachs soll der Anbau mit einem Flachdach realisiert 

werden, wobei das Flachdach nicht über die Firsthöhe des Mansarddachs reichen wird.  
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2. Änderung zum Bebauungsplan „Kurklinik Ostrau“ Stadt Bad Schandau, Ortsteil Ostrau 

Begründung zum Bebauungsplan Satzungsfassung 

 

Fassung vom 03.03.2025 

 

 

 Einführung und Vorbemerkung 

Die Standorte der Pflanzgebote (Baumstandorte) werden entsprechend der neuen Planung angepasst, aber in der 

Anzahl der Pflanzungen erhalten. 

Der im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzte Gehweg als private Verkehrsfläche auf den südlichen Flurstücken 

(aktuell: Flurstück 180/3, 180/4 und 180/5) wird im Geltungsbereich der 2. Änderung als private bzw. öffentliche 

Grünfläche ausgewiesen. 

Die weiteren Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Kurklinik Ostrau“ bleiben bestehen. 

Der Bebauungsplan wird als 2. Änderung des Bebauungsplanes „Kurklinik Ostrau“ geführt. Mit Inkrafttreten der 2. 

Änderung des Bebauungsplans „Kurklinik Ostrau“ der Stadt Bad Schandau tritt im Geltungsbereich dieses Plans der 

bisher rechtsverbindliche Bebauungsplan i. d. F. v. 28.10.1992, rechtskräftig seit dem 05.05.1993, außer Kraft. 
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2. Änderung zum Bebauungsplan „Kurklinik Ostrau“ Stadt Bad Schandau, Ortsteil Ostrau 

Begründung zum Bebauungsplan Satzungsfassung 

 

Fassung vom 03.03.2025 

 

 

 Rechtslage und Planverfahren 

2 Rechtslage und Planverfahren 

 Rechtslage  

Der Bebauungsplan „Kurklinik Ostrau“ in der Fassung vom 28.10.1992 wurde als Satzung am 13.01.1993 in der 

Stadtverordnetenversammlung zu Bad Schandau beschlossen. 

Die Genehmigung zum Bebauungsplan „Kurklinik Ostrau“ in der Fassung vom 28.10.1992 einschließlich des Freiflä-

chen- und Pflanzplan vom 15.02.1993 wurde gemäß §11 i.V.m. § 6 Abs. 2 BauGB durch das Regierungspräsidium 

Dresden mit Bescheid vom 05.05.1993 erteilt.  

Für den Anbau einer Turnhalle wurde der Bebauungsplan „Kurklinik Ostrau“ im vereinfachten Verfahren gem. § 13 

BauGB geändert. Die vereinfachte Änderung zum Bebauungsplan „Kurklinik Ostrau“ in der Fassung vom 31.07.1996 

wurde durch den Stadtrat am 27.11.1996 gefasst. Die vereinfachte Änderung zum Bebauungsplan „Kurklinik Ostrau“ 

und die Verfahrensakte wurde am 22.11.1996 bei dem Landkreis Sächsische Schweiz / Raumordnungsbehörde einge-

reicht.  

Durch den Vorhabenträger ist ein weiterer Anbau mit 24 Patientenzimmern an das bestehende Klinikgebäude geplant. 

Die vorgesehene Erweiterung des Gebäudes an südwestlicher Ecke überschreitet die festgesetzte Baugrenze des rechts-

kräftigen Bebauungsplanes. Durch das neue Bauvorhaben ist eine Teiländerung des rechtskräftigen Bebauungsplanes 

notwendig.  

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung des Vorhabens sowie zur Sicherstellung 

einer geordneten städtebaulichen Entwicklung des Gebietes hat der Vorhabenträger daher die Einleitung eines Bebau-

ungsplanverfahrens für die Errichtung eines Anbaus an das bestehende Klinikgebäude im südwestlichen Bereich des 

Geltungsbereichs des rechtskräftigen Bebauungsplanes beantragt.  

Die 2. Änderung des Bebauungsplans „Kurklinik Ostrau“ soll im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB aufge-

stellt werden. 

Gemäß § 13 BauGB kann die Gemeinde bei der Änderung oder Aufstellung von Bebauungsplänen auf das vereinfachte 

Verfahren zurückgreifen, wenn die Voraussetzungen des § 13 Abs. 1 BauGB erfüllt werden. 

Das Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen wird nachfolgend geprüft. 

• Das vereinfachte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch die Änderung oder Ergänzung eines Bauleitplans die 

Grundzüge der Planung berührt werden. 

Die Grundzüge der Planung werden durch die Planungsziele des bestehenden Bebauungsplanes definiert. Bei der ge-

nannten Änderung handelt es sich um eine geringfügige Erweiterung der bestehenden Kurklinik mittels eines Betten-

hauses. Die Zuordnung gemäß BauNVO als Sondergebiet und die bestehenden Festsetzungen werden fast vollumfäng-

lich übernommen. Es wird lediglich eine Ergänzung der bereits bestehenden Baugrenze vorgenommen. Durch die Än-

derung bzw. Ergänzung des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Kurklinik Ostrau“ werden die Grundzüge der Planung 

nicht berührt, da die Änderung das der bisherigen Planung zugrundeliegende Leitbild nicht verändert, also der plane-

rische Grundgedanke erhalten bleibt. 

• Das vereinfachte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben 

begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nach dem Gesetz 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder nach Landesrecht unterliegen. 

Gemäß Anlage 1 zum UVPG handelt es sich bei dem Vorhaben um ein Städtebauprojekt für sonstige bauliche Anlagen. 

Diese können eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung auslösen, wenn sie im bisherigen 

Außenbereich realisiert werden sollen und bestimmte Schwellenwerte überschreiten. Da der räumliche Geltungsbereich 

der 2. Änderung ausschließlich Flächen erfasst, die nicht im bisherigen Außenbereich liegen, kann eine von dem Vor-

haben ausgelöste Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ausgeschlossen werden. 
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 Rechtslage und Planverfahren 

• Das vereinfachte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 

Nr. 7 b) BauGB genannten Schutzgüter bestehen. 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere auch die Erhal-

tungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes zu beachten.  

Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und der Schutzzwecke der Gebiete von 

gemeinschaftlicher Bedeutung im Sinne der FFH-Richtlinie und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des 

BNatSchG vor. Im Plangebiet und in seiner unmittelbaren Umgebung sind keine FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete 

vorhanden, die Austauschfunktion zwischen einzelnen Schutzgebieten wird durch das Plangebiet nicht berührt. Die 

Belange des Umweltschutzes einschließlich Naturschutz und Landschaftspflege im Sinne der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

genannten Schutzgüter werden durch die Planung nicht berührt bzw. werden in der Planung durch die gewählten 

Festsetzungen ausreichend berücksichtigt.  

• Das vereinfachte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflich-

ten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zu beachten sind. 

„Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen ei-

nander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Num-

mer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder über-

wiegend dem Wohnen dienenden Gebiete […], so weit wie möglich vermieden werden.“ (vgl. § 50 Satz 1 BImSchG). 

Gemäß § 3 Abs. 1 BImSchG handelt es sich bei schädlichen Umwelteinwirkungen um Immissionen, die nach Art, 

Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit 

oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Gemäß Artikel 3 Nr. 13 der Richtlinie 2012/18/EU handelt es sich bei schweren 

Unfällen um ein Ereignis – z. B. eine Emission, einen Brand oder eine Explosion größeren Ausmaßes –, das sich aus 

unkontrollierten Vorgängen in einem unter diese Richtlinie fallenden Betrieb ergibt, das unmittelbar oder später inner-

halb oder außerhalb des Betriebs zu einer ernsten Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt führt und 

bei dem ein oder mehrere gefährliche Stoffe der Richtlinie beteiligt sind.  

Betriebe, die zu entsprechenden Umwelteinwirkungen oder Unfällen führen könnten, sind im näheren und weiteren 

Umfeld des Plangebiets nicht vorhanden und werden durch die Planung nicht begründet.  

 

Die Zugangsvoraussetzungen des § 13 Abs. 1 BauGB werden somit vollständig erfüllt. In Abstimmung mit dem Land-

ratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bereich Landrat, Stabsstelle Strategie und Kreisentwicklung kann die 2. Än-

derung des Bebauungsplans „Kurklinik Ostrau“ im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt werden. 

Im vereinfachten Verfahren stehen die nachfolgenden Verfahrenserleichterungen zur Verfügung. 

- Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB kann abgesehen 

werden. Der betroffenen Öffentlichkeit kann Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist 

gegeben oder wahlweise die Veröffentlichung im Internet nach § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt werden. Den 

berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange kann Gelegenheit zur Stellungnahme inner-

halb angemessener Frist gegeben oder wahlweise die Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt wer-

den. 

- Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 

nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informa-

tionen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 BauGB und § 10a 

Abs. 1 BauGB abgesehen; § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. Bei der Beteiligung ist darauf hinzuweisen, dass 

von einer Umweltprüfung abgesehen wird. 
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Von den vorgenannten Verfahrenserleichterungen soll vorliegend Gebrauch gemacht werden. 

Die 2. Änderung des Bebauungsplans umfasst die oben genannten Festsetzungen. Die nicht von der Änderung be-

troffenen Festsetzungen des Bebauungsplans „Kurklinik Ostrau“ bleiben weiterhin rechtskräftig.  

Bauplanungsrechtlich ist die Aufstellung des Bebauungsplans gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung 

anzupassen. 

 Planverfahren 

Der Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplans „Kurklinik Ostrau“ (Beschluss-Nr.: 2024/BS/0072, 

Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung Bebauungsplan „Kurklinik Ostrau“, Stadt Bad Schandau OT Ostrau) wurde 

durch den Stadtrat der Stadt Bad Schandau in der öffentlichen Sitzung am 18.09.2024 gefasst.  

Der Entwurf i.d.F.v. 19.08.2024 wurde in der vorgeschriebenen Fassung mit Begründung und Anlagen erarbeitet. In 

gleicher Sitzung (Sitzung vom 18.09.2024) wurde der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss (Beschluss-Nr.: 

2024/BS/0073, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zur 2. Änderung Bebauungsplan „Kurklinik Ostrau“, Stadt Bad 

Schandau OT Ostrau) vom Stadtrat gefasst.  

Mit der Durchführung des vereinfachten Planverfahrens nach § 13 BauGB wurde der Planentwurf im Rahmen der 

Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich ausgelegt. Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

und § 2 Abs. 2 BauGB erfolgte die Beteiligung der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nach-

bargemeinde. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ab dem 14.10.2024 bis einschließlich 15.11.2024, 

die Beteiligung Behörden und sonstige TöB erfolgte gemäß § 4 Abs.2 BauGB und der Nachbargemeinden gemäß § 2 

Abs. 2 BauGB mit dem Schreiben vom 30.09.2024.  

Nach Durchführung der förmlichen Beteiligung und den eingehenden Stellungnahmen wurde der Entwurf (i.d.F.v. 

19.08.2024) redaktionell ergänzt und klargestellt. Anregungen und Hinweise aus den eingegangenen Stellungnahmen 

zum Entwurf i.d.F.v. 19.08.2024 wurden bei der Erstellung des Satzungsexemplars berücksichtigt. Diese sind unter 9 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit dargestellt.  

Das Satzungsexemplar des Bebauungsplans wurde in der vorgeschriebenen Fassung mit Planzeichnung Teil A und 

textlichen Festsetzungen Teil B, Begründung sowie den dazugehörigen Gutachten erstellt. Das vorliegende Satzungs-

exemplar wird dem Stadtrat der Stadt Bad Schandau für den Satzungsbeschluss vorgelegt. 

Gemäß § 10 Abs. 2 BauGB ist der Bebauungsplan nach Satzungsbeschluss zur Genehmigung bei der Höheren Verwal-

tungsbehörde des Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge vorzulegen. Die Erteilung der Genehmigung ist an-

schließend ortsüblich bekannt zu machen. Mit Bekanntmachung der Genehmigung tritt die 2. Änderung des Bebau-

ungsplans „Kurklinik Ostrau“ in Kraft.  
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3 Umsetzung übergeordnete Planungen  

 Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 

Der Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 (LEP 2013) ordnet das Plangebiet in der Raumstruktur den ländlichen 

Gebieten zu. Bad Schandau liegt dabei an einer überregional bedeutsamen Verbindungs- und Entwicklungsachse. Er 

wird als unzerschnittener verkehrsarmer Raum beschrieben. 

Das Plangebiet wird bei der Planung des großräumig übergreifenden Biotopverbundes als Verbindungsbereich der 

Waldbiotope im Zusammenhang mit großflächig naturnahen Waldkomplexen sowie als Lebensraum und Streifgebiet 

von Wildtieren mit natürlichem Wanderungsverhalten bezeichnet. 

Aufgrund seiner Lage im grenznahen Bereich wird das Plangebiet bzw. die Gemeinde Bad Schandau als Raum mit 

besonderem Handlungsbedarf eingestuft. Die Räume mit besonderem Handlungsbedarf sind so zu entwickeln und zu 

fördern, dass sie aus eigener Kraft ihre Entwicklungsvoraussetzungen und ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern kön-

nen. In den grenznahen Gebieten sind die lagebedingten Nachteile insbesondere durch 

- die Beseitigung von infrastrukturellen Lücken und Defiziten, 

- die Verbesserung der grenzüberschreitenden Verkehrsinfrastruktur, 

- die Verbesserung der Erreichbarkeit der Oberzentren der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland aus 

den grenznahen Gebieten, 

- eine enge Zusammenarbeit im Bereich der Daseinsvorsorge sowie 

- die Ausschöpfung der Entwicklungspotenziale abzubauen.  

Die sächsischen Teile der Grenzregionen zur Tschechischen Republik und zur Republik Polen sollen auf Grundlage ihrer 

regionsspezifischen Potenziale weiterentwickelt werden. 

Mit der Erweiterung der Kurklinik wird die Wettbewerbsfähigkeit der Falkenstein-Klinik und somit auch der Stadt Bad 

Schandau verbessert und die Entwicklungspotenziale werden ausgeschöpft. Die Erweiterung der Klinik entspricht somit 

den Vorgaben des LEP 2013. 

 Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2020 

Bei Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen sind die Ziele der Raumordnung des Landes 

Sachsen bzw. des Regionalen Planungsverbandes zu berücksichtigen. Die Gemeinde hat die Bauleitpläne entsprechend 

den Zielen der Raumordnung aufzustellen.  

Die Gemeinde Bad Schandau ist mit ihren Ortsteilen Bestandteil des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elb-

tal/Osterzgebirge. Der fortgeschriebene Regionalplan ist am 08.06.2020 durch das Sächsische Staatministerium für 

Regionalentwicklung genehmigt und mit Bekanntmachung vom 17.09.2020 rechtskräftig geworden. 
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Abb.3: Ausschnitt – Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge, Karte 02 Raumnutzung, mit Lage des Planungsgebiets (rot) (Quelle: RP 2020) 

Die Gemeinde Bad Schandau als Teil des ländlichen Raumes ist im Regionalplan als Grundzentrum bewertet und liegt 

an einer sowohl überregional und regional bedeutsamen Verbindungs- und Entwicklungsachse. Die besondere Ge-

meindefunktion wird dabei in der Wahrnehmung der Aufgaben Tourismus und Gewerbe gesehen. Das Plangebiet 

selbst gehört nach Darstellung des Regionalplanes zur Ortslage. 

Als regionalplanerische Festlegung ist dabei für das Plangebiet im Ortsteil Ostrau die Einstufung als Vorranggebiet 

Kulturlandschaftsschutz - Sichtexponierter Elbtalbereich herauszustellen. 

Ein Vorranggebiet ist in der Regionalplanung ein Gebiet, in dem bedingt durch raumstrukturelle Anforderungen eine 

bestimmte Angelegenheit vorrangig vor anderen Angelegenheiten zu erfüllen ist. Es müssen alle raumbedeutsamen 

Planungen und Vorhaben in dem betreffenden Gebiet mit dem vorrangigen Ziel vereinbar sein. 

Z 4.1.2.3 Der Sichtexponierte Elbtalbereich ist in seiner charakteristischen Ausprägung zu erhalten. Dazu sind die 

Sichtbereiche, wie von sichtverschattender bzw. landschaftsbildstörender raumbedeutsamer Bebauung, 

freizuhalten.  

Der Sichtexponierte Elbtalbereich stellt einen für die Region charakteristischen Landschaftsausschnitt dar, 

der in seiner Eigenart und Schönheit prägend für diesen Kulturlandschaftsbereich ist.  

Die Ziele des Regionalplanes und die Anforderungen des Kulturlandschaftsschutzes sind so einzubringen, dass das 

Vorhaben keine Sichtbereiche beeinträchtigt und das Plangebiet von sichtverschattender bzw. landschaftsbildstörender 

raumbedeutsamer Bebauung freigehalten wird.  

Das geplante Vorhaben steht aufgrund der Erweiterung des Bestandsgebäudes sowie der geringen baulichen Inan-

spruchnahme nicht in Konflikt zu der regionalplanerischen Festlegung.  

Unter Beachtung der Urteile des Oberverwaltungsgerichtes Bautzen vom 23.11.2023 zur Unwirksamkeit der Kapitel 4 

(Freiraumentwicklung) und 5.2 (Wasserversorgung) des Regionalplans 2020 besitzt die regionalplanerische Festlegung 

„Vorranggebiet Kulturlandschaftsschutz“ zum Zeitpunkt der Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Kur-

klinik Ostrau“ jedoch keine Rechtswirksamkeit.  

Weitere Ausweisungen sind für das Plangebiet im Regionalplan nicht dargestellt. 
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 Flächennutzungsplan und Landschaftsplan  

Die Gemeinde Bad Schandau verfügt über keinen Flächennutzungsplan und keinen Landschaftsplan.  

Nach § 8 Abs. 2 sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Ein Flächennutzungsplan ist nicht 

erforderlich, wenn der Bebauungsplan ausreicht, um die städtebauliche Entwicklung zu ordnen.  

Das Bebauungsplanverfahren soll nach § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB als selbstständiger Bebauungsplan erstellt werden. 

Ein Flächennutzungsplan ist nicht erforderlich, da der Bebauungsplan ausreicht, um die städtebauliche Entwicklung 

des Plangebietes zu ordnen. Die städtebauliche Nutzung und Struktur ergeben sich aus dem bereits rechtskräftigen 

Bebauungsplan „Kurklinik Ostrau“. Die 2. Änderung des Bebauungsplanes beschränkt sich dabei auf die Änderung 

eines Teilbereichs. 

Der Bebauungsplan nach § 8 Abs. 2 Satz 2 bedarf aufgrund des Fehlens eines Flächennutzungsplans der Genehmigung 

der höheren Verwaltungsbehörde.  
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4 Geltungsbereich und örtliche Verhältnisse 

 Lage und Geltungsbereich  

Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Ostrau der Gemeinde Bad Schandau auf einem Plateau zwischen Kirnitzschtal 

und Zahnsgrund. Ostrau liegt südöstlich der sächsischen Landeshauptstadt Dresden in der Sächsischen Schweiz und 

im Elbsandsteingebirge. Es befindet sich im Osten des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im Landschafts-

schutzgebiet Sächsische Schweiz und hat Anteil am Nationalpark Sächsische Schweiz. Das Waldhufendorf liegt im 

Osten der Stadt Bad Schandau. 

 
Abb.4: Lage des Plangebietes in der Gemeinde Bad Schandau / OT Ostrau – rote Fläche (Quelle: Geoportal Sächsische Schweiz - Osterzge-

birge) 

Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Kurklinik Ostrau“ liegt in der Gemarkung Ostrau in der 

Gemeinde Bad Schandau und umfasste eine Gesamtfläche ca. 2.070 m² (0,2 ha). 

Das Plangebiet ist Teil des Klinikgeländes der Falkenstein-Klinik und befindet sich im südwestlichen Bereich des Ge-

ländes. Begrenzt wird es im Süden von Wohnbebauung am Ostrauer Ring, im Westen durch landwirtschaftliche Flä-

chen, im Norden und im Osten durch das Klinikgelände.  
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Abb.5: Bereichsgrenzenplan i.d.F.v. 19.08.2024 

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:  

- Norden: vom Klinikgelände 

- Osten:  vom Gebäude Klinik und Klinikgelände 

- Süden: von den Flurstücken 637/3, 637/5 und 637/6 

- Westen: von landwirtschaftlicher Fläche der Flurstücke 156/1 und 156/2 

 

Der Geltungsbereich umfasst folgende Flurstücke der: 

Gemarkung Ostrau:  Teilflächen von 156/2, 180/3 und 180/4 

 Topografie und Beschaffenheit des Geländes 

Die Ortslage Ostrau befindet sich auf 245 m ü. NN auf der Ostrauer Scheibe, der Ebenheit zwischen dem engen Tal 

der 130 m niedriger gelegenen Elbe im Süden, dem Tal der Kirnitzsch im Westen und Norden sowie dem Zahnsgrund 

im Osten.  

Das Plangebiet liegt im Bereich eines Pleistozänen Hang im Übergang zum Festgesteinsbereich und ist anthropogen 

zum Teil stark beeinflusst. Das Gelände des Grundstückes ist weitestgehend eben und weist Höhen von ca. 247,5 m 

ü. NHN auf.  

 Vorhandene und angrenzende Nutzungen 

Das Vorhabengebiet liegt zentral in der Ortslage Ostrau und ist durch die Nutzung als Klinikgelände geprägt. Die 

Falkenstein-Klinik wurde 1994 am Ostrauer Ring neu errichtet.  
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Das Plangebiet ist derzeit mit Wiese, Wegen mit ungebundener Decke und Platzflächen mit Granitpflaster und grenzt 

westlich an ein unterkellertes Bestandsgebäude und südlich an die bestehende Tiefgarage der Falkensteinklinik. Große 

Laubgehölze kommen vor allem im westlichen Bereich zur Grenze zu landwirtschaftlichen Flächen vor. 

Im Osten des Klinikgeländes schließt sich die Bebauung der Ortslage Ostrau an. Im Westen sind überwiegend land-

wirtschaftliche Flächen (Acker) und Wiesenflächen vorhanden.  

 Vorhandene Erschließung und Infrastruktur 

Das Plangebiet ist Teil des bestehenden Klinikgeländes der Falkenstein-Klinik. Das Gelände grenzt direkt an die öffent-

liche Straßenverkehrsfläche Ostrauer Ring an, die über die Kreisstraße K 8740 / Falkensteinstraße bzw. Zahnsgrund an 

die Bundesstraße B 172 angebunden ist.  

Der Ortsteil Ostrau und die Falkenstein-Klinik sind vom Bahnhof Bad Schandau gut über den öffentlichen Nahverkehr 

mit der Buslinie 252 erreichbar. Eine Haltestelle befindet sich in ca. 200 m Entfernung zum Plangebiet.  

Im Plangebiet liegen an den Bestandsgebäuden die erforderlichen Medien an, an die das Vorhaben anbinden kann. 
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5 Erschließung  

Die Erschließung des Plangebietes, der Ausbau der notwendigen Zuwegung, der Bauflächen und die Hausanschlüsse 

der Medien werden durch den Vorhabenträger durchgeführt und von diesem übernommen, da es sich um Privatge-

lände handelt. 

 Verkehrserschließung  

Die verkehrliche Erschließung des Geländes der Kurklinik erfolgt über das bestehende kommunale Straßen- und We-

genetz. Der Vorhabenbereich wird direkt über das Gelände der Kurklinik und über den Ostrauer Ring erschlossen. Der 

Querschnitt des Ostrauer Rings weist für die zu erwartenden Fahrzeuge in der Abmessung eine ausreichende Breite 

aus. An der bestehenden äußeren Erschließung werden keine Änderungen vorgenommen. Im Bereich des Anbaus wird 

der vorhandene Weg versetzt. 

 Medientechnische Ver- und Entsorgung 

Das Gelände der Kurklinik ist bereits mit Ver- und Entsorgungsmedien erschlossen. Der Medienanschluss des Anbaus 

mit Trinkwasser, Abwasser, Strom erfolgt über den Bestandsbau. 

Gasversorgung 

Die Versorgungsanlagen befinden sich in Trägerschaft der SachsenNetze GmbH.  

Energieversorgung 

Die Versorgungsanlagen befinden sich in Trägerschaft der SachsenNetze GmbH. Das Flurstück 156/2 der Gemarkung 

Ostrau ist bereits an die Stromversorgung vom Ostrauer Ring angeschlossen.  

Trinkwasser 

Die Versorgungsanlagen befinden sich in Trägerschaft des Zweckverbandes Wasserversorgung Pirna/Sebnitz (ZVWV). 

Das Flurstück 156/2 der Gemarkung Ostrau ist bereits an die öffentliche Trinkwasserversorgung vom Ostrauer Ring 

angeschlossen. 

Sollte der vorhandene Trinkwasseranschluss für das beantragte Vorhaben aus kapazitätsbedingten oder formalen 

Gründen nicht ausreichend oder ungeeignet sein, kann die Errichtung eines oder mehrerer neuer Hausanschlüsse er-

forderlich werden. 

Eine hygienisch einwandfreie, der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001 i. d. F. der Bekanntmachung vom 20. März 

2023 - BGBI. I S. 159 - in der geltenden Fassung) entsprechende Versorgung sowie eine normgerechte Abwasserbe-

seitigung sind auch während der Bauphase zu sichern. 

Sollte eine Neuverlegung von Trinkwasserleitungen, auch die für eine eventuelle Notwasserversorgung, erforderlich 

sein, kann (auch abschnittsweise) durch das Gesundheitsamt eine schriftliche Freigabe angefordert werden. Eventuell 

im Planungsgebiet vorhandene dezentrale Trinkwasseranlagen (Brunnen) sind zu schützen. 

Schmutz-/ Abwasser 

In der Stadt Bad Schandau OT Ostrau liegt ein Trennsystem vor, d. h. Schmutzwasser und Regenwasser werden ge-

trennt abgeleitet.  

Die Versorgungsanlagen befinden sich in Trägerschaft des Abwasserzweckverband Bad Schandau. Das Flurstück 156/2 

der Gemarkung Ostrau ist bereits an die öffentliche Abwasserentsorgung vom Ostrauer Ring angeschlossen. 

Die Schmutzwasserentsorgung der Falkenstein-Klinik erfolgt über ein Schmutzwasserpumpwerk der Falkenstein-Klinik 

in den öffentlichen Schmutzwasserkanal. Durch die Erweiterung des Klinikgebäudes wird der Schmutzwasserabfluss 
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erhöht. Dabei muss die Einleitungsmenge der Falkenstein-Klinik über das Abwasserpumpwerk von 3,9 l/s eingehalten 

werden. 

 Niederschlagswasserbewirtschaftung 

5.3.1 Grundsatze zur Niederschlagswasserbewirtschaftung 

Da in der Stadt Bad Schandau ein Trennsystem vorliegt, ist das Niederschlagswasser getrennt vom Abwasser/Schmutz-

wasser abzuleiten. Ein Anschluss an den öffentlichen Regenwasserkanal und ein Anschluss an eine Vorflut (hier Wolfs-

graben) sind nicht zulässig.  

Daher ist das anfallende Niederschlagswasser aller befestigten Flächen wie von Dächern, Terrassen, Wegen und Plät-

zen dezentral nach dem Stand der Technik und den gesetzlichen Regelungen auf dem Grundstück zu verbringen (zu 

nutzen, zu verdunsten, zu versickern). 

Eine Zwischenspeicherung des Niederschlagswassers in Zisternen zur Nutzung für die Gartenbewässerung oder zur 

Speisung der Löschwasserteiche ist zulässig. Eine Einleitung des Niederschlagswassers von privaten Grundstücken in 

den öffentlichen Raum, auf Verkehrsflächen, auf benachbarte Grundstücke oder in die Schmutzwasserkanalisation ist 

nicht zulässig. Zur Minderung von Abflussspitzen und Abflussmengen sind alle Wege und sonstige befestigte Flächen 

teilversiegelt und in wasserdurchlässiger Bauweise auszuführen. 

Für die Planung der Versickerungsanlagen ist die Versickerungsfähigkeit des Untergrundes (Durchlässigkeitsbeiwert) 

durch einen standortspezifischen Sickerungsversuch nach dem Merkblatt des LfULG „Ausführung und Auswertung des 

Sickertests im Schürf“ durchzuführen und zu bewerten. Die Dokumentation ist mit der rechnerischen Ermittlung des 

Durchlässigkeitsbeiwertes dauerhaft aufzubewahren. Sofern der Durchlässigkeitsbeiwert am Standort von den ge-

troffenen Einschätzungen abweicht, ist die Dimensionierung der Versickerungsanlage zu überprüfen und ggf. anzu-

passen. 

Die Planung und Bemessung der Versickerungsanlagen hat nach DWA-Regelwerk A 138 sowie auf Datenbasis 

KOSTRA-DWD 2020 zu erfolgen. Dabei ist eine Beeinträchtigung von Dritten zu vermeiden und mit der Wahl eines 

ausreichenden Abstandes zu Gebäuden gemäß DWA-A 138 das/die Gebäude gegen Durchfeuchtung zu schützen. 

Auf der Grundlage des Nachweises der Überflutungssicherheit müssen ausreichende Versickerungsflächen freigehalten 

werden bzw. zur Verfügung stehen. 

5.3.2 Konzept zur Niederschlagswasserbewirtschaftung 

Derzeit wird das auf den befestigten Flächen und Dächern anfallende Regenwasser im Gebiet in der hauseigenen 

Zisterne auf dem Grundstück gesammelt und über eine Pumpstation in kurzen Intervallen in den ersten Löschwasser-

teich gepumpt. Bei einem bestimmten Füllstand im ersten Teich wird das Wasser dann in den unteren Teich (Teich 3), 

der sich im Stadteigentum befindet, sowie in den benachbarten Weiher (Teich 2) abgeleitet. 

Das von dem neu zu errichtenden Gebäude anfallende unverschmutzte Regenwasser ist auch auf dem Grundstück der 

Klinik vollständig zu verwerten (Versickerung, Verdunstung, Regenwassernutzung). Nach Abklärung mit der WASS 

GmbH ist das Regenwasser an Ort und Stelle zu versickern. Eine Einleitung in den Regenwasserkanal der Stadt Bad 

Schandau / OT Ostrau bzw. in den Wolfsgraben (Vorfluter) ist nicht zulässig. 

Voraussetzung für die gesicherte Erschließung des neu zu errichtenden Gebäudes auf dem Grundstück der Kurklinik 

Ostrau ist die Errichtung einer Versickerungsanlage. 
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Abb.6: Übersicht über Lage der bestehenden Zisterne und der geplanten Zisterne / Sickerschacht sowie Lage der Löschwasserteiche 

Für den Bau einer Versickerungsanlage wurde ein Standort zwischen dem Erweiterungsbau und Bestandsgebäude 

westlich der Tiefgarage festgelegt (siehe Abbildung 6).  

Zur generellen Bewertung des gewählten Versickerungsstandort zwischen Erweiterungsbau und Bestandsgebäude 

wurde Baugrund Dresden mit der Ermittlung der Wasserdurchlässigkeit / Versickerungsfähigkeit des Bodens an dem 

Standort beauftragt. Die Beurteilung der Versickerungsfähigkeit ist der Geotechnischen Stellungnahme von Baugrund 

Dresden zu entnehmen (Anlage 2).  

Zum Zwecke der Einschätzung der Versickerungsfähigkeit wurde 1 Kleinrammbohrung mit Bodenprobenahme bis 

6,00 m Unter OK Gelände ausgeführt. Die Wasserdurchlässigkeit des anstehenden Bodens wurde mittels der Korngrö-

ßenverteilung korrelativ ermittelt. 

Die Baugrundschichtung am Versickerungsstandort ist wie folgt: 

- 0,10 m Oberboden 

- 1,30 m Auffüllung 

- 4,90 m Schmelzwassersand  

- Sandstein, zersetzt bis vollständig verwittert 

Die Baugrundschichten des Lößlehm, Geschiebelehm und Beckenschluffs, wie in den Aufschlüssen auf der Fläche des 

Ersatzneubaus, wurden nicht erkundet. Zur Erkundungszeit Anfang November 2023 und Dezember 2024 wurden in 

den ausgeführten Aufschlüssen keine Grundwasser angetroffen. 

Für die Schicht des Schmelzwassersand (nach Seiler) wurde der Durchlässigkeitsbeiwert (kf) auf 1,1 x 10-4 m/s bestimmt. 

 

Teich 3 

Teich 2 

Teich 1 

Zisterne Bestand 

Erweiterungsbau 

Standort 
Versickerungsanlage 
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Abb.7: Übersicht Lage Versickerungsstandort (Quelle: Baugrund Dresden 2025) 

Entsprechend der geotechnischen Stellungnahme von Baugrund Dresden zur Durchlässigkeit des anstehenden Bodens 

wird die bemessungsrelevante Infiltrationsrate unter Berücksichtigung von Korrekturfaktor von 1,1 x 10-5 m/s und 

1,2 x 10-5 m/s angegeben. Der im Untersuchungsgebiet anstehende Schmelzwassersand ist für die Versickerung ge-

eignet. Aus Fachsicht Geotechnik ist die Grundlage für eine generelle Standortentscheidung damit hinreichend gege-

ben. 

Für die Bewirtschaftung des Niederschlagswassers sind für den Ersatzneubau eine Zisterne zur Regenwassernutzung 

und ein nachgeschalteter Sickerschacht vorgesehen. Der Standort der Zisterne und des Sickerschachts befindet sich 

auf dem Grundstück der Klinik zwischen Erweiterungsbau und Bestandsgebäude, jedoch außerhalb des Geltungsbe-

reichs der 2. Änderung (siehe Lageplan Abbildung 8). 

Das Wasser der Zisterne soll zur Bewässerung der Grünanlage der Klinik genutzt werden. Für die Versickerung des 

Regenwassers ist ein Sickerschacht vorgesehen, der das Wasser in versickerungsfähige Schichten leitet und dort in den 

Untergrund versickert. Für die Reinigung des Regenwassers wird ein Filterschacht vorgeschaltet. 

Durch das Ingenieurbüro Köhler + Partner / Büro für Tiefbau und Ingenieurbau wurde der Regenwasserabfluss sowie 

die RW-Speicherung und RW-Versickerung für den geplanten Standort der Versickerungsanlage auf der Grundlage der 

geotechnischen Stellungnahme von Baugrund Dresden ermittelt. Die Ergebnisse der Berechnung liegen als Anlage 3 

dem Bebauungsplan bei.  

Mit dem Konzept, den Untersuchungen und Berechnungen wird dargestellt, dass das anfallende Regenwasser vom 

Ersatzneubau auf dem Grundstück genutzt und versickert werden kann. Für die genaue Dimensionierung der Versicke-

rungsanlage wird im Zuge der Baumaßnahme ein standortkonkreter Versickerungsversuch durchgeführt.  

Erweiterungsbau 

Standort Bohrung 
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Abb.8: Skizze zur Lage Zisterne (hier Speicherbecken) und des Sickerschachts in Bezug zum Erweiterungsbau (Quelle: RPB Rückert GmbH) 

 Löschwasserversorgung und Flächen für die Feuerwehr 

5.4.1 Löschwasserversorgung 

Nach Angaben der Stadtverwaltung Bad Schandau / Brandschutz sowie nach Arbeitsblatt DVGW W 405 (Bereitstellung 

von Löschwasser durch die örtliche Trinkwasserversorgung) sind bei der im Bebauungsplan vorgesehenen Bebauung 

im Sondergebiet SO Kurklinik 96 m³/h Löschwasser für eine Löschzeit von 2 h zur Verfügung zu stellen. Die 

angegebenen Werte gelten bei kleiner Brandausbreitungsgefahr. Der insgesamt erforderliche Löschwasserbedarf ist in 

einem Umkreis (Radius) von insgesamt 300 m nachzuweisen. Diese Regelung gilt nicht über unüberwindbare Hinder-

nisse hinweg. 

In Abstimmung mit der Stadtverwaltung Bad Schandau, Abt. Brandschutz sowie der Falkenstein-Klinik ist folgendes 

Löschwasserkonzept vorgesehen: 

Nutzung der Hydranten im öffentlichen Straßenraum 

In Nähe der Falkensteinklinik im öffentlichen Straßenraum stehen die Löschwasserhydranten Nr. 4090 und 4095 mit 

einem maximalen Durchfluss von 45 m³/h bzw. 40 m³/h über 2 Stunden zur Verfügung.2 

 

2 Stellungnahme der Stadt Bad Schandau vom 13.08.2024 

TOP 7



2. Änderung zum Bebauungsplan „Kurklinik Ostrau“ Stadt Bad Schandau, Ortsteil Ostrau 

Begründung zum Bebauungsplan Satzungsfassung 

 

Fassung vom 03.03.2025 

 

 

 Erschließung 

Nutzung des Hydrantennetzes der Falkenstein-Klinik 

Die Falkenstein-Klinik besitzt eine eigenständige, vom öffentlichen Hydrantennetz unabhängige Löschwasserleitung. 

Auf dem Klinikgelände sind 4 Überflurhydranten DN 80 vorhanden, welche über eine dauerhaft mit Wasser gefüllte 

Ringleitung verbunden sind. Ein Hydrant findet sich im westlichen Gartenbereich, unmittelbar am geplanten Neubau. 
Ein weiterer Hydrant findet sich im südlichen Gartenbereich, in unmittelbarer Distanz zum Ostrauer Ring. Laut Brand-

schutzkonzept (PEB Planungsgruppe Energie & Brandschutz) ist die Bereitstellung von ca. 55 m³/h über 2 Stunden 

über die vorhandenen Überflurhydranten gesichert. 

Nutzung der Löschwasserteiche 

Für das Bestandsgebäude der Falkenstein-Klinik wurden zwei Löschwasserteiche als Teil des Löschwasserkonzepts 

angelegt. Die beiden Löschwasserteiche befinden sich auf Flurstück 156/4 außerhalb des Geltungsbereichs des Bebau-

ungsplanes „Kurklinik Ostrau“. Ein weiterer Löschwasserteich findet sich auf dem Flurstück 301/12.  

Sollte die gleichzeitige ergänzende Entnahme von Löschwasser aus den Über- und Unterflurhydranten nicht möglich 

sein, steht über den großen Löschwasserteich (Teich 1) unter Berücksichtigung der DIN 14210 eine zusätzliche Was-

sermenge von 550 m² (Nutzvolumen) zur Verfügung. Um diese nutzen zu können, ist eine Entnahmestelle gem. DIN 

14210 und eine Zufahrt sowie eine Feuerwehrbewegungsfläche gemäß Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuer-

wehr erforderlich. Die Zufahrt ist über den Ostrauer Ring, die Bewegungsfläche ebenfalls dort bzw. im Bereich des 

angrenzenden Klinikgeländes möglich. 

Sollte keine geeignete Entnahmestelle vorhanden und die Entnahme von Wasser aus dem Teich zur Sicherstellung des 

Löscheinsatzes notwendig sein, ist eine entsprechende Entnahmestelle herzustellen. 

 
Abb.9: Übersichtplan Brandschutzkonzept (Quelle: Brandschutzkonzept PEB) 

Fazit Löschwasserkonzept 

Aufgrund der Art und Größe der bisherigen Bebauung auf dem Gelände der Falkenstein-Klinik sowie der Unterteilung 

des Gebäudes in mehrere Brandabschnitte wird davon ausgegangen, dass die geplante Klinikerweiterung nicht zu 

einer Erhöhung des Löschwasserbedarfs führt. 

Mit der Nutzung der aufgeführten Löschwasserquellen ist sichergestellt, dass die notwendige Löschwassermenge von 
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96 m³/h für 2 h weiterhin zur Verfügung gestellt werden kann. Die Löschwassermenge kann aus den Hydranten im 

öffentlichen Straßenraum, aus dem klinikeigenen Hydrantensystem und aus den Löschwasserteichen entnommen wer-

den.  

5.4.2 Flächen für die Feuerwehr 

Bei dem geplanten Bauvorhaben handelt es sich um ein viergeschossiges Gebäude. Die Höhe des Fußbodens des 

obersten nutzbaren Geschosses (3. OG) liegt im Mittel bei ca. 8,75 m über Gelände. Aufgrund dieser Höhe und der 

Größe von Nutzungseinheiten > 400 m² ist das Objekt der Gebäudeklasse 5 zuzuordnen. Entsprechend der Gebäude-

klassen sind die Flächen für die Feuerwehr bei Planung und Bau zu berücksichtigen. 

Gemäß DIN 14090 - Flächen für die Feuerwehr – ist auf Folgendes zu achten: 

- Bei Gebäuden ab Gebäudeklasse 4 (Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m – die Höhe ist das Maß der Fußbo-

denoberkante des höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, über der Gelände-

oberfläche im Mittel (§ 2 Abs. 3 SächsBO)) kann zur Sicherstellung des 2. Rettungsweges ein Hubrettungs-

fahrzeug eingesetzt werden. Dies ist beim Wohnungsbau der Regelfall. Alternativ ist auch eine bauliche Si-

cherstellung des 2. Rettungsweges möglich.    

- Beim Einsatz des Hubrettungsfahrzeuges sind Aufstellflächen und entsprechende Zufahrten vorzusehen.   

- Bewegungsflächen mit entsprechenden Zufahrten für die Feuerwehr im Plangebiet sind so anzuordnen, dass 

alle Gebäude in einer Entfernung von max. 50 m von diesen Bewegungsflächen aus erreichbar sind. 

Die Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (Februar 2007 mit letzter Änderung durch den Beschluss der 

Fachkommission Bauaufsicht vom Oktober 2009) beschreibt u.a. die Rahmenbedingungen für Zu- oder Durchfahrten 

sowie Bewegungsflächen. Dahingehend sind Zu- oder Durchfahrten für die Feuerwehr, Aufstellflächen und Bewe-

gungsflächen so zu befestigen, dass diese von Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast bis zu 10 Tonnen und einem 

zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16 Tonnen befahren werden können. 

Die Tragfähigkeit ist insbesondere bei der Bewegungsfläche im Bereich bzw. über der Tiefgarage zu beachten und 

einzuhalten. Zudem ist auf der erforderlichen Kennzeichnung eindeutig auf die darunterliegende Tiefgarage hinzuwei-

sen. 

Die Feuerwehrbewegungsfläche und die zugehörige Feuerwehrzufahrt auf der südlichen Seite des Bestandsgebäudes 

ist hinsichtlich der Erreichbarkeit/Befahrbarkeit (Bewuchs/Bäume) und deren Tragfähigkeit zu prüfen. Die Bewegungs-

flächen müssen, im Sinne der Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr, für die Einsatz- und Feuerwehrfahr-

zeuge mindestens 7x12 Meter groß sein. Die lichte Breite der Zu- oder Durchfahrten muss mindestens 3 Meter betra-

gen. Sowohl die Zufahrten als auch die Bewegungsflächen sind als Feuerwehrzufahrt sowie Fläche für die Feuerwehr 

zu kennzeichnen.  

Die Zugänglichkeit der Feuerwehr ist über die angrenzende öffentliche Straße (Ostrauer Ring) und das Klinikgelände 

ausreichend gesichert. Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr sind auf dem Grundstück vorhanden bzw. 

nach Fertigstellung des Bauvorhabens geplant. (siehe Abbildung 7 - Übersichtplan Brandschutzkonzept) 

 Abfallentsorgung 

Während des Baus sind alle geforderten abfallrechtlichen Vorschriften einzuhalten und Abfälle fachgerecht durch zer-

tifizierte Entsorgungsfachbetriebe zu entsorgen.  

Die Erschließung der Bauflächen über die bestehende öffentliche Verkehrsfläche (Ostrauer Ring) außerhalb des Gel-

tungsbereichs sind regulär mit einem 3-achsigen Müllfahrzeug möglich.  

Das Plangebiet ist bereits im Bestand durch den ZAOE in die Entsorgung aufgenommen.  
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6 Zu berücksichtigende Belange nach § 1 Abs. 6 BauGB 

 Belange des Umwelt- und Naturschutzes 

Der rechtskräftige Bebauungsplan „Kurklinik Ostrau“ von 1993 wurde im Regelverfahren erstellt und die Träger öf-

fentlicher Belange beteiligt. Die vom Nationalpark Sächsische Schweiz geforderten Inhalte zu den grünordnerischen 

und gestalterischen Festsetzungen wurden in den Bebauungsplan aufgenommen und festgesetzt: 

- Eingrünung mit standortgerechten heimischen Laubgehölzen, insbesondere in westlicher Richtung 

- Freiflächengestaltung möglichst auch mit heimischen Gehölzen, auch Klettergehölzen  

- Flächenversiegelung auf das unbedingt notwendige Maß beschränken 

- Einbeziehung der angrenzenden Flächen in die Freiflächengestaltung (z. B. Verbesserung der Gestaltung 

des Feuerlöschteiches, Wiedernutzbarmachung des Teiches östlich des Flurstücks 156c) 

- die Gebäudehöhe bzw. Firsthöhe soll 2,00 m unter der Firsthöhe der "Ostrauer Scheibe" liegen, damit 

es zu keiner nachhaltigen Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes kommen wird 

- Anwendung ortstypischer Bauformen in Bezug auf Kubatur der einzelnen Gebäudeteile und der Dach-

neigung, evtl. Abwalmung des Daches  

Die für den Änderungsbereich geltenden grünordnerischen und gestalterischen Festsetzungen des rechtskräftigen Be-

bauungsplanes werden in die 2. Änderung des Bebauungsplanes vollumfänglich übernommen.  

Das Plangebiet ist derzeit mit Granitpflaster, Wiese und Wegen mit ungebundener Decke bedeckt und grenzt westlich 

an ein unterkellertes Bestandsgebäude und südlich an die bestehende Tiefgarage der Falkenstein-Klinik.  

 
Abb.10: Blick Richtung Bestandsgebäude der Kurklinik, neues Baufenster im Bereich der bestehenden Terrasse, Foto  

Mit der Änderungsplanung, die sich ausschließlich auf einen überwiegend bebauten Bereich im Gelände der Kurklinik 

bezieht, sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten. Der Boden ist in diesem Bereich bereits 

durch das Bestandsgebäude der Kurklinik, die angrenzende Tiefgarage und die im Bestand vorhandene Oberflächen-

befestigung anthropogen überformt. Große Laubgehölze befinden sich nur im Randbereich zur westlichen Grenze. 

Durch das Bauvorhaben werden diese nicht beeinträchtigt. Im Baufenster selbst befindet sich ein Nadelbaum und ein 
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Strauch. Dies sind durch das Bauvorhaben betroffen. Bei Rodung von Gehölzen ist die Gehölzschutzsatzung der Stadt 

Bad Schandau sowie der Zeitraum von Rodungen zu beachten. Gehölze dürfen nur außerhalb der Brut- und Vegetati-

onsperiode im Zeitraum von 1. Oktober bis 28. Februar gerodet werden.    

Ein höherer Versiegelungsgrad von Flächen gegenüber dem bereits jetzt zulässigen Anteil ist nicht zu erwarten, da 

weiterhin die bestehenden zulässigen Höchstwerte bezüglich der Grundflächen- und Geschossflächenzahl eingehalten 

werden müssen. Die Fläche der Tiefgarage wird zudem verkleinert, da diese bereits realisiert wurde und im Bestand 

nicht das ursprünglich vorgesehene Flächenausmaß einnimmt. Zusätzlich wurden die Flächen für Gehweg im südlichen 

Bereich als Grünflächen ausgewiesen, da hier keine Planungsabsicht für einen Gehweg mehr besteht bzw. die Flächen 

bereits als der Wohnbebauung zugeordnete private Grünflächen und öffentliche Grünflächen genutzt werden. Somit 

bleiben die Versiegelung und Ausnutzbarkeit der Fläche im Änderungsbereich auf ungefähr gleichem Niveau (vgl. 

Punkt 7 Flächenbilanz und städtebauliche Daten). 

Auswirkungen auf die Umwelt sind mit der 2. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes „Kurklinik Ostrau“ nicht 

verbunden. Umweltbelange im Sinne des § 1 (6) Nr. 7 BauGB sind nicht betroffen. In Bezug auf das Landschaftsbild 

wird kein veränderter Effekt erzielt. 

 Belange des Bodens / Altlasten 

Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes "Kurklinik Ostrau" erstreckt sich über eine Fläche, die 

durch das Bestandsgebäude der Kurklinik, die angrenzende Tiefgarage und die im Bestand vorhandene Oberflächen-

befestigung bereits anthropogen überprägt ist. Es werden somit keine höherwertigen Böden in Anspruch genommen.  

Nach Angaben aus dem Geotechnischen Bericht zur Beurteilung der Baugrund- und Gründungsverhältnisse einschließ-

lich abfallfachlicher Untersuchung Belange des Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge [Baugrund Dresden] 

liegen keine Hinweise auf Altlastenflächen oder Altlastenverdachtsflächen im Geltungsbereich der 2. Änderung des 

Bebauungsplanes „Kurklinik Ostrau“ vor.  

Aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes bestehen gegen die 2. Änderung des Bebauungsplanes "Kurklinik Ostrau" 

keine Einwände. 

 Belange des Immissionsschutzes 

Der bestehende Klinikbau wird durch einen Neubau in südwestlicher Richtung ergänzt. Der Neubau wird mit einem 

Flur an das Bestandsgebäude angebunden.  

Es bestehen keine Hinweise auf Beeinträchtigungen durch zusätzliche Lärm-Schadstoffimmissionen in der Umgebung 

des Plangebietes. Es sind daher keine Belange des Immissionsschutzes berührt. 

 Belange Denkmalschutz / Archäologie 

Denkmalschutz 

Kulturdenkmale im Sinne von § 2 des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes (SächsDSchG) sind innerhalb des Geltungs-

bereiches der 2. Änderung des Bebauungsplans nicht bekannt. 

In näherer Umgebung befinden sich 2 denkmalgeschützte Gebäude (Wohnhaus Ostrauer Ring 35a / Hotel Ostrauer 

Scheibe – Alter Schulweg 12) sowie das Denkmalschutzgebiet Ostrau (nordöstlich der Kurklinik).  

Das Vorhaben tangiert die Kulturdenkmale nicht. Es sind daher keine Belange des Denkmalschutzes berührt. 
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 Zu berücksichtigende Belange nach § 1 Abs. 6 BauGB 

Archäologie 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Kurklinik Ostrau“ befindet sich im Nordosten innerhalb eines archäologi-

schen Relevanzbereiches. Dort ist im Lageplan ein Überflurhydrant DN80 dargestellt. Die archäologische Relevanz 

belegen archäologische Kulturdenkmale aus dem Umfeld.  

Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Kurklinik Ostrau“ ist nicht direkt davon betroffen.  

Vor Umsetzung des Vorhabens ist das Landesamt für Archäologie für Klärung der konkreten Lage und Ausdehnung im 

Vorhabensbereich zu kontaktieren. 

 Belange des Bergbaus 

Das Bauvorhaben ist in einem Gebiet vorgesehen, in dem in der Vergangenheit bergbauliche Arbeiten durchgeführt 

wurden. Im unmittelbaren Bereich des Bauvorhabens sind keine stillgelegten bergbaulichen Anlagen vorhanden, die 

Bergschäden oder andere nachteilige Einwirkungen erwarten lassen.  

Es sind daher keine Belange des Bergbaus berührt. 

 Belange Strahlenschutz  

Das zu überplanende Gebiet befindet in keiner radioaktiven Verdachtsfläche und gegenwärtig liegen dem Sächsisches 

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie auch keine Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlas-

senschaften vor. Zudem befindet sich das Plangebiet außerhalb eines festgelegten Radonvorsorgegebietes und nach 

Erkenntnissen des LfULG in einer als unauffällig bezüglich der zu erwartenden durchschnittlichen Radonkonzentration 

in der Bodenluft charakterisierten geologischen Einheit.  

Nach Prüfung der zu vertretende öffentliche Belange bestehen aus Sicht des Strahlenschutzes, Bereich natürliche Ra-

dioaktivität, keine Bedenken zum vorliegenden Vorhaben. 

 Belange der Inklusion von Menschen mit Behinderung 

Bei der weiteren Erschließung des Baugebietes sollten im Sinne der Inklusion die örtlichen Strukturen (z. B. Gehwege 

und Zuwegungen) so gestalten werden, dass sie von Menschen mit und ohne Behinderung, Frauen und Männern, 

Kindern, alten Menschen, eben von der gesamten Bevölkerung, genutzt werden können.  

Der Bedarf an barrierefreien Strukturen und Gebäuden wird in den nächsten Jahren erheblich steigen und ist bei Pla-

nungen zu berücksichtigen. 

Da es sich um einen Klinikanbau handelt, werden die Vorgaben zum Barrierefreien Bauen in der Planung berücksich-

tigt. 

 Belange des Klimaschutz und städtebauliche Klimaanpassungsmaßnahmen 

Dem § 1 Abs. 5 BauGB entsprechend dienen Bauleitpläne dazu, eine städtebaulich nachhaltige Entwicklung zu sichern. 

Hierbei müssen diverse umweltschützende, soziale und wirtschaftliche Ziele zusammengeführt werden. Ziel ist die 

Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt sowie die Bewahrung und Fortentwicklung der natürlichen Lebensgrund-

lagen. Klimaschutz und Klimaanpassung müssen dabei dementsprechend auch in der Stadtentwicklung ihre Berück-

sichtigung finden.  

Die vorhandene städtebauliche Gestalt sowie das Landschafts- und Ortsbild gilt es zu erhalten und weiterzuentwickeln. 

Städtebauliche Maßnahmen sollten dabei vorrangig als Innenentwicklung erfolgen, um möglichst flächensparend vor-

zugehen und eine Zersiedelung der Landschaft zu vermeiden. 
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 Zu berücksichtigende Belange nach § 1 Abs. 6 BauGB 

Besondere klimatische Bedingungen prägen Städte im Vergleich zu Ihrem Umland. Dabei fällt in der Regel eine höhere 

klimatische Belastung beispielsweise durch eine stärkere Versiegelung erzeugte Trockenheit oder durch höhere Tem-

peraturen auf. Infolge des Klimawandels werden dementsprechend auch negative Einwirkungen auf den Menschen 

bezüglich seiner Gesundheit deutlich. Hitzewellen der vergangenen Jahre belegen dies. Derartige negative Entwick-

lungen werden durch die Bebauung begrünter, unversiegelter Flächen weiterbefördert. Somit müssen auch seitens der 

Stadtplanung Strategien entwickelt werden, die auf negative Auswirkungen des Klimawandels reagieren und gleich-

zeitig eine weitere städtebauliche Entwicklung ermöglichen. 

Allgemeine Maßnahmenvorschläge zur Berücksichtigung des Klimaschutzes 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden Maßnahmen zur Verbesserung des Mikroklimas, zum Umgang mit 

dem Regenwasser sowie zur Durchgrünung entwickelt. Die Freiflächen zwischen den Baukörpern sind zu begrünen. 

Eine lokale Versickerung wird durch versickerungsfähige Beläge sowie durch die Anlage von Versickerungsanlagen auf 

dem Grundstück erreicht. Die Pflanzung von Einzelgehölzen kann der Flächenversiegelung durch die geplante Bebau-

ung entgegenwirken. Die Begrünung erfüllt darüber hinaus Funktionen als Staub- und Schadstofffilter. Die Maßnah-

men zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels tragen zur Verbesserung des städtischen Kleinklimas, zur Ver-

minderung der Erwärmung und zur Durchlüftung bei. 

Auch die Möglichkeiten zur Verankerung von Klimaschutzzielen im Bebauungsplan wird durch verschiedene Punkte 

bereits berücksichtigt, wie z. B. 

Festsetzungen zu Baukörper, Gebäudestellung und Dachform 

- Schaffung von weitreichenden Potentialen zur Nutzung erneuerbarer Energien  

Festsetzungen zu Freianlagen und Begrünung 

- Anteil und Art der Begrünung im Plangebiet mit heimischer standortgerechter Pflanzenwahl sowie hohem 

Durchgrünungsgrad  

Festsetzungen zum Umgang mit Niederschlagswasser 

- Wasserdurchlässigkeit von Flächenbefestigungen und Versickerung von Niederschlagswasser 

Die Belange des Klimaschutzes unterliegen ebenso wie andere Fachbelange einer Abwägung gegeneinander und un-

tereinander und haben nicht grundsätzlich Vorrang vor anderen städtebaulichen Gründen. 

 Sonstige Belange 

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes baut auf dem rechtskräftigen Bebauungsplan „Kurklinik Ostrau“ auf, indem 

die Flächen bereits als Sonstiges Sondergebiet SO Kurklinik festgesetzt sind. Die 2. Änderung übernimmt die Festset-

zungen zur Gebietsausweisung. Folgende Belange nach §1 Abs. 6 BauGB sind daher nicht betroffen: 

- die Belange der Land- und Forstwirtschaft, 

- die Belange des Post- und Telekommunikationswesens, 

- Belange der Eisenbahn 

- die Belange der Sicherung von Rohstoffvorkommen, 

- die Belange der Versorgung, insbesondere mit Energie und Wasser, einschließlich Versorgungssicherheit 

- die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der Bevölkerung,  

- die Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes sowie der zivilen Anschlussnutzung von Militärliegen-

schaften, 

- die Belange von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden und ihrer Unterbringung 
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 Begründung der Festsetzungen 

7 Begründung der Festsetzungen  

 Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB) 

7.1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB) 

Bauliche Nutzung sowie Ausschluss zulässiger und ausnahmsweise zulässiger Nutzung 

(Festsetzung I 1.1) 

Bauliche Nutzung – Sonstiges Sondergebiet, mit Zweckbindung Kurklinik (§ 11 BauNVO) 

Die Art der baulichen Nutzung ergibt sich aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan mit der Ausweisung als Sonstiges 

Sondergebiet mit Zweckbindung Kurklinik sowie dem Planungsziel, das Bestandsgebäude der Klinik um einen Neubau 

zu erweitern. Die Fläche wird daher als Sonstiges Sondergebiet im Sinne des § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung 

„Kurklinik“ festgesetzt.  

7.1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB) 

Grundflächenzahl (GRZ), Geschossflächenzahl (GFZ), Anzahl der Vollgeschoss, Höhe baulicher Anlagen 

(zeichnerische Festsetzung, Festsetzung I 2.1, I 2.2) 

Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Grundflächenzahl (GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ), 

die Zahl der Vollgeschosse und die Höhe der baulichen Anlagen. 

Im Sonstigen Sondergebiet SO Kurklinik wird eine GRZ von 0,35 festgesetzt. Die Festsetzung der Grundflächenzahl mit 

0,35 entspricht wesentlich weniger als dem für Sonstige Sondergebiete üblichen Maß von 0,8.  

Die Festsetzung einer GRZ von 0,35 orientiert sich am rechtskräftigen Bebauungsplan, diese wird von 0,3 auf 0,35 

minimal erhöht. 

Es soll einerseits einer sinnvollen Ausnutzung des Gebietes dienen und anderseits auch zum verträglichen Einfügen in 

die umgebende Bebauungsstruktur und die angrenzende Landschaft beitragen. Die zulässige Grundfläche kann gemäß 

§ 19 Abs. 4 durch Garagen und Stellplätze bzw. Nebenanlagen um 50 von 100, maximal bis zu einer GRZ von 0,525 

überschritten werden. Hier sind die planungsrechtlichen Festsetzungen zu der nicht überbaubaren Grundstücksfläche 

zu beachten. 

Die Festlegung der GFZ von 0,9 und der Geschossigkeit von maximal IV wird zur Möglichkeit einer architektonisch-

städtebaulichen Betonung festgesetzt. Dies entspricht der Bestandsbebauung und ermöglicht eine effiziente Ausnut-

zung und weniger Flächenverbrauch für die notwendigen Patientenzimmer.  

Die Festlegung der höchsten Gebäudehöhe wird in Bezug zu dem bestehenden Klinikbau und dem denkmalgeschütz-

ten Gebäude der „Ostrauer Scheibe“ gesetzt und dient der verträglichen städtebaulichen Einordnung in das Ortsbild 

von Ostrau und in das Landschaftsbild.  

7.1.3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen sowie Stellung baulicher 

Anlagen (§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB) 

Baugrenzen 

(zeichnerische Festsetzung) 

Die Baugrenzen wird entsprechend der Absicht des Erweiterungsanbaus nach in südwestliche Richtung erweitert und 

festgesetzt. Mit Darstellung der erweiterten Baugrenze wurde darauf geachtet, dass einerseits ein zusammenhängen-

des Baufeld und anderseits zusammenhängende Frei- und Gartenflächen geschaffen werden bzw. erhalten bleiben.  
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 Begründung der Festsetzungen 

Abweichende Bauweise 

(Festsetzung I 3.1) 

Die Festsetzung zur Bauweise hat erheblichen Einfluss auf die Gestaltung eines Baugebietes. Im Sonstigen Sonderge-

biet ist die abweichende Bauweise für eine standortgerechte Nutzung festgelegt. Gebäude können ohne Grenzabstand 

nur dann errichtet werden, wenn diese als Anbau an den Bestand erfolgen. Ansonsten sind die Grenzabstände zu 

berücksichtigen.  

Überbaubare Grundstücksfläche 

(Festsetzung I 3.2) 

Für die überbaubare Grundstücksfläche werden Vorgaben durch Baugrenzen definiert. 

Nicht überbaubare Grundstücksfläche 

(Festsetzung I 3.3) 

Um die Zielsetzungen des Naturschutzes, des Bodenschutzes, des Klimaschutzes und der Stadtgestaltung umzusetzen, 

aber auch zur Sicherung einer hohen Durchgrünung und der Einordnung in die umgebende Siedlungsstruktur, wird die 

Gestaltung der nicht überbaubaren Flächen geregelt und Vorgaben zur wasserdurchlässigen Gestaltung sowie zur 

gärtnerischen Anlage der Flächen gemacht. Damit soll das Ortsbild gestärkt und eine entsprechende Durchgrünung 

erreicht werden.  

7.1.4 Flächen für Nebenanalgen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Stellplätze und Garagen 

(Festsetzung I 4.1) 

Die Zulässigkeit von offenen Stellplätzen wird auf die überbaubare Grundstücksfläche und die Zulässigkeit von Tief-

garagen wird auf den hierfür gesondert gekennzeichneten Bereich „TGa“ beschränkt, um eine städtebauliche Ord-

nung und durchgehende Grünflächen zu gewährleisten sowie zusätzliche Versieglung zu unterbinden. 

Zu beachten sind die Sächsischen Garagen- und Stellplatzverordnung sowie die weiterhin getroffenen Maßnahmen 

zum Anpflanzen und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen. 

7.1.5 Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und Versicke-

rung von Niederschlagswasser, sowie für Ablagerungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 

Niederschlagswasserbewirtschaftung 

(Festsetzung I 5.1) 

Das anfallende Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück zu versickern, da die Einleitung in den Regenwasserkanal 

bzw. in die Vorflut (Wolfsgraben) nicht zulässig ist.  

Für die Planung der Versickerungsanlagen ist die Versickerungsfähigkeit des Untergrundes (Durchlässigkeitsbeiwert) 

durch einen standortspezifischen Sickerungsversuch nach dem Merkblatt des LfULG „Ausführung und Auswertung des 

Sickertests im Schürf“ durchzuführen und zu bewerten. Die Dokumentation ist mit der rechnerischen Ermittlung des 

Durchlässigkeitsbeiwertes dauerhaft aufzubewahren. Sofern der Durchlässigkeitsbeiwert am Standort von den ge-

troffenen Einschätzungen abweicht, ist die Dimensionierung der Versickerungsanlage zu überprüfen und ggf. anzu-

passen. 

Die Planung und Bemessung der Versickerungsanlagen hat nach DWA-Regelwerk A 138 sowie auf Datenbasis 

KOSTRA-DWD 2020 zu erfolgen. Dabei ist eine Beeinträchtigung von Dritten zu vermeiden und mit der Wahl eines 
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 Begründung der Festsetzungen 

ausreichenden Abstandes zu Gebäuden gemäß DWA-A 138 das/die Gebäude gegen Durchfeuchtung zu schützen. Die 

Einordnung auf dem Grundstück obliegt der Objektplanung. Der Hinweis zur Ermittlung der standortkonkreten Versi-

ckerungsfähigkeit ist zu beachten. 

Auf der Grundlage des Nachweises der Überflutungssicherheit müssen ausreichende Versickerungsflächen freigehalten 

werden bzw. zur Verfügung stehen. 

Eine Zwischenspeicherung des Niederschlagswassers in Zisternen zur Nutzung für die Gartenbewässerung bzw. zur 

Speisung des Löschwasserteichs ist zulässig. Eine Einleitung des Niederschlagswassers von privaten Grundstücken in 

den öffentlichen Raum, auf Verkehrsflächen, auf benachbarte Grundstücke oder in die Schmutzwasserkanalisation ist 

nicht zulässig. Zur Minderung von Abflussspitzen und Abflussmengen sind alle Wege, Stellplätze und sonstige befes-

tigte Flächen teilversiegelt und in wasserdurchlässiger Bauweise auszuführen. 

7.1.6 Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Private und öffentliche Grünflächen 

(zeichnerische Festsetzung) 

Die im Plan als private und öffentliche Grünflächen festgesetzten Flächen sind im Zusammenhang mit den weiterhin 

getroffenen Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft oder zum 

Anpflanzen und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen anzulegen und dauerhaft zu unterhal-

ten. 

Da es sich um private Grünflächen handelt, sind diese durch den Eigentümer oder durch von ihm beauftragte Dritte zu 

pflegen und zu unterhalten. 

7.1.7 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. § 9 Abs. 6 BauGB) und artenschutzfachliche Schutzmaßnahmen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 44 BNatSchG) 

Um Verbotstatbestände durch Tötung einzelner Individuen bzw. durch Zerstörung von Lebensstätten entsprechend 

§ 44 BNatSchG bei der Durchführung des Bebauungsplanes zu vermeiden, werden artenschutzfachliche Maßnahmen 

in Form von Festsetzungen getroffen. Durch die vorgesehenen Maßnahmen werden für die genannten Arten und Ar-

tengruppen die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG vermieden.  

Zudem werden Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. 

Wahl geeigneter Beleuchtung 

(Festsetzung I 6.1) 

Dunkle Flugkorridore, Nahrungshabitate- und Ruhestätten stellen wichtige Rückzugsmöglichkeiten für störungsemp-

findliche Tierarten dar. Zur Vermeidung einer Anlockwirkung sollen für die nächtliche Beleuchtung Beleuchtungskörper 

verwendet werden, die nur eine geringe Anlockwirkung für Insekten und damit auch für beutesuchende Fledermäuse 

ausüben. Durch die Wahl geeigneter Beleuchtungsmittel können erhebliche Störungen im Untersuchungsgebiet ver-

mieden werden.  

Gebäude sollen nicht angestrahlt und Hecken und Bäume nicht beleuchtet werden. Insgesamt ist die Beleuchtung der 

Außenanlagen auf ein Minimum zu reduzieren.  

Geeignet sind vor allem LED-Lampen, die im Vergleich zu Natriumdampf-Hochdrucklampen (NAV) oder Metallhalogen- 

und Quecksilberdampflampen eine geringere Anziehung nachtaktiver Insekten verursachen (SCHMID et al. 2008, HUE-

MER et al. 2010, 2011). Bei der Verwendung von Leuchtstoffröhren sollten solche mit dem Farbton „warmweiß“ 

Verwendung finden. Um ein unnötiges Abstrahlen von Laternen oder Gebäudebeleuchtungen in die Landschaft zu 
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vermeiden, sollte die Aufstellhöhe der Lampen möglichst niedrig sein und ein horizontaler bzw. nach oben abstrahlen-

der Lichtpegel vermieden werden. Mehrere energieschwache niedrige Lampen sind grundsätzlich besser geeignet als 

wenige energiestarke Lampen auf hohen Masten. Die Lichtquellen sollten geschlossen und abgeschirmt auf den zu 

beleuchtenden Bereich gebündelt werden. Durch Bewegungsmelder, Zeitschalt- oder Drosselgeräte sollte die Beleuch-

tungsdauer und Intensität auf ein Mindestmaß reduziert werden (GEIGER et al. 2007).  

Einfriedungen 

(Festsetzung I 6.2) 

Die Einfriedungen sind so zu gestalten, dass sie artenschutzverträglich sind und keine Barrierewirkung für erdgebun-

denen Tierarten darstellen. Daher ist ein Abstand zwischen Einfriedung und Boden zu belassen oder alternativ Durch-

lässe einzubauen.  

Gestaltung von Wegen, Stellplätzen und sonstigen befestigten Flächen auf privaten Baugrundstücken 

(Festsetzung I 6.3) 

Um die negativen Auswirklungen auf Boden und Naturhaushalt durch die geplante Befestigung so gering wie möglich 

zu halten und den oberflächlichen Abfluss von Niederschlagswasser zu minimieren, wird im Bebauungsplan festge-

setzt, dass die Befestigung von Wegen, Stellplätzen und sonstige befestigte Flächen auf den privaten Grundstücksflä-

chen mit versickerungsfähigem Material auszuführen sind. Dazu zählen u. a. wasserdurchlässige Verbundsteine, Ra-

sengittersteine, Rasenpflaster, Schotterrasen und wassergebundene Decken.  

7.1.8 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindung für Bepflan-

zungen (§ 9 Abs.1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB) 

Anpflanzen von Bäumen im Sonstigen Sondergebiet SO Kurklinik - Pflanzgebot 1 (PG1) 

(Festsetzung I 7.1) 

Die Festsetzung wird aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan übernommen. Die Standorte der Gehölze werden jedoch 

in Lage entsprechend des neuen Anbaus neu verortet. 

Die Pflanzliste 1, also die Vorgaben bzw. Empfehlungen der zu verwendenden Gehölze, bieten eine Auswahl an mög-

lichen Arten. Es sind einheimische und standortgerechte Arten zu pflanzen. Abgängige Gehölze, d. h. versehentlich 

beeinträchtigte, zerstörte bzw. abgegangene Gehölze sind ihrer Art entsprechend nachzupflanzen. Bestehende Bäume 

sind anrechenbar.  

Unter Beachtung der langen Entwicklungszeit von gepflanzten Gehölzen bis zur Raumwirksamkeit und um das Gebiet 

mittels einer Durchgrünung in den umgebenden Bestand einzubinden, ist die festgesetzte Bepflanzungsvorgabe bis 

zur Fertigstellung des Anbaus durchzuführen.  

Die Baumpflanzungen dienen sowohl zum Ersatz des Verlustes von Bäumen durch Fällung, der Sicherung eines hohen 

Durchgrünungsgrades des Plangebietes und dem Erhalt und der Stärkung des Gebietscharakters. Die Pflanzungen 

wirken sich positiv auf die Schutzgüter Boden, Klima, Wasser, Arten und Biotope und Landschaftsbild aus. 

 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 Abs. 1 Nr. 1 

SächsBO) 

Zur Sicherung der angestrebten städtebaulichen Gestaltung der Neu- und Umbauten werden auf der Grundlage des  

§ 89 SächsBO diverse gestalterische Festsetzungen getroffen. Mit der Beschränkung auf nur wenige, das Erscheinungs-

bild wesentlich bestimmende Regelungen verbleibt ausreichender Gestaltungsspielraum für die individuelle Ausfor-

mung der Baukörper. 
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 Begründung der Festsetzungen 

Einfriedungen sind im Rahmen der Einpassung ins Ortsbild zulässig. Bei allen Einfriedungen ist eine Barrierewirkung 

für Kleintiere durch die beschriebene Gestaltung insbesondere im Sockelbereich zu vermeiden, um die Bewegung der 

Tiere zwischen Teillebensräumen durch die Bebauung nicht zu stark einzuschränken.  

Durch die Festlegung eines Flachdachs wird die Möglichkeit für Dachbegrünung ggfs. in Verbindung mit PV-Modulen 

gegeben. Vorteilhafte Funktionen von Gründächern sind hier zu nennen: 

- Regenwassermanagement/Versickerungsfläche (Aufnahmefähigkeit abhängig von Drainageschicht und Sub-

stratschichthöhe; schon bei 6 cm Substrathöhe können 40 % des Jahresniederschlags aufgefangen werden, 

bei 12 cm schon 50 – 70 %) 

- innerstädtische Klimaverbesserung (Wasserverdunstung über Pflanzen; Reduzieren des Aufheizens der Dach-

haut um 30 -60 % gegenüber Kiesdächern) 

- Förderung der Biodiversität im urbanen Raum (Ungestörtheit; Kräuter und Wildstauden bieten Nahrung für 

eine Vielzahl bestäubender Insekten; zusätzliche Kleinstrukturen schaffen Unterschlupf- und Nistmöglichkei-

ten) 

- Schadstoffsenke 

- spezielle Retentionsdächer entlasten kommunale Kanalisation zusätzlich (Wasser wird im Kreislauf geführt) 

 Hinweise 

Für die weitere Planung und Realisierung von Vorhaben innerhalb des Plangebietes werden auf dem Rechtsplan all-

gemeine Hinweise aufgeführt, die sich aus der Umsetzung des Bebauungsplanes ergeben oder durch die Träger öf-

fentlicher Belange und die Behörden gegeben werden und bei Vollzug des Bebauungsplanes relevant werden könnten. 

Sie dienen der umfassenden Information der zukünftigen Bauherren und der interessierten Öffentlichkeit. 

Archäologie  

Es erfolgen Hinweise zur Anzeigepflicht bei Bauarbeiten und Bodenfunden. 

Artenschutz 

Es erfolgen Hinweise zum Artenschutz, um die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG auszuschließen. 

Baum- und Gehölzschutz 

Hierbei wird auf die Einhaltung der Regelungen nach DIN 18920 hingewiesen, die bei der Baufeldfreimachung und 

der Baumaßnahme zu beachten ist. Die Rodung von Gehölzen ist auf das absolut notwendige Maß zu beschränken. 

Weiterhin sind möglichst viele Gehölzstrukturen im gesamten Untersuchungsgebiet zu erhalten. Die bestehenden Ge-

hölze sind, soweit sie in der Nähe des Baufeldes stehen, vor Verletzungen und Schäden durch Bauarbeiten zu schützen. 

Erforderliche Rückschnitte an den Gehölzen sind auf ein notwendiges Maß zu begrenzen.  

Zudem wird auf die Regelungen und den Geltungsbereich der Baumschutzsatzung verwiesen. 

Bohranzeige-/ Bohrergebnismitteilungspflicht 

Es werden Empfehlungen zu Baugrunduntersuchungen sowie Hinweise zur Mitteilungspflicht von Bohrergebnissen 

sowie von zu vorhandenen Geodaten gegeben. 

Bauzeitregelung 

Die Vorgabe entspricht der gesetzlichen Regelung im Bundesnaturschutzgesetz bzw. dem Sächsischen Naturschutzge-

setz. Die Maßnahme dient dazu, eine Tötung von Individuen sowie die Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten insbesondere der gehölz- und bodenbrütenden Vogelarten und Fledermäuse zu vermeiden. 
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 Begründung der Festsetzungen 

Boden- und Wasserschutz 

Gemäß §4 BBodSchG sind schädliche Bodenveränderungen zu verhindern. Sollten wider Erwarten bei Erdbauarbeiten 

kontaminierte Bereiche angeschnitten werden, ist der Bauherr verpflichtet, unverzüglich die weitere Verfahrensweise 

mit den zuständigen Behörden abzustimmen. 

Es werden weiter allgemeine Hinweise zu Erdarbeiten, oberflächig abfließendem Wasser und dessen Umgang sowie 

zur Versickerung gegeben. 

Geothermie 

Es werden Hinweise gegeben, falls Geothermie-Verfahren im Plangebiet eingesetzt werden sollen. 

Grenz- und Vermessungsmarken 

Es werden Hinweise zum Umgang mit Grenz- und Vermessungsmarken gemacht. 

Natürliche Radioaktivität 

Das Strahlenschutzgesetz (§§ 121 - 132 StrlSchG) und die novellierte Strahlenschutzverordnung (§§153 - 158 StrlSchV) 

regeln die Anforderungen an den Schutz vor Radon. Dabei wurde ein Referenzwert von 300 Bq/m³ (Becquerel pro 

Kubikmeter Luft) für die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft in Aufenthaltsräumen 

und an Arbeitsplätzen in Innenräumen festgeschrieben. 

Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet, hat grundsätzlich geeignete Maßnahmen zu 

treffen, um den Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu verhindern oder erheblich zu erschweren. Diese Pflicht gilt als 

erfüllt, wenn die nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlichen Maßnahmen zum Feuchteschutz 

eingehalten werden. 

Wer im Rahmen baulicher Veränderung eines Gebäudes mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen Maßnahmen 

durchführt, die zu einer erheblichen Verminderung der Luftwechselrate führen, soll die Durchführung von Maßnahmen 

zum Schutz vor Radon in Betracht ziehen, soweit diese Maßnahmen erforderlich und zumutbar sind. 

Mit Inkrafttreten am 31.12.2020 wurden per Allgemeinverfügung zur Festlegung von Gebieten zum Schutz vor Radon-

222 in Innenräumen nach § 121 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes (StrlSchG) Gebiete nach  

§ 121 Abs. 1 Satz 1 StrlSchG festgelegt. Für diese sogenannten Radonvorsorgegebiete wird erwartet, dass die über 

das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit Auf-

enthaltsräumen oder Arbeitsplätzen den Referenzwert von 300 Bq/m³ überschreitet. In diesen Gebieten sind besondere 

Anforderungen an den Schutz vor Radon zu erfüllen. Die Allgemeinverfügung sowie alle weiterführenden Informatio-

nen sind unter www.radon.sachsen.de nachzulesen. 

Bei Fragen zu Radonvorkommen, Radonwirkung und Radonschutz wenden Sie sich bitte an die Radonberatungsstelle 

des Freistaates Sachsen:  

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Radonberatungsstelle: 

Dresdner Straße 183, 09131 Chemnitz 

Telefon: (0371) 46124-221 

Telefax: (0371) 46124-299 

E-Mail: radonberatung@smekul.sachsen.de 

Internet: www.smul.sachsen.de/bful  

www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html 

In der Broschüre „Radonschutzmaßnahmen - Planungshilfe für Neu- und Bestandsbauten“ (https://publikationen.sach-

sen.de/bdb/artikel/26126) sind die Möglichkeiten zum Radonschutz praxisnah erläutert. Diese Broschüre kann kosten-

los heruntergeladen werden. 
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 Begründung der Festsetzungen 

Normen- und Richtlinienblätter 

Es erfolgt ein Hinweis, wo die Normen- und Richtlinienblätter zu beziehen bzw. einzusehen sind. 

Pflanzempfehlungen 

Es erfolgen Pflanzempfehlungen für die festgesetzten anzupflanzenden Bäume und Sträucher innerhalb des Geltungs-

bereiches. Diese Pflanzempfehlungen beruhen auf einer Auswahl an standortgerechten und einheimischen Pflanzen, 

zum Teil aus der potenziell natürlichen Vegetation abgeleitet. Diese Empfehlungen werden ergänzt durch die Hinweise 

der Forstverwaltung, bestimmte Wirtspflanzen nicht im Geltungsbereich anzupflanzen. 
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 Flächenbilanz/ städtebauliche Daten 

8 Flächenbilanz/ städtebauliche Daten 

Nach Darstellung der Planzeichnung ergibt sich folgende Flächenbilanz im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungs-

plan von 1993: 

Flächenkategorie im Geltungsbereich des  
Bebauungsplans 

bisherige Festsetzungen 
im Änderungsbereich des  

rechtskräftigen B-Plans  

neue Festsetzungen im  
Änderungsbereich der 2. 

Änderung des B-Plans 

 ca. in m²  ca. in % ca. in m² ca. in % 

Plangebiet gesamt 2.070 100,0 2.070 100,0 

Sonstiges Sondergebiet Kurklinik 1.896 91,6 1.896 91,6 

davon überbaubare Fläche 115 5,6 407 19,7 

davon Tiefgarage 346 16,7 272 13,1 

davon nicht überbaubare Fläche  1.435 69,3 1.217 58,8 

Verkehrsfläche gesamt 174 8,4 0 0 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung – 
Gehweg 

174  0 0 

Grünfläche 0 0 174 8,4 

Private Grünfläche 0 0 57 2,8 

Öffentliche Grünfläche 0 0 117 5,7 

Tab.1: Übersicht Flächenbilanz nach der Art der Nutzung 

Wie hier zu erkennen ist, hat sich die überbaubare Fläche, die durch Baugrenze definiert ist, um ca. 292 m² (14,1 %) 

vergrößert. Dagegen wurde die Fläche der Tiefgarage um ca. 74 m² (3,6 %) verkleinert, da diese bereits realisiert 

wurde und im Bestand nicht dieses Flächenausmaß einnimmt. Zusätzlich wurden die Flächen für Gehweg ca. 174 m² 

(8,4%) im südlichen Bereich als Grünflächen ausgewiesen, da hier keine Planungsabsicht für einen Gehweg mehr 

besteht bzw. bereits als - der Wohnbebauung auf Flurstück 637/3 zugeordnete - private Grünflächen und öffentliche 

Grünflächen genutzt werden.  

Überschlägig kann festgestellt werden, dass sich das Verhältnis von versiegelter Fläche zu unversiegelter Fläche zwi-

schen dem rechtskräftigen Bebauungsplan und der 2. Änderung im Gleichgewicht hält.  

TOP 7



2. Änderung zum Bebauungsplan „Kurklinik Ostrau“ Stadt Bad Schandau, Ortsteil Ostrau 

Begründung zum Bebauungsplan Satzungsfassung 

 

Fassung vom 03.03.2025 

 

 

 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit 

9 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit 

 Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 

Die Berücksichtigung der öffentlichen Belange ist über die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 

BauGB, der Beteiligung der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie der 

Nachbargemeinde gemäß § 2 Abs. 2 BauGB gewährleistet. Nach Durchführung und Auswertung der Beteiligungen 

der berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden und der Öffentlichkeit zum Entwurf 

Bebauungsplans 2. Änderung zum Bebauungsplan „Kurklinik Ostrau“ i. d. F. vom 19.08.2024 wurden die Stellung-

nahmen gewertet und abgewogen. 

Zur förmlichen Beteiligung wurden folgenden Anzahl von Stellungnahmen zum Entwurf eingereicht: 

- Stellungnahmen von Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange: 23 + 1 

- Stellungnahme der Nachbargemeinden:      1 

- Stellungnahmen der Öffentlichkeit (anerkannter Verbände):   1  

- Stellungnahmen der Öffentlichkeit (Bürger):     0 

 

Nach Durchführung der förmlichen Beteiligung und den eingegangenen Stellungnahmen wurde der Entwurf 

(i. d. F. vom 19.08.2024) redaktionell ergänzt bzw. klargestellt sowie Rechtschreibfehler und Bezüge korrigiert. Fol-

genden Klarstellungen / Ergänzungen wurden vorgenommen: 

- Festlegung des Standortes für die geplante Versickerungsanlage und zusätzlicher Bohraufschluss am zukünf-

tigen Standort 

- Ergänzung der Gutachten zu Baugrund, Versickerung und Dimensionierung der Versickerungsanlage 

- Informative Darstellung des geplanten Standortes der Versickerungsanlage in der Planzeichnung 

- Präzisierung des Versickerungskonzeptes in der Begründung 

- Korrekturen in der Legende der Planzeichnung 

- Ergänzung von Hinweisen IV der textlichen Festsetzungen zu Archäologie, Boden- und Wasserschutz und 

natürliche Radioaktivität  

 Hinweise der Träger öffentlicher Belange 

Die Hinweise aus den Stellungnahmen der Behörden sowie der Träger öffentlicher Belange werden im Folgenden 

nachrichtlich wiedergegeben. 

TÖB/ Versorgungsträger Hinweis 

Landkreis Sächsische 

Schweiz-Osterzgebirge / 

Referat Gewässerschutz 

• Bei Antrag auf Erlaubnis für das Versickern von Niederschlagswasser (nicht erlaub-

nisfrei, da Gewerbe- bzw. Sonderfläche) ist die Bemessung/Dimensionierung sowie 

die erforderlichen Kriterien für eine Versickerungsanlage nach DWA-A 138-1 nach-

zuweisen. Dafür sind die tatsächlich angeschlossenen Flächen mit Spitzenabfluss-

beiwert und die KOSTRA-DWD 2020 zu verwenden. 

• Der Grundwasserflurabstand wurde in Bezug auf den MHGW (Baugrund Dresden) 

bei der Planung der Unterkante der Versickerungsanlage nicht beachtet. Eine Ein-

leitung direkt in das Grundwasser ist nicht zulässig. 

• Eine Nutzung der Zisternen zur definierten Regenwasserrückhaltung ist nicht anre-

chenbar, weil eine kurzzeitige gedrosselte Entleerung nicht gewährleistet ist. 
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 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit 

TÖB/ Versorgungsträger Hinweis 

Landesamt für Archäologie 

(LfA) 

Vor der Realisierung des Bauvorhabens bittet das LfA um eine Baubeginnanzeige. 

Landesamt für Umwelt, 

Landwirtschaft und geolo-

gie (LfULG) 

Hinweise zur Bautechnik 

Die bautechnischen Hinweise im Geotechnischen Bericht sollen in der weiteren Planung 

und Ausführung insbesondere hinsichtlich Sicherung und Standsicherheit bestehender 

Gründungen bei Tiefbauarbeiten unbedingt beachtet und umgesetzt werden. 

Hinweise zur Versickerung 

Die Versickerung soll in einem Tiefenniveau erfolgen, in dem keine bindigen Zwischen-

lagen in den Schmelzwassersanden zu erwarten sind bzw. sollte die Versickerung direkt 

in den zersetzten Sandstein erfolgen. 

Gründung des Anbaus  

Falls die Gründungsvariante Tiefgründung mittels gebohrten und verpressten Mikropfäh-

len weiter planerisch verfolgt wird, weisen wir aus ingenieurgeologischer Sicht auf be-

stehende Erkundungsdefizite hin. Nach dem Geotechnischer Bericht zur Beurteilung der 

Baugrund- und Gründungsverhältnisse, Punkt 4.2.2 ist derzeit eine erforderliche Min-

destpfahleinbindung in den Sandstein, stark bis schwach verwittert (Schicht 6b oder 6.2) 

von ≥ 3 m erforderlich. Wir merken an, dass die Aufschlussmethoden Rammkernson-

dierung und Rammsondierung die Baugrundschicht 6b am Bohrungsende lediglich im 

Dezimeterbereich nachwiesen und noch keinen erforderlichen Nachweis unterhalb der 

künftigen Pfahlsohlen erbrachten. Die Eigenschaften des Sandsteins sind für Pfahlgrün-

dungen am Standort nicht ausreichend erkundet. Wir empfehlen zur Entnahme von Pro-

benmaterial für die Bestimmung der einaxialen Druckfestigkeit des Sandsteins und zu 

einer sicheren Dimensionierung dieser Pfahlgründungen Nacherkundungen durch Rota-

tionskernbohrungen und eine Ergänzung und Fortschreibung des o.g. Gutachtens. Dies 

soll die Planungssicherheit für die Bauherrin durch Kenntnis der Eigenschaften der last-

aufnehmenden Sandsteinschichten um und unter den Pfahlsohlen verbessern. 

Geotechnische Baubegleitung 

Durch den Bebauungsplan 2. Änderung des Bebauungsplanes „Kurklinik Ostrau“ sind 

die planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Anbau an einen Klinikbestand zu 

schaffen. 

Für eine langfristige Gebrauchstauglichkeit ist dieser Anbau setzungsarm und wasser-

dicht mit dem Bestand zu verbinden. 

Aufgrund der im Geotechnischen Bericht aufgezeigten anspruchsvollen geologischen 

Verhältnisse und Tragfähigkeitsverhältnisse, aufgrund der an mehreren Seiten angren-

zenden Bestandsbebauung in unterschiedlichen Tiefenkoten und der sich daraus erge-

benden Kompliziertheit des Vorhabens halten wir eine geotechnische Baubegleitung 

durch die/eine geotechnische Sachverständige für dringend erforderlich, die die geplan-

ten Aushub- und Gründungssohlen beurteilt und zur Betonage freigibt. 

Die im Geotechnischen Bericht dargestellten geotechnischen Kontrollprüfungen im 
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TÖB/ Versorgungsträger Hinweis 

Erdbau und die empfohlenen Pfahlprobebelastungen sind rechtzeitig einzuplanen und 

umzusetzen. 

SachsenNetze GmbH  Strom 

Ihr Ansprechpartner für eine eventuelle Änderung Hausanschluss/Leistungsbedarf ist 

Herr Maik Rothe, Tel.: +49 351 5630-25845. Beachten Sie hierzu bitte auch die beilie-

gende Anmeldung. 

Vor Baubeginn muss die beauftragte Firma die Auskunftserteilung für Schachtarbeiten 

bei uns einholen. 

Unsere Stellungnahme für Ihr Bauvorhaben gilt ein Jahr. 

Gas 

Im Baugebiet befinden sich Niederdruckgasversorgungsanlagen der SachsenNetze 

GmbH. Im gesamten Bereich darf in der Nähe von Versorgungsanlagen nur von Hand 

gearbeitet werden. 

Die anerkannten Regeln der Technik (wie z. B. DVGW-Arbeitsblätter, DIN-Vorschriften, 

VDE-Richtlinien, BG-Vorschriften usw.) sind zu beachten. 

Die exakte Lage, insbesondere Tiefenlage und der Verlauf der Versorgungsanlagen, kön-

nen von den Eintragungen in den Plänen abweichen. Zur genauen Lagefeststellung sind 

fachgerechte Erkundigungsmaßnahmen (Ortung, Querschläge, Suchschlitze, Hand-

schachtung o. a.) durchzuführen. 

Während der Baumaßnahme müssen unsere Versorgungsanlagen so gesichert werden, 

dass seitliche und höhenmäßige Lageveränderungen ausgeschlossen sind. Leitungen mit 

einer Überdeckung von 0,2 m dürfen nicht ohne Schutzmaßnahmen, die mit dem zu-

ständigen Meisterbereich abgestimmt sind, befahren werden. Freigelegte Rohrleitungen 

sind vor mechanischen Beschädigungen durch geeignete Mittel (z. B. Schutzmatten) zu 

schützen. 

Beschädigungen, die durch die Nichtbeachtung der erforderlichen Schutzvorkehrungen 

entstehen, sind dem zuständigen Meisterbereich zwingend anzuzeigen und können dem 

Verursacher bei grober Fahrlässigkeit in Rechnung gestellt werden. 

Bei Verlegung im offenen Graben ist im Falle von Kreuzungen ohne besondere Schutz-

maßnahmen ein Abstand von mindestens 0,2 m einzuhalten, bei der Parallelverlegung 

ein Abstand von mindestens 0,4 m. An Engpässen darf der Abstand von 0,2 m nicht 

ohne besondere Schutzmaßnahmen unterschritten werden. 

Wenn dieser Abstand nicht eingehalten werden kann, sind zum Schutz der Gasleitung 

geeignete Maßnahmen, z.B. Zwischenlegen von wärmeregulierenden Schalen oder Plat-

ten, vorzusehen. Diese Maßnahmen sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen. 

Unsere Stellungnahme für Ihr Bauvorhaben gilt ein Jahr. 

Vor Baubeginn muss die beauftragte Firma die Auskunftserteilung für Schachtarbeiten 

bei uns einholen sowie einen Termin für die Ortsbegehung vereinbaren. Ihr Ansprech-

partner ist Herr Sebastian Henker. 
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TÖB/ Versorgungsträger Hinweis 

Informationstechnik (SachsenGigaBit GmbH) 

Folgende Abstände zu den Informationstechnikanlagen (HDPE-Rohre mit Glasfaserlei-

tungen, Fernmeldekabel, Stromkabel) sind einzuhalten: Parallelführung >0,2 m, Kreu-

zungen und Engstellen (nach Abstimmung) >0,2 m. Die Regellegetiefe beträgt 0,6-0,8 

m. Die geforderte Überdeckung darf durch Geländeabtrag oder -aufschüttung nicht ver-

ändert werden. Wir bitten Sie, diese Abstandsangaben bei Ihrer weiteren Planung zu 

berücksichtigen. 

Im Baubereich sind momentan keine weiteren Veränderungen oder Erweite-

rungen unserer Anlagen in Realisierung. Ansprechpartner hierfür ist Rene 

Gersch, Tel.: +49 351 5630-25509. 

Sollten im Zuge der geplanten Baumaßnahmen Umverlegungs- oder Sicherungsmaßnah-

men an diesen Anlagen notwendig werden, so führen wir diese im Auftrag und zu Lasten 

Ihres Auftraggebers aus. 

Notwendig werdende Umverlegungen sind anhand der endgültigen Planungsunterlagen 

schriftlich der 

SachsenGigaBit GmbH 

Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden 

anzuzeigen. 

Die Beantragung der auszuführenden Arbeiten muss spätestens 4 Wochen vor Baube-

ginn erfolgen, um eine entsprechende Vereinbarung zur Kostentragung zwischen der 

SachsenGigaBit GmbH und dem Auftraggeber als Voraussetzung für die Realisierung 

abschließen zu können. 

Vor Baubeginn ist durch den Bauausführenden eine aktuelle Auskunftserteilung einzu-

holen. 

Unsere Stellungnahme für Ihr Bauvorhaben gilt ein Jahr. 

Deutsche Telekom Technik 

GmbH 

Für die Verlegung der notwendigen Leitungen schlagen wir eine Koordinierung mit den 

anderen Medien vor. Bitte setzen Sie sich hierzu 16 Wochen vor Beginn der Erschlie-

ßungsarbeiten mit unserer Bauherrenberatung in Verbindung. 

Kontakt zur Bauherrenberatung: 

Kostenlose Hotline: 0800 33 01903 

Montag – Freitag von 08:00 Uhr – 20:00 Uhr, Samstag von 08:00 Uhr – 16:00 Uhr 

Online: https://www.telekom.de/hilfe/bauherren 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der Telekommunika-

tionslinien vermieden werden. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden 

über die zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der 

Telekom Deutschland GmbH informieren. Tiefbaufirmen, Versorgungsbetriebe und Be-

hörden können die Planauskünfte jederzeit und kostenlos über die Internetanwendung 

„Trassenauskunft Kabel“ unter https://trassenauskunftkabel.telekom.de beziehen. Vo-

raussetzung dazu ist, das Akzeptieren der Nutzungsbedingungen. 
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 Maßnahmen zum Vollzug des Bebauungsplans 

TÖB/ Versorgungsträger Hinweis 

Die Aufgrabungsanzeigen (Schachtscheine) werden nur in Ausnahmefällen manuell be-

arbeitet. Hierbei kann es jedoch zu verlängerten Bearbeitungszeiten kommen. 

Für diese Fälle bitten wir Ihre Unterlagen schriftlich an: 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

Technik Niederlassung Ost 

PTI 11 Auftragssteuerung 

Riesaer Str. 5 

01129 Dresden 

zu senden. 

Die Kabelschutzanweisung der Telekom Deutschland GmbH ist zu beachten. 

10 Maßnahmen zum Vollzug des Bebauungsplans 

Die Grundstücke befinden sich zum Zeitpunkt der Planaufstellung im privaten Eigentum. Die Erschließung erfolgt durch 

den Eigentümer und verbleibt nach Fertigstellung im privaten Eigentum. Zur gesicherten Erschließung gehören auch 

die Rückhaltung bzw. geordnete Ableitung des Niederschlagswassers sowie die gesicherte Erschließung mit Löschwas-

ser. 

Für die Niederschlagswasserableitung der geplanten Erweiterung ist eine Versickerung in den Bauantragsunterlagen 

auszuweisen und zu errichten. Die entsprechende Berechnung ist dem Bauantrag als Anlage beizufügen. Für eine 

ordnungsgemäße Planung der Niederschlagswasserversickerungsanlage stellt ein standortspezifischer Versickerungs-

versuch eine notwendige Voraussetzung dar.  

Für die Löschwasserversorgung ist eine entsprechenden Löschwasser-Entnahmestelle und eine erforderliche Feuer-

wehrzufahrt an den Löschteichen nachzuweisen. 

Weiterhin werden die Hinweise der Träger öffentlicher Belange, die im Rahmen der förmlichen Beteiligung hervorge-

bracht werden, beim Vollzug des Bebauungsplanes relevant und sind zu beachten. 
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 Quellen 

11 Quellen 

Gesetze und Verordnungen 

BauGB - Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist 

BauNVO - Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 

die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist 

BBodSchG - Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 7 des 

Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist 

BBodSchV - Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598, 2716) 

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 

vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist 

KrWG - Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 

vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) geändert worden ist 

PlanZV - Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist 

SächsBO - Sächsische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186), die 

zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. März 2024 (SächsGVBl. S. 169) geändert worden ist 

SächsDSchG - Sächsisches Denkmalschutzgesetz vom 3. März 1993 (SächsGVBl. S. 229), das zuletzt durch Artikel 23 

des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist  

SächsGarStellplVO - Sächsische Garagen- und Stellplatzverordnung vom 13. Juli 2011 (SächsGVBl. S. 312)  

SächsGemO - Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. 

S. 62), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 500) geändert worden ist 

SächsKrWBodSchG - Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz vom 22. Februar 2019 (SächsGVBl. 

S. 187) 

SächsNatSchG - Sächsisches Naturschutzgesetz vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), das zuletzt durch das Gesetz 

vom 22. Juli 2024 (SächsGVBl. S. 672) geändert worden ist 

SächsWG - Sächsisches Wassergesetz vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), das zuletzt durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 19. Juni 2024 (SächsGVBl. S. 636) geändert worden ist 

WHG - Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. 

Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist 

 

Landesentwicklungsplan Sachsen 2013, in Kraft seit 14.08.2013 

Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge:  2. Gesamtfortschreibung 2020, beschlossen als Satzung durch Beschluss 

VV 02/2019 der Verbandsversammlung am 24.06.2019 genehmigt mit Bescheid des Sächsischen 

Staatsministeriums für Regionalentwicklung vom 08.06.2020 wirksam seit 17.09.2020 mit 

Bekanntmachung der Genehmigung im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen Amtsblattes Nr. 38/2020 vom 

17.09.2020  
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 Quellen 

Bebauungsplan „Kurklinik Ostrau“, Stadt Bad Schandau i.d.F.v. 28.10.1992, rechtskräftig seit dem 05.05.1993, 

einschließlich 1. Änderung von 1996 

Literatur, Grundlagen und Gutachten 

Baugrund Dresden Ingenieurgesellschaft mbH: Geotechnischer Bericht zur Beurteilung der Baugrund- und 

Gründungsverhältnisse einschließlich abfallfachlicher Untersuchung, Revision 01 zum Geotechnischen 

Bericht vom 02.02.2024, Dresden 04.12.2024 

Baugrund Dresden Ingenieurgesellschaft mbH: Geotechnische Stellungnahme zur Beurteilung der 

Versickerungsfähigkeit, Dresden 22.01.2025 

Ingenieurbüro Köhler +Partner / Büro für Tiefbau und Ingenieurbau: Ermittlung Regenwasserabfluss / RW-

Speicherung + RW-Versickerung, Possendorf 28.01.2025 

PEB Planungsgruppe Energie & Brandschutz: Brandschutzkonzept, Dresden 13.02.2024 / 03.09.2024 

Stadt Bad Schandau: Hydrantenplan, 31.01.2022 

Stadt Bad Schandau: Stellungnahme zur Erweiterung der Falkenstein-Klinik, Ostrauer Ring 35 in 01814 Bad 

Schandau OT Ostrau, 13.08.2024 

Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz: Hydrantentabelle, 30.04.2020 

Plangrundlage 

Vermessung- und Katastergrundlage - Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 

www.govdata.de/dl-de/by-2-0 "Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN)"  

DTK10 - Digitale Topographische Karte 1:10‘000 - GeoSN- Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung 

Sachsen: dl-de/by-2-0  

Digitales Luftbild - GeoSN- Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen: dl-de/by-2-0 

Geoportal Sachsen - https://geoportal.sachsen.de/cps/karte.html?showmap=true 
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 Anlagen 

12 Anlagen 

Anlage 1 -  Geotechnischer Bericht zur Beurteilung der Baugrund- und Gründungsverhältnisse einschließlich abfall-

fachlicher Untersuchung, Revision 01 zum Geotechnischen Bericht vom 02.02.2024, Baugrund Dresden 
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1 VERANLASSUNG UND AUFGABENSTELLUNG 

Im Auftrag der Falkenstein-Klinik wird der Neubau eines Nebengebäudes geplant. Für den Neu-

bau sind nach U 1 die Baugrund- und Gründungsverhältnisse zu erkunden und zu beurteilen. Es 

ist ein Geotechnischer Bericht nach DIN 4020 zu erstellen. 

Das 4-geschossige Nebengebäude mit Abmaßen Breite x Länge von ca. 27,50 m x 8,50 m soll in 

Leichtbauweise als eine Stahl-/Holzkonstruktion realisiert werden.  

Die übergebenen Planunterlagen (U 4) sind mit der Höhenangabe m üNN versehen. Die Einmes-

sung der Baugrundaufschlüsse erfolgte im aktuell in Deutschlang gebräuchlichen Höhensystem 

DHHN2016. 

Erfahrungsgemäß weichen die Höhensysteme DHHN12 (NN) und DHHN2016 (NHN) nur um we-

nige Zentimeter im Untersuchungsgebiet von einander ab. Für die Erstellung der Geotechnischen 

Stellungnahme wird für die OK des geplanten zukünftigen Geländes bei ca. 246,50 m ü NHN und 

die voraussichtliche UK der Bodenplatte bei ca. 246,00 m ü. NHN (im DHHN2016) angenommen. 

Neben der bodenmechanischen Bewertung sind die entnommenen Bodenproben organoleptisch 

hinsichtlich umweltrelevanter Inhaltsstoffe zu beurteilen und Aushubmassen gemäß LAGA TR 

Boden 2004 abfallfachlich zu untersuchen. Sollte eine ausreichende Probenmenge gewinnbar 

sein, sind die Aushubmassen zusätzlich gemäß Ersatzbaustoffverordnung zu untersuchen. 

 

 

2 ART UND UMFANG DER GEOTECHNISCHEN UNTERSUCHUNGEN 

2.1 Untersuchungsgebiet  

Das Untersuchungsgebiet (UG) entspricht dem im Übersichtsplan (Anlage A 1) eingetragenen 

Bereich auf dem Grundstück der Falkenstein-Klinik am Ostrauer Ring 35, Flurstück-Nr.: 156/2 in 

01814 Bad Schandau, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. 

Das Gelände des Grundstücks ist eben und weist Höhen von ca. 247,5 m ü. NHN auf. 

Die Auskunft über den vorhandenen Leitungsbestand an Ver- und Entsorgungsleitungen für das 

gegenständige Grundstück wurde durch BAUGRUND DRESDEN eingeholt, siehe U 5. 
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2.2 Erkundungsumfang 

Die Anzahl, Lage, Tiefe und Art der Aufschlüsse für das Untersuchungsbebiet wurden mit dem 

Auftraggeber abgestimmt. 

Ausgeführt wurden: 

− 5 Kleinrammbohrungen, BS 1/23 bis BS 6/23 (Bohraußendurchmesser  60 mm) nach 

DIN EN ISO 22475-1 

− 2 Schwere Rammsondierung DPH 1/23 nach DIN EN ISO 22476-2  

Die Aufschlussprofile der Bohrungen und Kleinrammbohrungen sind in Anlage A 2 dargestellt. 

Die Bodenproben aus den Aufschlüssen wurden nach DIN EN ISO 14688-1 beschrieben.  

Grundwasser wurde in den Baugrundaufschlüssen nicht angetroffen. 

 

 

3 ERGEBNISSE DER GEOTECHNISCHEN UNTERSUCHUNGEN 

3.1 Standortbeschreibung 

Das Baugelände liegt im Bereich eines Pleistozänen Hang im Übergang zum Festgesteinsbereich 

und ist anthropogen zum Teil stark beeinflußt. Das Gelände des Grundstücks ist weitestgehend 

eben und weist Höhen von ca. 247,5 m ü. NHN auf. 

Das Untersuchungsgebiet ist derzeit mit Granitpflaster, Wiese und Wegen mit ungebundener De-

cke bedeckt. 

Das Untersuchungsgebiet (siehe Bild 1 und A 1) grenzt westlich an ein unterkellertes Bestands-

gebäude und südlich an die bestehende Tiefgarage der Falkensteinklinik. 

Im Norden an das Untersuchungsgebiet schließt sich direkt ein Zugang zur bestehenden Tiefga-

rage der Klinik an. Der Zugang liegt ca. 3,2 m u. GOK (ca. 244,3 m ü. NHN), ist ca. 1,5 m breit 

und aus Beton gefertigt und mit Metallgitterplatten abgedeckt. Die Tiefgarage erstreckt sich nörd-

lich des Untersuchungsgebietes und weist eine FB-Höhe von ca. 244,30 m ü. NHN auf. Die Grün-

dungstiefe der Tiefgarage ist unbekannt. 

Im Nordosten grenzt eine Treppenanlage an das Untersuchungsgebiet und verbindet die obenlie-

gende Wiese mit dem ca. 1 m darunterliegendem Eingang zum Bestandsgebäude (FB Zwischen-

geschoß: ca. 246,45 m ü. NHN / ±0.00m = FFB im EG = 246.50 m ü. NHN).  
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Die Höhe des Fußbodens Kellergeschoß liegt bei 243,88 m ü. NHN, die Grünungstiefe des Be-

standsgebäudes ist unbekannt. 

Der Neubau soll über einen Flur mit dem Bestandsgebäude verbunden sein.  

Südlich grenzt an das Untersuchungsgebiet eine Außendusche aus Edelstahl. Eine Abwasserlei-

tung und eine Trinkwasserleitung kreuzen das Untersuchungsgebiet von Südosten nach Nord-

westen sowie eine Schmutzwasserleitung von Nord nach Süd. 

 

Bild 1: Lageplan Untersuchungsgebiet mit Aufschlusspunkten 

 

3.2 Geologische Übersicht und Baugrundschichtung 

Die mit den Aufschlüssen festgestellte Baugrundschichtung ist jeweils in den Aufschlussprofilen 

in Anlage (A 2) dargestellt. Genetisch gleichartige Bodenarten mit vergleichbaren Eigenschaften 

wurden zu Baugrundschichten zusammengefasst. 

Tabelle 1 gibt einen Überblick zu der erkundeten Baugrundschichtung. 
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: Baugrundschichtung im Festgesteinsbereich 

Baugrundschicht Mächtigkeit 
in m 

Schichtunterkante  
in m ü. NHN 

Nr. Benennung 

0 Oberboden 0,03 – 0,30 247,4 – 247,5 

1 Auffüllung 0,30 – 4,60 242,9 – 246,9 

2 Lößlehm 1,00 – 2,30 244,6 – 245,6  

3 Geschiebelehm 0,40 – 0,50 243,1 – 245,1 

4 Schmelzwassersand 1,10 – 2,10 240,7 – 245,6 

5 Beckenschluff 4,50 – 4,60 242,8 – 243,0 

6a 
Sandstein, zersetzt bis 
vollständig verwittert 

0,20 – 1,60 240,5 – 242,1 

6b 
Sandstein, stark bis 
schwach verwittert 

max. erkundete 
Mächtigkeit 0,4 m 

nicht erkundet 

 

 

3.3 Eigenschaften der Baugrundschichten 

In der Tabelle 2 und Tabelle 3 werden die bodenmechanischen Eigenschaften der erkundeten 

Baugrundschichten zusammengefasst. Im Bild 2 sind die angetroffennen Schichten als Baugrund-

schnitt dargestellt. 

 

Bild 2: Baugrundschnitt A - A 
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: Zustandsmerkmale der Baugrundschichten 

Baugrundschicht 
Konsistenz Lagerungsdichte 

Nr. Benennung 

1 Auffüllung weich bis steif 1) mitteldicht 2) 

2 Lößlehm weich bis steif - 

3 Geschiebelehm steif - 

4 Schmelzwassersand - mitteldicht 

5 Beckenschluff steif bis weich - 

6a 
Sandstein, zersetzt bis 
vollständig verwittert 

- mitteldicht bis dicht 

6b 
Sandstein stark bis schwach 

verwittert 
- - 

1) bei bindigen Böden maßgebend 
2) bei nicht bindigen Böden maßgebend 

 
 

: Bodenmechanische Kennwerte der Baugrundschichten 

Baugrundschicht 
Wichte des 

feuchten 
Bodens 

Wichte des  
Bodens  

unter Auf-
trieb 

Reibungs-
winkel des 
dränierten 
Bodens 

Kohäsion 
des 

dränierten 
Bodens 

Steife- 
modul 

Durch- 
lässigkeits- 

beiwert 

Nr. Benennung 
 

in kN/m³ 
' 

in kN/m³ 
' 

in ° 

c' 
in kN/m² 

Es 
in MN/m² 

k 
in m/s 

1 Auffüllung 18 10,5 28 0 – 3 1) - 10-6 – 10-4 

2 Lößlehm 19 10 25 5 10 10-10 - 10-7 

3 Geschiebelehm 19 11 28 8 20 10-6 - 10-8 

4 Schmelzwassersand 19 10 30 1 - 2 1) 30 - 50 10-3 - 10-5 

5 Beckenschluff 20 10 22 5 10 10-10 – 10-6 

6a 
Sandstein, zersetzt 

bis vollständig 
verwittert 

22 12 33 ≥ 10 1) ≥ 50 10-8 – 3,5 10-5 

6b 
Sandstein stark bis 
schwach verwittert 

24 2) 12,5 2) 33 2) ≥ 25 2) ≥ 500 2) 10-5 – 10-1 3) 

1) Kapillarkohäsion cK; bei Austrocknung und Wassersättigung c’ = 0 kN/m² 
2) Kennwerte für Gebirge (Kontinums-Modell, d. h. Gesteins- und Trennflächen zusammen) 
3) Durchlässigkeit auf Klüfte beschränkt 
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Auffüllung (Schicht 1): Entsprechend DIN 18196:2023-02 werden die anthropogenen Böden un-

terschieden in Auffüllungen aus geologisch originären Böden (ohne Einsatz von bautechnischen 

Maßnahmen) und Schüttmaterial (geologisch nicht originär) mit Einsatz von bautechnischen Maß-

nahmen (z.B. Bindemittelverbesserung, Bauschutt, Recyclingmaterial). 

Im Folgenden werden anthropogene Böden unter dem Begriff „Auffüllung“ zusammengefasst. 

Die Auffüllung (Schicht 1) setzt sich überwiegend aus Sand bis Kies bzw. aus schwach kiesigem 

bis kiesigem, teils schluffigem Sand bzw. sandigem Schluff zusammen. Teilweise sind Ziegel-, 

Schotter und Bauschuttanteile enthalten. Steine und Blöcke sind nicht auszuschließen. 

Bezüglich der Zusammensetzung ist die Auffüllung (Schicht 1) inhomogen. Bei erhöhtem Bau-

schuttanteil zum Teil makroporös, d. h. sackungsempfindlich bei Wassersättigung bzw. kon-

zentriertem Wasserzutritt und verlagerungsempfindlich bei dynamischen Einwirkungen. Lokal sind 

Steine und Blöcke nicht auszuschließen. 

Im freiliegenden Zustand ist die Auffüllung (Schicht 1) witterungsempfindlich, d. h. aufweichungs-

gefährdet und frostempfindlich. 

Der Lößlehm (Schicht 2) besteht überwiegend aus schwach tonigen bis tonigem, sandigem bis 

feinsandigen Schluff. Gemäß Laboruntersuchung entspricht die Schicht 2 der Bodengruppe 

UL-TL. 

Mittels Laborversuchen wurden Konsistenzzahlen Ic ≈ 0,85 ermittelt, das entspricht steifer Konsis-

tenz. In-situ wurde der Lößlehm (Schicht 2) überwiegend mit steifer, lokal mit weicher Konsistenz 

angetroffen. 

Für den Lößlehm (Schicht 2) wurden natürliche Wassergehalte w = 14,4 – 22,1 %, im Mittel 

w = 17,8 % ermittelt. 

Für den Lößlehm (Schicht 2) wurden schwach organische Anteile VGl ≈ 2,0 % ermittelt. 

Der Lößlehm (Schicht 2) ist im freigelegten Zustand stark aufweichungs-, frost- und erosionsemp-

findlich. 

Der Geschiebelehm (Schicht 3) besteht meist aus sandigen bis stark sandigen, tonigem, schwach 

kiesigem, Schluff. Lokal enthält der Gechiebelehm (Schicht 3) auch Anteile von schwach schluffi-

gen bis schluffigen, feinkiesigen Mittelsand. Steine und Blöcke sind erfahrungsgemäß nicht aus-

zuschließen.  

In-situ wurde der Geschiebelehm (Schicht 3) überwiegend mit steifer und weich bis steifer Kon-

sistenz angetroffen. 

Für den Geschiebelehm (Schicht 3) wurde ein natürlicher Wassergehalt von w = 7,1 ermittelt. 
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Der Geschiebelehm (Schicht 3) ist im freiliegenden Zustand witterungsempfindlich, d. h. aufwei-

chungsgefährdet und frostempfindlich. 

Der Schmelzwassersand (Schicht 4) besteht überwiegend aus schwach schluffigen, schwach kie-

sigen bis kiesigen, zum Teil verockerten und verbackenen Mittelsand bis Sand. Gemäß Laborun-

tersuchung entspricht die Schicht 4 der Bodengruppe SU – SU*. Lokal sind Steine und Blöcke 

nicht auszuschließen. 

In-situ wurde der Schmelzwassersand (Schicht 4) überwiegend mitteldichter Lagerung angetrof-

fen. 

Der Schmelzwassersand (Schicht 4) ist im freigelegten Zustand schwach aufweichungs-, frost- 

und erosionsempfindlich. 

Der Beckenschluff (Schicht 5) besteht überwiegend aus feinsandigen Schluff bis Ton. Gemäß 

Laboruntersuchung entspricht die Schicht 5 der Bodengruppe UA-TA. 

Mittels Laborversuchen wurden Konsistenzzahlen Ic ≈ 0,75 ermittelt, das entspricht steifer bis wei-

cher Konsistenz. In-situ wurde der Beckenschluff (Schicht 5) überwiegend mit steifer sowie mit 

weicher bis steifer Konsistenz angetroffen. 

Für den Beckenschluff (Schicht 5) wurden natürliche Wassergehalte w = 28,3 – 29,1 %, im Mittel 

w = 28,7 % ermittelt. 

Für den Beckenschluff (Schicht 5) wurden schwach organische Anteile VGl ≈ 5,1 % ermittelt. 

Der Beckenschluff (Schicht 5) ist im freigelegten Zustand stark aufweichungs-, frost- und erosi-

onsempfindlich. 

Der Sandstein (Schicht 6) liegt in verschiedenen Verwitterungsstufen vor. 

Der Sandstein, zersetzt bis vollständig verwittert (Schicht 6a) liegt als zersetzt bis vollständig ver-

witterter Fels vor und stellt ein aus Festgestein hervorgegangenes Lockergestein dar. Der Sand-

stein, zersetzt bis vollständig verwittert (Schicht 6a) setzt sich überwiegend aus schwach schluffi-

gen bis schluffigen Fein- bis Mittelsand, lokal verbacken und verockert.  

Gemäß Laboruntersuchung entspricht die Schicht 6a der Bodengruppe SU. 

Erfahrungsgemäß sind weniger verwitterte Bereiche (Steine und Blöcke) nicht auszuschließen. 

In-situ wurde der Sandstein, zersetzt bis vollständig verwittert (Schicht 6a) mit mitteldichter bis 

sehr dichter Lagerung angetroffen. 

Der Sandstein stark bis schwach verwittert (Schicht 6b, Fels) ist ein geschichtetes Sedimentge-

stein.  
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3.4 Hydrogeologische und hydrologische Verhältnisse 

Zur Erkundungszeit Anfang November 2023 wurde in den ausgeführten Aufschlüssen kein Grund-

wasser angetroffen. 

Der Standort ist geprägt von Schichtenwasser und an Klüfte gebundenes Grundwasser innerhalb 

des Festgesteinkomplexes. Ein ausgeprägter Porengrundwasserleiter ist am Standort nicht vor-

handen.  

Die Gebirgsdurchlässigkeit des Festgesteins wird von der Wasserbewegung in Klüften und Stö-

rungszonen bestimmt und ist sowohl inhomogen als auch anisotrop zu erwarten.  

Die generelle Grundwasserfließrichtung ist von Nord nach Süd in Richtung Elbe gerichtet.  

In Nasszeiten kann lokal Schichten- und Sickerwasser aufstauen. 

Langjährige Messreihen liegen unmittelbar für den Standort nicht vor. 

 

 

4 FOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 

4.1 Bebaubarkeit/Geotechnische Kategorie 

Der Baugrund ist für das Bauvorhaben bei Beachtung der nachfolgenden Gründungsempfehlun-

gen geeignet.  

Die Baumaßnahme ist der Geotechnischen Kategorie 3 nach Handbuch Eurocode 7-1 (U 8) zu-

zuordnen.  

Der Standort liegt nach U 12 nicht in einer Erdbebenzone nach DIN 4149. 

 

4.2 Gründungsempfehlungen für die geplanten Gebäude 

4.2.1 Allgemeines 

Gemäß der übergebenen Planunterlagen (U 4) liegt die voraussichtliche Gründungssohle (UK Bo-

denplatte) bei ca. 246,00 m ü. NHN. 

Die Gründungssohle liegt somit voraussichtlich in der Auffüllung (Schicht 1) bzw. im Lösslehm 

(Schicht 2).  
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Die vorhandene Auffüllung (Schicht 1) ist aufgrund der inhomogenen Materialzusammensetzung, 

der stark streuenden Verformbarkeit und Festigkeit als Gründungsschicht nicht geeignet und da-

her aus dem Gründungsbereich restlos zu entfernen oder mit den Gründungselementen zu durch-

fahren. 

Der Lößlehm (Schicht 2) und der Geschiebelehm (Schicht 3) sind im anstehenden Zustand be-

grenzt tragfähig und als Baugrund für Flachgründungen von höher belasteten Bauteilen nicht ge-

eignet. Der Lößlehm (Schicht 2) und der Geschiebelehm (Schicht 3) sind unter Einhaltung der 

Schutzmaßnahmen und Hinweise unter Abschnitt 4.7 als Flachgründung für gering belstete Bau-

teile geeignet. 

Ein Aufweichen dieser Böden während des Baus muss unbedingt verhindert werden. 

Der Schmelzwassersand (Schicht 4) und der Sandstein (Schicht 6) stellt erfahrungsgemäß eine 

tragfähige Schicht dar.  

Lokal ist im Schmelzwassersand (Schicht 4) gering tragfähiger Beckenschluff (Schicht 5) eingela-

gert. Dadurch sind in diesen Bereichen höhere Setzungen zu erwarten, was beim Gründungsde-

sign zu berücksichtigen ist.  

Ein einheitliches Deformationsverhalten kann bei einer einheitlichen Gründung im zersetzten bis 

vollständig verwitterten Sandstein (Schicht 6.1) gewährleistet werden.  

Der Abstand zwischen der voraussichtlichen UK Bodenplatte und dem einheitlich sehr gut tragfä-

higen Baugrund (Schicht 6a / 6b) beträgt ca. 3,9 m bis 5,5 m.  

Auf Grund der großen Abstände zwischen der geplanten Gründungssohle und den tragfähigen 

Baugrundschichten wird aus geotechnischer Sicht für höher Belastete Bauteile eine Tiefgründung 

mittels verpressten Mikropfählen mit Absetzen im Sandstein stark bis schwach verwittert (Schicht 

6b) empfohlen. 

Auf eine weiterhin ungehinderte Abführung von Oberflächen- und Schichtenwasser muss geach-

tet werden. 

Gründungs- und Aushubsohlen sind vor Witterungseinflüssen generell zu schützen. 

 

4.2.2 Tiefgründung mittels gebohrten und verpressten Mikropfählen 

Mikropfähle sind nach den Regeln Handbuch EC-7 (U 8) zu berechnen und zu bemessen. Bei der 

Planung und Ausführung ist das Handbuch Spezialtiefbau, Band 1: Mikropfähle, Konsolidierte 

Fassung von DIN EN 14199 und DIN SPEC 18539, Beuth Verlag, 2013 (U 11) zu beachten. 
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Bei Gewährleistung der erforderlichen Mindesteinbindung in den Sandstein, stark bis schwach 

(Schicht 6b) von ≥ 3 m und Verwendung der Pfahlkennwerte gemäß Tabelle 4 liegen die Setzun-

gen bei kleiner 1,5 cm.  

Regulär dürfen Mikropfähle keine H-Lasten abtragen. Sollte die Abtragung von H-Lasten erforder-

lich sein, können geneigte Mikropfähle geplant / ausgeführt werden.  

Zur Bemessung der äußeren Tragfähigkeit wurden die Mantelreibungswerte in Anlehnung an die 

EA-Pfähle 2012 festgelegt und sind in Tabelle 4 dargestellt. 

Bei der Gründungsbemessung darf für die Pfahlkopfplatte (Fundament) eine horizontale Bettung 

von mindestens ks,k = 5 MN/m³, sowie eine vertikale mittragende Wirkung des Bodens von 

25 kN/m² angesetzt werden. Dies gilt für den Fundamentbereich mit einer Gründungstiefe von ca. 

1 m u +-0 unter Berücksichtigung der Vorbelastungen bzw. Aushubentlastung.  

Bei hohlraumreichen Auffüllungen, Leitungszonen sowie Klüften und starker Grundwasserströ-

mung ist mit einem Mehrverbrauch an Suspension / Verpressgut zu rechnen. Eine geeignete Ge-

genmaßnahme kann der Einsatz von Verpressstrümpfen sein. 

Die seitliche Bodenstützung wird als ausreichend eingeschätzt. Aus diesem Grund kann auf einen 

gesonderten Knicknachweis verzichtet werden. 

Gemäß DIN EN 14199 und Handbuch Spezialtiefbau, Band 1 (U 11) sind mindestens 2 Pfahlpro-

bebelastungen der Mikropfähle gefordert. Auf die Pfahlprobebelastungen kann aus geotechni-

scher Sicht verzichtet werden, wenn die geplante einwirkende Kraft auf die Pfähle nicht größer als 

75 % der Tragfähigkeit der Mikropfähle ist. 

Für die Bemessung können Pfahlfedersteifigkeiten von 45 MN/m bis 55 MN/m angesetzt werden, 

bei zu erwartenden Pfahlkopfsetzungen bis max. 1,5 cm. 
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: Charakteristische Pfahlmantelreibung für Mikropfähle 

Baugrundschicht 

Bruchwert 

für den  

Pfahlspitzenwi-

derstand 

Bruchwert der   

Pfahlmantelreibung 

abgeminderter Wert  

75 % 

Bruchwert der 

Pfahlmantelreibung 

100 % 

Nr. Benennung qb,k in MN/m² qs,k in MN/m² 1) qs,k in MN/m² 1) 

1 Auffüllung - - - 

2 Lößlehm - 0,018 0,025 

3 Geschiebelehm - 0,071 0,095 

4 Schmelzwassersand - 0,150 0,200 

5 Beckenschluff - 0,018 0,025 

6a Sandstein, zersetzt  
bis vollständig verwit-
tert 

- 0,185 0,2475 

6b Sandstein, stark bis 
schwach verwittert 

- 0,900 1,200 

1) gilt für eine Mindesteinbindelänge von ≥ 3,0 m in den Sandstein, stark bis schwach verwittert (Schicht 6b) 

 

: Beispielhafte Berechnung der äußeren Pfahltragfähigkeit für einen Mikropfahl mit 
einem Durchmesser DAußen von 130 mm, bei Ansatz der abgeminderten charakteristi-

schen Pfahlmantelreibung (75%) für Mikropfähle 

Mikropfahllänge  

 

Mikropfahlabsetztiefe  Charakteristische  

vertikale Einwirkung  

(Druck)  

Ausnutzungsgrad 

Ed / Rd  1)  

in m u. UK F 3)  in m ü. NHN Vg in kN in - 

ca. 9,0 m min 237,0 650 kN 2) ~0,9 

1)  gilt für eine Mindesteinbindelänge von ≥ 3,0 m in den Sandstein, stark bis schwach verwittert (Schicht 6b)  

2) Annahme  

3) Annahme Unterkante Fundamente (UK F) = OK Mikropfähle bei ~ 246,0 m ü. NHN 

Der Abstand der Mikropfähle wurde für die Berechnung der Mikropfähle mit im Mittel von 1,5 m 

angesetzt. 

Bei Einbindung in den Sandstein, stark bis schwach verwittert (Schicht 6b) gilt ein axialer Mindest-

abstand von 3 x Pfahlaußendurchmesser. 
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4.2.3 Flachgründung für gering belastete Bauwerke  

Für die Bemessung von Streifenfundamenten geringbelasteter Bereiche bei einer Gründung im 

Lößlehm (Schicht 2) gelten die in Tabelle 6 enthaltenen Bemessungswerte des Sohlwiderstandes 

R,d in Anlehnung an das Handbuch Eurocode 7-1 (U 8).  

: Bemessungswerte des Sohlwiderstandes für Streifenfundamente  

kleinste Einbindetiefe 
des Fundamentes 

Bemessungswerte R,d des Sohlwiderstandes in kN/m²  
für Streifenfundamente mit Breiten b bzw. b‘ von 

in m 0,5 m 1,0 m 1,5 m 2,0 m 

0,8 140 130 140 180 

1,0 140 130 140 200 

≥ 1,5 170 180 250 300 

 

Bei Einzelfundamenten mit einem Seitenverhältnis bB/bL < 2 bzw. bB‘/bL‘ < 2 können die in 

Tabelle 6 angegebenen Bemessungswerte des Sohlwiderstandes R,d um ca. 20 % erhöht wer-

den, wenn t > 0,6 b bzw. t > 0,6 b‘ ist. 

Zwischenwerte der o. g Bemessungswerte des Sohlwiderstandes R,d in Tabelle 6 dürfen gerad-

linig interpoliert werden. Setzungen sind mit ≤ 2,5 cm zu erwarten. Setzungsdifferenzen werden 

mit s ≤ 1,25 cm abgeschätzt. Es wird erwartet, dass der überwiegende Teil der Setzungen nach 

Rohbauende abgeklungen ist. 

Sollten die erforderlichen Randbedingungen für einen vereinfachten Nachweis von Streifen- und 

Einzelfundamenten in Regelfällen (Handbuch Eurocode 7-1, Abschnitt A 6.10, U 8) nicht vorlie-

gen, ist auf der Grundlage aller einzelnen Nachweise (Grundbruch, Setzung, Gleiten etc.) zu be-

messen. 

 

4.3 Beeinflussung Nachbarbebauung 

Die Standsicherheit der angrenzenden Bebauung darf nicht gefährdet werden. Die Forderungen 

und Hinweise der DIN 4123 und DIN 4124 sind zu beachten. 

Es muss geprüft werden, ob Gründungslasten aus benachbarten Bauwerken auf den  

Baugrubenverbau einwirken. Dies ist bei der Planung und Bemessung des Verbaus zu  

berücksichtigen. 

Baugrubenverbauten sind erschütterungsarm einzubringen. 
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Eine vorsorgliche baubegleitende Beweissicherung wird empfohlen. Diese sollten ggf. durch  

Erschütterungsmessungen ergänzt werden. 

 

4.4 Standfestigkeit 

Bezüglich einer senkrechten Schachtung bis 1,25 m im Sinne der DIN 4124 gelten die Böden der 

Auffüllung (Schicht 1) des Schmelzwassersand (Schicht 4) und Sandstein, zersetzt bis vollständig 

verwittert (Schicht 6a) als nicht standfest.  

Eine kurzzeitige Standfestigkeit von einigen wenigen Stunden kann für die vorgenannten Schich-

ten gegeben sein, wenn keine dynamischen Einwirkungen stattfinden und wenn Auflasten am 

Grabenrand mindestens 1,0 m entfernt sind sowie Grundwasserfreiheit gegeben ist. 

Die Böden des mindestens steifen Lößlehms (Schicht 2), Geschiebelehms (Schicht 3) und des 

Beckenschluffs (Schicht 5) gelten im Sinne der DIN 4124 als standfest. 

Ungestützte Bohrlöcher sind ebenfalls nicht standfest. 

Vegetationsbedingt ausgetrocknete Böden sind kurzzeitig nicht standfest. 

 

4.5 Baugrubenherstellung 

Gräben, Baugruben und Baugrubenböschungen sind gemäß DIN 4124 herzustellen und zu  

sichern. 

Bei bauzeitlichen, lastfreien und grundwasserfreien Böschungen bis zu max. 4,0 m Höhe beträgt 

die zulässige Böschungsneigung in der Auffüllung (Schicht 1), dem Schmelzwassersand (Schicht 

4) sowie im zersetzten bis vollständig verwitterten Sandstein (Schicht 6a) β ≤ 45° und im mindes-

tens steifen Lößlehm (Schicht 2), Geschiebelehm (Schicht 3), des Beckenschluff (Schicht 5) sowie 

stark bis schwach verwitterten Sandstein (Schicht 6b) β ≤ 60°. 

Ein Schutz der Böschungen gegen Austrocknung bzw. Wassersättigung zwecks Erhalt der Kapil-

larkohäsion, z. B. mittels wirksamen Abdeckungen, ist erforderlich. 

Normale Verkehrslasten (10 kN/m²) sind mit einem Abstand von mind. 1 m hinter der Böschungs-

kante zu berücksichtigen. 

Für höhere, belastete bzw. nicht grundwasserfreie Böschungen sind Standsicherheitsnachweise 

erforderlich. Alternativ sind Sicherungen der Baugruben mittels eines Baugrubenverbaus nach 

DIN 4124 möglich. 
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Bei der Planung und Herstellung eines Baugrubenverbaus sind die DIN 4124, die DIN 4085 und 

die EAB (U 10) zu beachten.  

Verbauträger sollten erschütterungsarm eingebracht werden. 

Sollten Verbauträger in den stark bis schwach verwitterten Sandstein (Schicht 6b, Fels) geführt 

werden, wird empfohlen Verbauträger in (verrohrte) Bohrlöcher einzustellen. 

Die Verpresskörper von bauzeitlichen Verpressankern müssen mindestens im Schmelzwasser-

sand (Schicht 4) bzw. im zersetzten bis vollständig verwitterten Sandstein (Schicht 6a) abgesetzt 

werden. Die Ankerbohrungen sind möglichst verrohrt und generell ohne Wasserspülung auszu-

führen, um Aufweichungen des Schmelzwassersands (Schicht 4) und zersetzten bis vollständig 

verwitterten Sandstein (Schicht 6a) zu vermeiden. Der Einbau der Anker muss unmittelbar nach 

dem Bohren erfolgen (Bohrlöcher dürfen nicht offen stehen bleiben). 

Für die Ausführung von Verbau und von Verpressankern in fremden Grundstücken sind Gestat-

tungsverträge erforderlich. Des Weiteren sind ggf. Auflagen aus Gestattungsverträgen zu beach-

ten. 

 

4.6 Bauzeitliche Wasserhaltung 

Die Baugrubensohlen sind trockenzuhalten. Zur Beseitigung von Schichten- und Niederschlags-

wasser ist eine offene Wasserhaltung (ATV DIN 18305) geeignet. Bauzeitlich sollte dementspre-

chend eine offene Wasserhaltung eingeplant, vorgehalten und bei Erfordernis betrieben werden. 

Die Genehmigungspflichtigkeit einer Wasserhaltung und die Ableitung von gehobenem Wasser 

ist im Zuge der Planung zu klären. 

Erdplanen sind mit Gefälle zur offenen Wasserhaltung anzulegen, an deren Tiefpunkt das Wasser 

gefasst und umgehend beseitigt wird. Vernässungen von Erdplanen bzw. Gründungssohlen sind 

auszuschließen. 

 

4.7 Schutzmaßnahmen 

4.7.1 Bauwerksabdichtung 

Die unter der Gründung der Gebäude verbleibenden Böden weisen Durchlässigkeiten von unge-

fähr k < 10-6 m/s auf, d. h. diese Schichten sind, gemäß DIN 18130-1, schwach bis überwiegend 

sehr schwach wasserdurchlässig. 
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Nur bei Ausbildung einer Bauwerksdränage nach DIN 4095 (Ring-, Wand- und Flächendränage) 

kann somit nach Regelwerk (DIN 18533-1 bzw. WU-Richtlinie) als Wassereinwirkung/Wasser- 

beanspruchung "Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser" angesetzt werden. Die  

Funktionsfähigkeit der Bauwerksdränage nach DIN 4095 muss dabei dauerhaft und mit  

ständiger Vorflut gewährleistet sein. Geplante Tiefpunkte (z. B. Aufzugsunterfahrten) sollten in 

dem Fall gegen „drückendes Wasser“ abgedichtet werden. 

Bei einem Verzicht auf eine Bauwerksdränage nach DIN 4095 muss nach Regelwerk  

(DIN 18533-1, Abschnitt 5.1.3 bzw. WU-Richtlinie) als Wassereinwirkung bzw. Wasserbeanspru-

chung „Schichtenwasser“ und "aufstauendes Sickerwasser" = "Stauwasser" = "zeitweise drücken-

des Wasser" = "drückendes Wasser" angesetzt werden. Die "Eintauchtiefe" des Bauwerks unter 

OK Gelände muss nach DIN 18533-1 entsprechend berücksichtigt werden. 

Die entsprechende Abdichtung ist bis mindestens OK Gelände auszubilden. 

Eine Abdichtung der erdberührten Bauteile kann bei beiden o. g. Varianten entweder nach 

DIN 18533-1 ("schwarz") oder nach WU-Richtlinie ("weiß") erfolgen.  

Der Nachweis der Auftriebssicherheit von Bauwerken und Bauteilen ist in Abhängigkeit der Aus-

bildung und Höhe einer Bauwerksdränage erforderlich. Bei einem Verzicht auf eine Bauwerksdrä-

nage nach DIN 4095 ist für alle Bauwerke bis OK Gelände der Nachweis der  

Auftriebssicherheit zu führen. 

Zusätzlich sollte die Geländegestaltung möglichst so erfolgen, dass ein Gefälle vom Bauwerk weg 

erzeugt wird, um hier ein Sammeln von Niederschlagswasser am Bauwerk zu verhindern. 

 

4.7.2 Aushubsohlen und Erdplanen 

Zur Wiederverwendung vorgesehene fein-/gemischtkörnige Aushubmaterialien sind vor  

witterungsbedingten Wasseraufnahmen zu schützen, z. B. mittels Abdeckung der Haufwerke mit 

Baufolien. 

Im Bereich der Freiflächen sind fein- und gemischtkörnige Böden in Höhe von zukünftigen  

Aushubsohlen und Erdplanen vor Aufweichung durch Durchfeuchtung mit folgenden  

Maßnahmen zu schützen: 

− Belassen einer mind. 0,5 m dicken temporären Schutzschicht 

− hergestellte Sohlen dürfen nicht befahren werden 

− sofortiges Aufbringen von gebundenem Bodenaustausch bzw. verstärkter Sauberkeitsschicht 
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− Ableitung von lokal auftretendem Sickerwasser 

− schnelle Ableitung von Niederschlagswasser 

− Anlegen entsprechender Gefälle 

− Durchführung von Erdarbeiten möglichst nicht in Nasszeiten bzw. Frost-Tau-Perioden. 

Generell gilt, dass Erdplanen ungeschützt nicht als Baustraßen für Erdstofftransporte genutzt wer-

den dürfen. Die für ein Erdplanum notwendige Tragfähigkeit ist wesentlich geringer, als sie für 

eine Baustraße maßgebend ist. Durch die Befahrung mit schweren Baufahrzeugen wird  

zudem die Bodenstruktur in den Lockergesteinsböden tiefgründig zerstört. Ein ggf.  

erforderliches Erdplanum ist dann nur mit wesentlichem Mehraufwand herstellbar. 

Baugruben und Böschungsflächen sind durch geeignete Maßnahmen (Wall, Graben, Abplanun-

gen etc.) vor dem Zutritt von Oberflächenwasser zu schützen. 

 

4.7.3 Bestandsbauwerke 

Im Bereich der Bestandsbebauung (Gebäude) dürfen unverbaute Baugruben nicht tiefer reichen 

als die bestehenden Fundamente. 

Liegen die bestehenden Fundamente oberhalb der Gründungssohle, so ist die Standsicherheit 

der Bestandsbebauung vor dem Freischachten nachzuweisen bzw. auf andere Art zu gewährleis-

ten. Ggf. ist es notwendig die Bestandsgründung zu unterfangen oder mittels verformungsarmen 

Baugrubenverbau zu sichern. 

Generell sind bei Aufgrabungen von bestehenden Fundamenten die DIN 4123 (Ausschachtungen, 

Gründungen und Unterfangungen bestehender Gebäude) zu beachten. 

 

4.8 Wiederverwendbarkeit von Aushubmassen am Standort 

Der Oberboden (Schicht 0) ist nur für Rekultivierungsmaßnahmen geeignet. 

Die im erwarteten Aushubbereich überwiegend anfallenden Böden der Auffüllung (Schicht 1),  des 

Lößlehms (Schicht 2) und des Geschiebelehms (Schicht 3) sowie die restlichen anstehenden Bö-

den des Schmelzwassersandes (Schicht 4), des Beckenschluffs (Schicht 5) und des zersetzten 

bis vollständig verwitterten Sandsteins (Schicht 6a) sind vom Grundsatz her nur für Geländeregu-

lierungsmaßnahmen ohne Qualitätsanforderungen verwendbar.  
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Eine Verwendung der Aushubböden mit Qualitätsanforderungen ist nur in Verbindung mit boden-

verbessernden Maßnahmen möglich. 

Vor Ausführung bodenverbessernder Maßnahmen sind Oberboden, pflanzliche Bestandteile, 

Steine und Blöcke (Korngröße > 63 mm) sowie Fremdmaterialien, z. B. Holz, Metall etc., durch 

geeignete Maßnahmen auszuhalten. 

Die Materialien der Auffüllung (Schicht 1) sollten infolge der zu erwartenden Steine und Blöcke 

(z. B. Bauschutt) durch einen separaten Arbeitsschritt auf eine geeignete Korngröße ≤ 63 mm zer-

kleinert werden. Dies kann z. B. durch den Einsatz einer mobilen Brecheranlage und/oder durch 

den Einsatz einer geeigneten Steinbrecherfräse erfolgen. Erfahrungsgemäß können  

solche aufbereiteten Materialien der Auffüllung (Schicht 1) Feinkornanteile von bis zu ca. 40 % 

enthalten. Eine Verwendung der aufbereiteten Materialien mit Qualitätsforderungen ist daher nur 

in Verbindung mit einer qualifizierten Bodenverbesserung mittels Bindemittel möglich. 

Aus geotechnischer Sicht sollten qualifizierte Bodenverbesserungen gemäß ZTV E-StB  mit hyd-

raulischem Tragschichtbinder HRB E4 (ca. 3 - 5 Masse-%, bezogen auf die Trockenmasse) ein-

geplant werden.  

Der Einbau ist lagenweise (Dicke max. 0,3 m) und verdichtet (Verdichtungsgrad von DPr  98 %) 

durchzuführen. Der Einbau bzw. eine Verbesserung von gefrorenem Boden ist nicht zulässig. 

Endgültige Entscheidungen über die erforderliche Bindemittelmenge müssen operativ vor Ort 

unter Berücksichtigung der Ausgangstragfähigkeit und der Witterungslage sowie anhand der  

Eignungsprüfungen getroffen werden, oder auf der Grundlage von Ergebnissen aus Probefeldern. 

Es wird empfohlen, dass die Eignungsprüfungen aufgrund der notwendigen Versuchsdauer schon 

im Vorfeld der Baumaßnahme ausgeführt werden.  

Die Bodenverbesserung im Planum sollte vorzugsweise mittels staubfreier Verfahren  

(d. h. Streuen, Wasserzugabe und Fräsen in einem Arbeitsgang) ausgeführt werden. Alternativ 

kann eine Bodenverbesserung Mixed-in-Plant (d. h. in einer Mischanlage) erfolgen. 

Die zur Wiederverwendung vorgesehenen Böden sind vor Wasseraufnahme, z. B. durch  

Abdecken mit Planen, zu schützen.  

Ergebnisse zu abfallfachlichen Untersuchungen waren nicht Bestandteil der Aufgabenstellung. 
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5 ABFALLFACHLICHE UNTERSUCHUNGEN 

Während der Erkundungsarbeiten wurden die Bodenproben hinsichtlich organoleptischer  

Auffälligkeiten vor Ort geprüft, dabei wurden keine Auffälligkeiten festgestellt.  

Für die orientierenden abfallfachlichen Untersuchungen wurden Bodenproben entnommen und 

auf umweltrelevante Inhaltsstoffe analysiert.  

Je nach Anteil der Fremdbestandteile im Boden wird das Analyseverfahren zwischen Boden 

(< 10 Vol.-% Fremdbestandteile) und Boden mit Bauschutt (> 10 Vol.-% Fremdbestandteile) un-

terschieden. 

Aus dem Bereich der Auffüllung wurde aus den Aufschlüssen BS 01/23 bis 05/23 eine Mischrpobe 

(MP 1) zusammengestellt und durch das ERGO Umweltinstitut Dresden gemäß Koppeluntersu-

chung EBV-BM / BG-Fx und LAGA Boden untersucht. Die Analyseergebnisse sind in Anlage A 5 

dokumentiert. 

Die Auffüllungsschicht wird gemäß Laga TR Boden 2004 der Bewertungsklasse Z 1.2 (einge-

schränkt offener Einbau) zugeordnet.  

Gemäß Ersazbaustoffverordnung wird die Auffüllung auf Grund von Parameterüberschreitungen 

bei Arsen und PAK15
9 der Bewertungsklasse BM-F1 zugeordnet. 

Erfahrungsgemäß können innerhalb der Auffüllungsschicht Bauschutt- oder andere Einlagerun-

gen vorkommen, welche mit den punktuellen Aufschlüssen nicht erfasst wurden.  

 

 

6 EINTEILUNG IN HOMOGENBEREICHE 

6.1 Homogenbereich für aufgefüllten Oberboden 

Der lokal vorhandene aufgefüllte Oberboden ist gemäß ATV DIN 18320 als separater  

Homogenbereich gemäß Tabelle 7 zu behandeln. 
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: Homogenbereich für aufgefüllten Oberboden 

Eigenschaften/Kennwerte Einheit Oberboden 

Bodengruppe nach DIN 18196, ggf. er-
gänzend ortsübliche Bezeichnung 

- OH 

Bodengruppe nach DIN 18915 - 4 – 5 

Massenanteil Steine,  
Blöcke und große Blöcke 

% ≤ 3 

 

6.2 Homogenbereiche für Böden und Fels 

Die Böden und der anstehende Fels werden für die derzeit vorgesehenen Bauverfahren 

Erdarbeiten (DIN 18 300), für Bohrarbeiten (DIN 18 301) und für Ramm-, Rüttel- und Pressarbei-

ten (DIN 18 304) entsprechend der Tabelle 8 und Tabelle 9 in Homogenbereiche eingeteilt.  

Die Angaben für die Auffüllung enthalten keinen Abbruch von erdüberdeckten Massivbauteilen, 

wie z. B. Altfundamente, Leitungen, Schächte, Wege-/Oberflächenbefestigungen und derglei-

chen. Das ist separat zu kalkulieren.  

Es wird darauf verwiesen, dass Einbringhilfen für Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten einzukalku-

lieren (z.B. leistungsfähige Lockerungsbohrungen, Austauschbohrungen) sind. 
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: Homogenbereiche für Boden 

Eigenschaften/  
Kennwerte 

E
in

h
e

it
 

D
IN

 1
8

3
0
0

 

D
IN

 1
8

3
0
1

 

D
IN

 1
8

3
0
4

 

Auffüllung 
(Schicht 1), 

Lößlehm 
(Schicht 2), 

Geschiebelehm, 
(Schicht 3),  

Beckenschluff 
(Schicht 5) 

Schmelzwasser-
sand (Schicht 4), 
Sandstein, zer-

setzt bis vollstän-
dig verwittert 
(Schicht 6a) 

Homogenbereiche für: 
E = Erdarbeiten (DIN 18300) und 
B = Bohrarbeiten (DIN 18301) und 

R = Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten  
(DIN 18304) 

H1 H2 H3 

ortsübliche 
Bezeichnung 

- x x x Auffüllung 
Lößlehm, 

Geschiebelehm, 
Beckenschluff 

Schmelzwasser-
sand, 

Sandstein, 
zersetzt bis 
vollständig 
verwittert 

Korngrößen- 
verteilung 

- x x x siehe A 6 siehe A 6 siehe A 6 

Massenanteil 
Steine 

% x x x ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 

Massenanteil 
Blöcke 

% x x x ≤ 5 ≤ 30 ≤ 10 

Massenanteil 
große Blöcke 

% x x x ≤ 5 ≤ 15 ≤ 5 

Feuchtdichte g/cm³ x - - 1,7 – 2,0 1,7 – 2,3 1,8 – 2,3 

Kohäsion  - x - 3 – 5 2 – 15 0 - 15 

undränierte 
Scherfestigkeit 

kN/m² x x - 15 – 100 50 – 200 n. z. 

Wassergehalt % x x x 0 – 15 0 – 40 0 - 20 

Konsistenzzahl - x x x 0,1 – 0,8 0,3 – 1,0 n. z. 

Plastizitätszahl % x x x 10 - 15 5 - 30 n. z. 

Bezogene 
Lagerungsdichte 

- x x x 0,2 – 0,5 n. z. 0,5 – 0,75 

organischer Anteil % x - - < 10 < 10 < 5 

Abrasivität g/t - x - 50 – 200 200 – 1000 100 – 250 

Bodengruppe - x x x 

[SU], [SU*], 
[SW],  

[GU], [GU*], 
[GW]  

[BS, BG, BL] 

[OH] 

TL, UL, TA, UA, 
SU - SU*, 
GU - GU*, 
BS, BG, BL 

ST, SU, SU*,  
GU, GU*; 

SE, SI, SW,  
GI, GW 

BS, BG, BL 

 

1)  gilt nur für bindige Böden  
2)  gilt nur für nichtbindige Böden  
n. z. = nicht zutreffend 
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Hinweis: 

Die Angaben für die Auffüllung gelten ohne Berücksichtigung des Abbruches bzw. der  

Beseitigung von erdüberdeckten Massivbauteilen möglicher Altbebauung, wie z. B.  

Fundamentreste, Leitungen, Schächte, Wege-/Oberflächenbefestigungen und dergleichen.  

Solche erdüberdeckten Massivbauteile der Altbebauung sind innerhalb der Homogenbereiche 

nicht enthalten und somit separat zu kalkulieren. 

: Homogenbereich Fels 

Eigenschaften/  
Kennwerte 

E
in

h
e

it
 

D
IN

 1
8

3
0
1

 

D
IN

 1
8

3
0
0

 

Sandstein, 
stark bis schwach verwittert 

Homogenbereiche für: 
E = Erdarbeiten (DIN 18300) und 

B = Bohrarbeiten (DIN 18301) und 
4 

Ortsübliche 
Bezeichnung 

- x x Sandstein 

Benennung von Fels 
DIN EN ISO 14689-1(Tabelle 
A.1, Tabelle 6) 

- x x Sedimentgestein  

Dichte 
DIN EN ISO 17892-2 und 
DIN 18125-2 

g/cm³ x x 1,9 bis 2,5 

Verwitterung und Veränderung,  
DIN EN ISO 14689-1, Tabelle 2 

- x x stark bis schwach verwittert  

Veränderlichkeit 
DIN EN ISO 14689-1, Tabelle 3 

- x x 
nicht 

veränderlich 

Druckfestigkeit 
DIN 18141-1 

MN/m² x x 1 bis 200 

Trennflächenrichtung 
DIN EN ISO 14689-1 

- x x 
nicht  

ermittelbar 1) 

Trennflächenabstand 
DIN EN ISO 14689-1 

cm x x 
nicht  

ermittelbar 1) 

Gesteinskörperform 
DIN EN ISO 14689-1, Tabelle 10 

- x x 
nicht  

ermittelbar 1) 

Abrasivität 
(CERCHAR) 

- x - 0,7 – 4,0 

1)nur mit richtungsorientierten Kernbohrungen bzw. Bohrlochscans ermittelbar 
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7 HINWEISE AUF WEITERFÜHRENDE UNTERSUCHUNGEN UND 

BAUBEGLEITUNG 

Gründungs- bzw. Aushubsohlen, insbesondere für bodenverbessernde Maßnahmen  

(z. B. Bodenaustausch), sollten vom Baugrundgutachter begutachtet und bewertet werden 

(Sohlabnahme). 

Die fachgerechte Ausführung einer Bodenverbesserung mit Bindemittel sollte vom Baugrundgut-

achter begleitet werden. 

Die erforderliche Einbauqualität der teilweise weiteren Geländeaufschüttung sowie von  

Bodenaustausch oder Rückverfüllungen (Material und Verdichtungsgrad) ist im Zuge der  

Ausführung zu kontrollieren und nachzuweisen. Neben der Eigenüberwachung durch den  

Bauausführenden werden zusätzlich Kontrollprüfungen des Bauherrn empfohlen. 

Für den Fall, dass im Zuge des Baugrubenaushubs abfallfachlich auffälliges Material  

angetroffen wird, ist dieses seitlich zu lagern, abzudecken und zu deklarieren.  
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Feinsand bis Mittelsand, mürbe gering fest,
stark klüftig, kleinstückig bis stückig, zerbohrt
zu Feinsand bis Mittelsand (hel lgrau bis
weißgelb bis gelbgrau)6,10

 Auffüllung

 Geschiebelehm

 Sandstein,
zersetzt bis
vollständig
verwittert

 Sandstein, stark
bis schwach

verwittert

BS 1/23
247,37  m ü.NHN

247,0

246,0

245,0

244,0

243,0

242,0

-

Aufschlussprofil BS 1/23
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kein Grundwasser, 09.11.2023
Abbruch, kein weiterer Bohrfortschritt

DHHN2016

LEGENDE:
Wasseranschnitt

Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik

Grundwasser nach Bohrende

TOP 7



Projekt

Benennung

Höhenbezug Maßstab Datum

bearbeitet

geprüft

Projekt-Nr. Anlage-Nr. Index

LängeHöhe

-

21.12.2023

Darmenko

Rudolph
23-2075-1 2.2

Sand, schwach schluf f ig, schwach kiesig, humos,
Wurz (dunkelbraun)0,15
Kies, sandig, schluf f ig, Betonbruch (grau bis
graubraun)0,60

Feinsand bis Mittelsand, schwach kiesig (gelb)1,00

Sand, schwach kiesig bis kiesig, schwach
schluf f ig, mit Steinen, mit Blöcken, unreinheiten
teilweise Betonreste/Spuren, an Basis minimale
Beton und Kiessandschicht (gelb bis gelbgrau bis
grau)3,80
Schluf f , f einsandig, steif , steif  bis weich
(hellbraun)4,00
Schluf f , stark sandig, tonig, kiesig, mit Steinen,
steif , steif  bis weich (braungrau bis braungelb)4,40
Sand, schluf f ig, schwach f einkiesig, schwach
steinig, schwach Blöcke, stark v erockerte
(hellbraun bis braungelb)4,80

Kies, sandig, schluf f ig, mit Steinen, mit wenigen
Blöcken, teilweise v erbacken/v erockerte
(hellbraun bis braungrau bis graubraun)5,50
Mittelsand bis Grobsand, schwach f einkiesig,
schwach schluf f ig, zunehmend
v erbacken/v erockerte (dunkelgelb bis hellbraun
bis braun)6,10
Feinsand, schwach schluf f ig, schwach steinig,
schwach Blöcke, v erockerte linsen/schmitzen
(braungelb bis dunkelgelb bis gelbgrau)6,30
Feinsand bis Mittelsand, mürbe gering f est lokal
f est, stark klüf tig, kleinstückig bis stückig,
zerbohrt zu Feinsand bis Mittelsand (hellgrau bis
weißgelb bis gelbgrau)6,60

 Auffüllung

 Geschiebelehm

 Schmelz-
wassersand

 Sandstein, zersetzt bis
vollständig verwittert
 Sandstein, stark bis
schwach verwittert

BS 2/23
247,45  m ü.NHN

247,0

246,0

245,0

244,0

243,0

242,0

241,0

-

Aufschlussprofil BS 2/23
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kein Grundwasser, 09.11.2023

Abbruch, kein weiterer Bohrfortschritt

DHHN2016

LEGENDE:
Wasseranschnitt

Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik

Grundwasser nach Bohrende

TOP 7



Projekt

Benennung

Höhenbezug Maßstab Datum

bearbeitet

geprüft

Projekt-Nr. Anlage-Nr. Index

LängeHöhe

-

21.12.2023

Darmenko

Rudolph
23-2075-1 2.3

Sand, schluffig, schwach kiesig (braun)0,03

Schluff, sandig bis stark sandig, kiesig,
steinig, bis Kies, sandig, schluffig,
Betonreste/Stücke/Brocken Spli ttreste, steif
(braungrau)0,95

Feinsand bis Mittelsand, schwach kiesig,
schwach schluffig, rückverfillter Sandstein
zersetzt (gelb bis gelbgrau)3,50

Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, mit
Steinen, mit wenigen Blöcken, stark
unreinhei ten, Ziegelstücke, Folienreste, bei
4,5-4,6 m Betonstücke (Sauberkeitsschicht)
(dunkelgrau bis grau bis graugelb)4,60

Feinsand bis Mittelsand, schwach steinig,
schwach Blöcke (gelb)5,00
Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach
schluffig, min ockerbänder (gelb bis
dunkelgelb bis gelbbraun)5,40
Feinsand bis Mittelsand, mürbe gering fest
lokal fest, stark klüftig, kleinstückig bis
stückig, zerbohrt zu Feinsand bis Mi ttelsand
(hellgrau bis weißgelb bis gelbgrau)5,80

 Auffüllung

 Sandstein,
zersetzt bis
vollständig
verwittert

 Sandstein, stark
bis schwach

verwittert

BS 3/23
247,49  m ü.NHN

247,0

246,0

245,0

244,0

243,0

242,0

-

Aufschlussprofil BS 3/23
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kein Grundwasser, 09.11.2023

Abbruch, kein weiterer Bohrfortschritt

DHHN2016

LEGENDE:
Wasseranschnitt

Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik

Grundwasser nach Bohrende

TOP 7



Projekt

Benennung

Höhenbezug Maßstab Datum

bearbeitet

geprüft

Projekt-Nr. Anlage-Nr. Index

LängeHöhe

-

21.12.2023

Darmenko

Rudolph
23-2075-1 2.4

Sand, schluffig bis stark schluffig, humos,
Wurz (dunkelbraun)0,10
Kies, sandig, schluffig, humos, durchsetzt
(braun bis braungrau)0,25
Kies, sandig, schwach schluffig, steinig, zur
Basis Ziegelreste (dunkelgrau bis grau bis
graubraun)0,90

Schluff, feinsandig, tonig, weich (hellbraun
bis hellbraungrau)1,90

Schluff, sandig bis stark sandig, schwach
kiesig, steif (braun)2,40

Mi ttelsand, verockerte (braun)2,90

Mittelsand bis Grobsand, schwach schluffig,
schwach kiesig, verockerte (braun)3,50

Schluff bis Ton, feinsandig, steif, steif bis
weich (hellbraun bis grau)4,60

Sand, kiesig, schwach schluffig, mi t
Steinen, mit wenigen Blöcken, oft
verockerte teilweise verbacken, teilweise
Schluff/Feinsand l insen (hellbraun bis braun
bis braungelb)6,70
Feinsand (hellgelb bis hel lgrau)6,90
Feinsand bis Mittelsand, mürbe gering fest
lokal fest, stark klüftig, kleinstückig bis
stückig, zerbohrt zu Feinsand bis Mi ttelsand
(hellgrau bis weißgelb bis gelbgrau)7,10

 Auffüllung

 Lößlehm

 Geschiebelehm

 Schmelz-
wassersand

 Beckenschluff /
-ton

 Schmelz-
wassersand

 Sandstein,
zersetzt bis
vollständig
verwittert

 Sandstein, stark
bis schwach

verwittert

BS 4/23
247,45  m ü.NHN

247,0

246,0

245,0

244,0

243,0

242,0

241,0

-

Aufschlussprofil BS 4/23
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kein Grundwasser, 09.11.2023

Abbruch, kein weiterer Bohrfortschritt

DHHN2016

LEGENDE:
Wasseranschnitt

Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik

Grundwasser nach Bohrende

TOP 7



Projekt

Benennung

Höhenbezug Maßstab Datum

bearbeitet

geprüft

Projekt-Nr. Anlage-Nr. Index

LängeHöhe

-

21.12.2023

Darmenko

Rudolph
23-2075-1 2.5

Sand, stark schluffig, schwach kiesig, humos,
stark durchwurzelt (dunkelbraun)0,30
Kies, schluffig bis stark schluffig, sandig,
Zigel reste, Schotterreste, Fol ienreste
(braungrau bis grau bis hellbraungrau)0,60
Schluff, sandig, schwach tonig, steif bis
halbfest (hellbraun bis hel lbraungrau bis
hellgrau)1,10

Schluff, sandig, schwach tonig, steif
(gelbgrau bis hellbraun)2,10

Schluff, sandig, tonig, stei f (hel lbraun bis
braun)2,90
Schluff, sandig, zur Basis, stark sandig,
schwach tonig bis tonig, mit wenigen
Steinen, mit wenigen Blöcken, an Basis
verockerte/verbacken, Sand, Schlufflagen,
stei f (braun)3,40

Ton, schluffig, feinsandig, steif bis stei f bis
weich (hellbraungrau)4,50

Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach
schluffig, mi t wenigen Steinen, mit Blöcken,
Wechsel von Sandlagen mit
verbacken/verockerte/linsen/Zonen
(gelbgrau bis gelb bis dunkelgelb bis
braungelb bis braun)5,80
Feinsand bis Mittelsand, mürbe gering fest
lokal fest, stark klüftig, kleinstückig bis
stückig, zerbohrt zu Feinsand bis Mi ttelsand
(hellgrau bis weißgelb bis gelbgrau)6,10

 Auffüllung

 Lößlehm

 Geschiebelehm

 Beckenschluff /
-ton

 Sandstein,
zersetzt bis
vollständig
verwittert

 Sandstein, stark
bis schwach

verwittert

BS 5/23
247,51  m ü.NHN

247,0

246,0

245,0

244,0

243,0

242,0

-

Aufschlussprofil BS 5/23
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kein Grundwasser, 09.11.2023

Abbruch, kein weiterer Bohrfortschritt

DHHN2016

LEGENDE:
Wasseranschnitt

Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik

Grundwasser nach Bohrende

TOP 7



Projekt

Benennung

Höhenbezug Maßstab Datum

bearbeitet

geprüft

Projekt-Nr. Anlage-Nr. Index

LängeHöhe

-

21.12.2023

Darmenko

Rudolph
23-2075-1 2.6

Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik

DPH 01/23
247,45  m ü.NHN

247,0

246,0

245,0

244,0

243,0

242,0

Diagramm der schweren Rammsondierung DPH 01/23
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Schlagzahl pro 10 cm Eindringung

TOP 7



Projekt

Benennung

Höhenbezug Maßstab Datum

bearbeitet

geprüft

Projekt-Nr. Anlage-Nr. Index

LängeHöhe

-

21.12.2023

Darmenko

Rudolph
23-2075-1 2.7

Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik

DPH 02/23
247,56  m ü.NHN

247,0

246,0

245,0

244,0

243,0

242,0

Diagramm der schweren Rammsondierung DPH 02/23
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TOP 7



BS 4/23
247,45  m ü.NHN248,0

247,0

246,0

245,0

244,0

243,0

242,0

241,0

240,0

DPH 02/23
247,56  m ü.NHN

BS 5/23
247,51  m ü.NHN 248,0

247,0

246,0

245,0

244,0

243,0

242,0

241,0

240,0

Schnitt A-A

239,0

Kein GrundWasser

1-Auffüllung

2-Lösslehm

3-Geschiebelehm

5-Beckenschluff

6.1-Sandstein, zersetzt
bis vollständig verwittert

6.2-Sandstein, stark bis schwach verwittert

4-Schmelzwassersand

4-Schmelzwassersand

0,90

1,90
2,40
2,90

3,50

4,60

6,70
6,90
7,10

0,60

2,90
3,40

4,50

5,80
6,10

1-Auffüllung

2-Lösslehm

5-Beckenschluff

6.2-Sandstein, stark bis schwach verwittert

3-Geschiebelehm

Abbruch, kein weiterer Bohrfortschritt

Kein GrundWasser
Abbruch, kein weiterer Bohrfortschritt

FB EG KG

238,0

236,0
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235,0
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Schlagzahl pro 10 cm Eindringung

6.1-Sandstein, zersetzt
bis vollständig verwittert

12.01.2024

Ingenieurgesellschaft mbH

DHHN2016

Höhenbezug

1 : 100 1 : 100 geprüft

Maßstab
Höhe Länge

Benennung

bearbeitet
Datum

Projekt

Blatt

3.123-2075-1Rudolph

Projekt-Nr.

Darmenko

Geotechnischer Schnitt  A-A

Anlage-Nr.

1

M. 1 : 100

0 1 2 3 4 5 m

Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik Bad Schandau
Geotechnischer Bericht

LEGENDE:

Auffüllung

Lösslehm

Geschiebelehm

Schmelzwassersand

Beckenschluff

Sandstein, zersetzt bis vollständig verwittert

Sandstein, stark bis schwach verwittert

Wasseranschnitt

Schichtenwasser

kein Grundwasser

SW

k. GW

TOP 7



BS 2/23
247,45  m ü.NHN248,0

247,0

246,0

245,0

244,0

243,0

242,0

241,0

240,0

BS 3/23
247,49  m ü.NHN 248,0

247,0

246,0

245,0

244,0

243,0

242,0

241,0

240,0

DPH 01/23
247,45  m ü.NHN

Schnitt B-B

4,00
4,40

6,10
6,30
6,60

4,60

5,40
5,80

1-Auffüllung

1-Auffüllung

4-Schmelzwassersand

3-Geschiebelehm

6.1-Sandstein, zersetzt
bis vollständig verwittert

6.2-Sandstein, stark bis schwach verwittert
6.2-Sandstein, stark bis schwach verwittert

Kein GrundWasser
Abbruch, kein weiterer Bohrfortschritt

Kein GrundWasser
Abbruch, kein weiterer Bohrfortschritt

TiefgarageWest
m ü. NHN

Ost
m ü. NHN

Falkenstein-
Klinik

239,0
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236,0
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235,0
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234,0

FB EG KG
FB TG 3-Geschiebelehm

2-Lösslehm

5-Beckenschluff
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Schlagzahl pro 10 cm Eindringung

12.01.2024

Ingenieurgesellschaft mbH

DHHN2016

Höhenbezug

1 : 100 1 : 100 geprüft

Maßstab
Höhe Länge

Benennung

bearbeitet
Datum

Projekt

Blatt

3.223-2075-1Rudolph

Projekt-Nr.

Darmenko

Geotechnischer Schnitt  B-B

Anlage-Nr.

1

M. 1 : 100

0 1 2 3 4 5 m

Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik Bad Schandau
Geotechnischer Bericht

LEGENDE:

Auffüllung

Lösslehm

Geschiebelehm

Schmelzwassersand

Beckenschluff

Sandstein, zersetzt bis vollständig verwittert

Sandstein, stark bis schwach verwittert

Wasseranschnitt

Schichtenwasser

kein Grundwasser

SW

k. GW

TOP 7



BS 1/23
247,37  m ü.NHN248,0

247,0

246,0

245,0

244,0

243,0

242,0

241,0

240,0

DPH 01/23
247,45  m ü.NHN

BS 5/23
247,51  m ü.NHN 248,0

247,0

246,0

245,0

244,0

243,0

242,0

241,0

240,0

Schnitt C-C

0,20

3,70
4,10

5,70
6,10

0,60

2,90
3,40

4,50

5,80
6,10

6.1-Sandstein, zersetzt
bis vollständig verwittert

1-Auffüllung

5-Beckenschluff

2-Lösslehm

3-Geschiebelehm

3-Geschiebelehm

6.2-Sandstein, stark bis schwach verwittert

6.1-Sandstein, zersetzt
bis vollständig verwittert

Kein GrundWasser
Abbruch, kein weiterer Bohrfortschritt

Kein GrundWasser
Abbruch, kein weiterer Bohrfortschritt
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Schlagzahl pro 10 cm Eindringung

FB EG KG
FB TG

12.01.2024

Ingenieurgesellschaft mbH

DHHN2016

Höhenbezug

1 : 100 1 : 100 geprüft

Maßstab
Höhe Länge

Benennung

bearbeitet
Datum

Projekt

Blatt

3.323-2075-1Rudolph

Projekt-Nr.

Darmenko

Geotechnischer Schnitt  C-C

Anlage-Nr.

1

M. 1 : 100

0 1 2 3 4 5 m

Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik Bad Schandau
Geotechnischer Bericht

LEGENDE:

Auffüllung

Lösslehm

Geschiebelehm

Schmelzwassersand

Beckenschluff

Sandstein, zersetzt bis vollständig verwittert

Sandstein, stark bis schwach verwittert

Wasseranschnitt

Schichtenwasser

kein Grundwasser

SW

k. GW

TOP 7



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn: d = 0,002 - 0,063 mm Sandkorn: d = 0,063 - 2 mm Kieskorn: d = 2 - 63 mm

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Signatur Entnahmestelle Tiefe [m] Bodenart Bodengruppe k [m/s] T/U/S/G [%] Cu/Cc Frostempfindlichkeit

BS 2 0,60 - 3,80
Sand, schwach kiesig,

schwach schluffig SU -  - /13.8/71.9/14.3 -/- F2

P
ro

je
kt-N

r.:

2
3

-2
0

7
5

-1

A
n

la
g

e
: 4

.1
.1

Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik, 
Ostrauer Ring 35 in Bad Schandau
Geotechnischer Bericht

Bearbeiter:  Balas Datum:  09.01.2024

X:\2023\23-2075-1_Falkenstein_Klinik_Bad_Schandau\30_Laboruntersuchungen\31_hauseigene_Ergebnisse\Kornverteilung Auffüllung.kvs FB 12-05A (05/2017)

Bestimmung der Korngrößenverteilung
nach DIN EN ISO 17892-4

KÖRNUNGSLINIE

   

   

Auffüllung

7,01 x 10^-6

[Kaubisch]

TOP 7



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn: d = 0,002 - 0,063 mm Sandkorn: d = 0,063 - 2 mm Kieskorn: d = 2 - 63 mm

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Signatur Entnahmestelle Tiefe [m] Bodenart Bodengruppe k [m/s] T/U/S/G [%] Cu/Cc Frostempfindlichkeit

BS 5 0,60 - 2,90
Schluff, schwach tonig,

schwach sandig TL - 12.4/78.8/8.3/0.4 -/- -

P
ro

je
kt-N

r.:

2
3

-2
0

7
5

-1

A
n

la
g

e
: 4

.1
.2

Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik, 
Ostrauer Ring 35 in Bad Schandau
Geotechnischer Bericht

Bearbeiter:  Balas Datum:  09.01.2024

X:\2023\23-2075-1_Falkenstein_Klinik_Bad_Schandau\30_Laboruntersuchungen\31_hauseigene_Ergebnisse\Kornverteilung Lößlehm.kvs FB 12-05A (05/2017)

Bestimmung der Korngrößenverteilung
nach DIN EN ISO 17892-4

KÖRNUNGSLINIE

   

   

Lößlehm

4,20 x 10^-11

[Kaubisch]

F3

TOP 7



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn: d = 0,002 - 0,063 mm Sandkorn: d = 0,063 - 2 mm Kieskorn: d = 2 - 63 mm

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Signatur Entnahmestelle Tiefe [m] Bodenart Bodengruppe k [m/s] T/U/S/G [%] Cu/Cc Frostempfindlichkeit

BS 2 4,40 - 6,10 Sand, kiesig,
schluffig SU*  5.5 · 10 -5 1.6/16.4/55.3/26.7 54.8/3.6 F3

P
ro

je
kt-N

r.:

2
3

-2
0

7
5

-1

A
n
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g

e
: 4

.1
.3

Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik, 
Ostrauer Ring 35 in Bad Schandau
Geotechnischer Bericht

Bearbeiter:  Balas Datum:  09.01.2024

\\S1-BGD\projekte\2023\23-2075-1_Falkenstein_Klinik_Bad_Schandau\30_Laboruntersuchungen\31_hauseigene_Ergebnisse\Kornverteilung Schmelzwassersand - Seiler.kvs FB 12-05A (05/2017)

Bestimmung der Korngrößenverteilung
nach DIN EN ISO 17892-4

KÖRNUNGSLINIE

   

   

Schmelzwassersand

[Seiler]

TOP 7



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn: d = 0,002 - 0,063 mm Sandkorn: d = 0,063 - 2 mm Kieskorn: d = 2 - 63 mm

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Signatur Entnahmestelle Tiefe [m] Bodenart Bodengruppe k [m/s] T/U/S/G [%] Cu/Cc Frostempfindlichkeit

BS 5 3,40 - 4,50 Schluff, stark tonig,
schwach sandig TA - 30.9/63.0/5.7/0.4 -/- -

P
ro

je
kt-N

r.:
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A
n

la
g

e
: 4
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.4

Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik, 
Ostrauer Ring 35 in Bad Schandau
Geotechnischer Bericht

Bearbeiter:  Balas Datum:  09.01.2024

X:\2023\23-2075-1_Falkenstein_Klinik_Bad_Schandau\30_Laboruntersuchungen\31_hauseigene_Ergebnisse\Kornverteilung Beckenschluff.kvs FB 12-05A (05/2017)

Bestimmung der Korngrößenverteilung
nach DIN EN ISO 17892-4

KÖRNUNGSLINIE

   

   

Beckenschluff

3,60 x 10^-11

[Kaubisch]

F3

TOP 7



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn: d = 0,002 - 0,063 mm Sandkorn: d = 0,063 - 2 mm Kieskorn: d = 2 - 63 mm

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Signatur Entnahmestelle Tiefe [m] Bodenart Bodengruppe k [m/s] (Beyer) T/U/S/G [%] Cu/Cc Frostempfindlichkeit

BS 1 4,10 - 5,70 Sand, schwach
schluffig SU  3.9 · 10 -5  - /9.4/90.0/0.5 3.4/1.5 F1

P
ro

je
kt-N

r.:
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-2
0

7
5
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A
n

la
g

e
: 4

.1
.5

Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik, 
Ostrauer Ring 35 in Bad Schandau
Geotechnischer Bericht

Bearbeiter:  Balas Datum:  09.01.2024

X:\2023\23-2075-1_Falkenstein_Klinik_Bad_Schandau\30_Laboruntersuchungen\31_hauseigene_Ergebnisse\Kornverteilung Sandstein zersetzt.kvs FB 12-05A (05/2017)

Bestimmung der Korngrößenverteilung
nach DIN EN ISO 17892-4

KÖRNUNGSLINIE

   

   

Sandstein, zersetzt bis vollständig verwittert
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Plastizitätsdiagramm
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Korr. Wassergehalt =  14.8 %

1

wP
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0.50
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12.69
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wP

-

54.05
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Nr.

Art

Schläge

mf + mb [g]

mt + mb [g]

mb [g]

mw [g]

mt [g]

w [%]

Projekt-Nr: 23-2075-1
Anlage: 4.2.1

Bearbeiter: Herr Balas                                          Datum: 09.01.2024

 

 

Bearbeiter:  Datum:  

Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik, 
Ostrauer Ring 35 in Bad Schandau
Geotechnischer Bericht

  

Entnahmestelle:  BS 5

Entnahmetiefe:  0,60 - 2,90 m

Baugrundschicht:  Lößlehm

Bodengruppe nach DIN 18196:  TL

F
B

 1
2

-0
5

 (
0

7
/2

0
1

9
)

Zustandsgrenzen nach DIN EN ISO 17892-12 (Casagrande)

Zustandsform/Konsistenz nach DIN EN ISO 14688-2und
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Plastizitätsdiagramm
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Anteil Überkorn ü =   3.0 %

Wassergeh. Überk. wÜ =   0.0 %

Korr. Wassergehalt =  29.2 %
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10.06

19.63

51.25
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49.51

6.85

13.94

49.14
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Projekt-Nr: 23-2075-1
Anlage: 4.2.2

Bearbeiter: Herr Balas                                          Datum: 09.01.2024

 

 

Bearbeiter:  Datum:  

Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik, 
Ostrauer Ring 35 in Bad Schandau
Geotechnischer Bericht

  

Entnahmestelle:  BS 5

Entnahmetiefe:  3,40 - 4,50 m

Baugrundschicht:  Beckenschluff

Bodengruppe nach DIN 18196:  TA

F
B
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9
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Zustandsgrenzen nach DIN EN ISO 17892-12 (Casagrande)

Zustandsform/Konsistenz nach DIN EN ISO 14688-2und
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Projekt-Nr.: 23-2075-1
Anlage: 4.3.1

Bearbeiter: Herr Balas                 Datum: 09.01.2024

 

 

Bearbeiter:  Herr Balas Datum:  07.06.2019

Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik, 

Ostrauer Ring 35 in Bad Schandau

Geotechnischer Bericht  

Entnahmestelle:  BS 5

Entnahmetiefe:  0,60 - 2,90 m

Baugrundschicht:  Lösslehm

Bodenart:  -

  

Behälternummer:

Ungeglühte Probe + Behälter [g]:

Geglühte Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Massenverlust [g]:

Trockenmasse vor Glühen [g]:

Glühverlust [%]:

Mittelwert [%]:

4

51.97

51.41

23.33

0.56

28.64

1.95

9

50.93

50.38

23.13

0.55

27.80

1.98

11

52.79

52.20

22.41

0.59

30.37

1.94

1.96

FB 12-14 (06/2008)

Bestimmung des Glühverlustes
nach DIN 18128
Prüfung DIN 18128 - GL
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Projekt-Nr.: 23-2075-1
Anlage: 4.3.2

Bearbeiter: Herr Balas                 Datum: 09.01.2024

 

 

Bearbeiter:  Herr Balas Datum:  07.06.2019

Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik, 

Ostrauer Ring 35 in Bad Schandau

Geotechnischer Bericht  

Entnahmestelle:  BS 5

Entnahmetiefe:  3,40 - 4,50 m

Baugrundschicht:  Beckenschluff

Bodenart:  -

  

Behälternummer:

Ungeglühte Probe + Behälter [g]:

Geglühte Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Massenverlust [g]:

Trockenmasse vor Glühen [g]:

Glühverlust [%]:

Mittelwert [%]:

2

47.89

46.50

21.99

1.39

25.90

5.36

12

44.19

43.05

22.82

1.14

21.37

5.35

15

49.06

47.69

23.96

1.37

25.10

5.45

5.39

FB 12-14 (06/2008)

Bestimmung des Glühverlustes
nach DIN 18128
Prüfung DIN 18128 - GL

TOP 7



Projekt-Nr.: 23-2075-1
Anlage: 4.4

Bearbeiter: Balas                                                 Datum: 09.01.2024

 

 

Bearbeiter:  Datum:  

Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik,
Ostrauer Ring 35 in Bad Schandau
Geotechnischer Bericht

Nummer:

Entnahmestelle:

Entnahmetiefe:

Baugrundschicht:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]:

Nummer:

Entnahmestelle:

Entnahmetiefe:

Baugrundschicht:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]:

155

BS 4

1,50 m

Lößlehm

117.84

99.75

17.98

18.09

81.77

22.12

113

BS 5

0,80 m

Lößlehm

95.16

84.30

18.17

10.86

66.13

16.42

64

BS 5

1,80 m

Lößlehm

118.92

103.55

18.68

15.37

84.87

18.11

28

BS 5

2,80 m

Lößlehm

95.50

85.79

18.31

9.71

67.48

14.39

95

BS 5

3,80 m

Beckenschluff

100.99

82.70

18.06

18.29

64.64

28.30

142

BS 4

4,00 m

Beckenschluff

80.23

66.18

17.89

14.05

48.29

29.10

41

BS 4

2,20 m

Geschiebelehm

107.56

101.61

18.05

5.96

83.56

7.13

   

Bestimmung des Wassergehaltes
durch Ofentrocknung nach DIN EN ISO 17 892 - 1
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Verfahren 

DIN EN 14346:2007-03 

DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09 

DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09 

DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09 

DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09 

DIN EN ISO 12846 (E 12):2012-08 

Bankverbindung 1 
Deutsche Bank 

BLZ 870 700 00 

Kto 7701709 00 

IRAN DE65 870 700 000 7701709 00 

BIC/SWIFT DEUT DE 8CXXX 

Bankverbindung 2 

Commerzbank Dresden 

BLZ 850 800 00 

Kto 04 025 593 00 

IBAN DE76 8508 0000 0402 5593 00 

BIC/SWIFT DRES DE FF 850 

\ \ 

«DAkkS 
~7 ~ ~~̂1~~ Deutsche 

'~.bt.~'~ Akkreditierungsstele 
Z D-PL-14613-01-00 

Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 - Die Akkreditierung 
gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. 
Messstelle nach § 29b Bundesimmissionsschutzgesetz (B1mSchG) 

ERGO Umweltinstitut GmbH Lauensteiner Straße 42. 01277 Dresden 

Baugrund Dresden Ingenieurgesellschaft mbH 
Herr Weber 
Kleiststr. 10a 
01129 Dresden 

Prüfbericht Nr. 24/0137 ovol 

Ausstellungsdatum des Prüfberichtes: 18.01.2024 
Gesamtseitenzahl des Prüfberichtes: 3 Seite(n) 
Anlagenzahl des Prüfberichtes: 2 Anlage(n) 

Kunden-Nr.: 10088 

Auftrags-Nr. des AG: 23-2075-1 

Bestell-Nr. des AG: 24-5900-001 

Objekt: BV: Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik 

Beschreibung des Prüfgegenstandes: Untersuchung einer Bodenprobe 

Prüfauftrag: Prüfung auf LAGA TR Boden komplett und EBV Boden 

Probenahme: durch Auftraggeber 

Probeneingang: 15.01.2024 

Analysenmethoden: 

Die Eluatherstellung für die Untersuchungen nach der Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen 
Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke, vom 9. Juli 2021, erfolgte gern. DIN 19529:2015-12. 

Das Eluat wurde bei 10500 g für 50 min zentrifugiert. 

Parameter 

Trockenmasse 

Arsen 

Cadmium 

Chrom-ges 

Kupfer 

Quecksilber 

ERGO Umweltinstitut GmbH 
Lauensteiner Straße 42 
01277 Dresden 
Telefon (0351) 33 68 60 
Telefax (0351) 33 68 610 
eMail info@ergo-dresden.de 
Internet www.ergo-dresden.de 

Probenvorbereitung 

Königswasseraufschluss 

Königswasseraufschluss 

Königswasseraufschluss 

Königswasseraufschluss 

Königswasseraufschluss 

Handelsregister Dresden HRB 320 
Steuer-Nr. 203/108/08165 
Ust-IdNr. DE140131094 
Geschäftsführer 
Dr. rer. nat. Robert Frind 
Dipl.-Ing. (BA) Andre Kiesewalter 
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ERGO Umweltinstitut GmbH 24/013701/01 Seite 2 von 3 

Parameter Probenvorbereitung Verfahren 
Nickel Königswasseraufschluss DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09 

Blei Königswasseraufschluss DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09 

Thallium Königswasseraufschluss DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 

Zink Königswasseraufschluss DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09 

Cyanid, gesamt 

 

DIN EN ISO 17380:2013-10 

BETX Extraktion mit Methanol DIN EN ISO 22155: 2016-07 

Kohlenstoff, organisch 

 

DIN 19539:2016-12 

extr. org. Halogenverbindungen 

 

DIN 38414 (S 17):2004-03 
(EOX) 

  

leichtflüchtige Extraktion mit Methanol HLUG Band 7, Teil 4 
Halogenkohlenwasserstoffe 

  

Mineralölkohlenwasserstoffe C10 Extraktion mit Heptan-Aceton-Gemisch DIN EN 14039:2005-01 
bis C22 

  

Mineralölkohlenwasserstoffe C10 Extraktion mit Heptan-Aceton-Gemisch DIN EN 14039:2005-01 
bis C40 

  

PAK nach EPA 

 

DIN ISO 18287:2006-05 

PCB 

 

DIN EN 16167:2012-11 

elektrische Leitfähigkeit Eluatherstellung DIN EN 27888 (C 8):1993-11 

pH-Wert Eluatherstellung DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04 

Arsen Eluatherstellung DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 

Cadmium Eluatherstellung DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 

Chrom-ges Eluatherstellung DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 

Kupfer Eluatherstellung DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 

Quecksilber Eluatherstellung DIN EN ISO 12846 (E 12):2012-08 

Nickel Eluatherstellung DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 

Blei Eluatherstellung DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 

Zink Eluatherstellung DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 

Chlorid Eluatherstellung DIN EN ISO 10304-1 (D 20):2009-07 

Cyanid, gesamt Eluatherstellung DIN EN ISO 14403-2 (D 2):2012-10 * 

Sulfat Eluatherstellung DIN EN ISO 10304-1 (D 20):2009-07 

PAK nach EPA Eluatherstellung, Zentrifugation DIN 38407 (F 39):2011-09 

Phenolindex Eluatherstellung DIN EN ISO 14402 (H 37):1999-12 

Trübung des Filtrates DIN 19529:2015-12 DIN EN ISO 7027 (C 2):2016-04 

Trübung des Zentrifugates DIN 19529:2015-12 DIN EN ISO 7027 (C 2):2016-04 

(*) nicht akkreditiertes Prüfverfahren; (**) Untersuchung erfolgte durch Nachauftragnehmer 

Prüfergebnisse: siehe Anlage(n) zum Prüfbericht 24/0137_01/01 

Prüfdatum: vom 15.01.2024 bis 18.01.2024 
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Bemerkungen: - Messwerte mit„<" entsprechen der Bestimmungsgrenze des angewendeten 
Analysenverfahrens. 

- Aufbewahrungszeiten (wenn nicht anders vereinbart): 
Feststoffproben - drei Monate 
wässrige Proben - zwei Wochen 
Altholzproben - sechs Monate 

- Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchte(n) Probe(n). 
- Der Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors auszugsweise 
vervielfältigt werden. 

- n. b.: Summe nicht berechnet, da alle Einzelergebnisse unterhalb der jeweiligen 
Bestimmungsgrenzen. 

', 
ERrO Umweltinstitut GmbH 

Michael Frind 
Laborleiter 
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ERGO Umweltinstitut GmbH Anlage 1 zum Prüfbericht 23/0137_01/01 Seite 1 von 2 
Bauvorhaben: Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik 

Projekt-Nr.: 23-2075-1 Bestell-Nr.: 24-5900-001 
ErsatzbaustoffV -Ersatzbaustoffverordnung 
Verordnung Tiber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke, vom 9. Juli 2021 

Anlage 1 / Tabelle 3, Materialwerte für Bodenmaterial ' (BM) und Baggergut (BG) 

Parameter Dim. 

BM-0 BM-0 BM-0 BM-0* 

BG-0 BG-0 BG-0 BG-0*' 

Sand Lehm, Schlufiz Ton 

BM-FO* BM-F1 BM-F2 BM-F3 

BG-FO* BG-F1 BG-F2 BG-F3 

Messwert 

MP 1 

D-24-01-0571 

Bodenart 

 

S L T - 

 

- - s 

Mineralische Fremdbestandteile Vol.-% bis 10 bis 10 bis 10 bis 10 bis 50 bis 50 bis 50 bis 50 < 5 

pH-Wert' 

PS/CM 

    

6,5 -9,5 6,5 - 9,5 

500 

450 

40 

20 

6,5 -9,5 5,5 -12 10,39 

254 

46 

13,5 

---- 14 

17,4 

elektrische Leitfähigkeit° 

  

350 350 500 2000 

Sulfat mg/1 250 (5) 250 (5) 250 (5) 250 Ist 250 450 1000 

Arsen mg/kg 10 20 20 20 40 40 150 

Arsen ----- - pgA - - 

 

- - -- 8 13 12 85 100 ------ 

Blei mgikg 40 70 100 140 140 140 140 700 

Blei pgn 

   

23 43 35 90 250 470 <3 

Cadmium mg/kg 0,4 1 1,5 1,00 Iel 2 2 2 10 0,21 

< 0,5 

36 

Cadmium pg/1 

   

2 4 3,0 3,0 10 15 

Chrom, gesamt mg/kg 30 60 100 120 120 120 120 600 

Chrom, gesamt pg/1 

 

j 

 

10 19 15 150 290 530 3,2 

19,7 Kupfer mg/kg 20 40 60 80 80 80 80 320 

Kupfer pg/1 

   

20 41 30 110 170 320 14 

Nickel mg/kg 15 50 70 100 100 100 

30 

0,6 

2 

300 

150 

5 

300 

600 

1,5 

6 

100 350 22,5 

< 3 

0,038 

0,18 

-

 

50,9 

< 3 

- 0,21 

< 20 

34 

0,25 

0,82 

2,5 

< 0,02 

0,06 

Nickel pg/1 

   

20 31 30 150 280 

Quecksilber mg/kg 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 5 

Quecksilber12 pg/1 

   

0,1 

  

Thallium mg/kg 0,5 1,0 1,0 1,0 2 2 7 

Thallium12 -- pgß - 

 

- 0,2 0.3 - - - 

1200 Zink mg/kg 60 150 200 300 300 300 

Zink pg/I 

   

100 210 150 840 1600 

TOC - M% 1 - (
7) 1 (7) 1 (7) 1 (7) 5 5 5 

Kohlenwasserstoffe C10-C22 mg/kg 

   

300 300 300 300 

Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg 

   

600 600 600 2000 

Benzo(a)pyren mg/kg 0,3 0,3 0,3 

 

0,3 

6 

 

20 

30 

PAK15" pg/I 

3,0 3,0 

1 0,2 

3,0 6,0 

3,8 

PAK,J mg/kg 9 

Naphthalin und Methylnaphthaline, gesamt pg/1 

 

2,0 

0,05 0,1 

0,01 
- - 

1
 

 

PCB„ und PCB-118 

PCB, und PCB-118 

E0X11 

mg/kg 

pg/1 

mg/kg 

0,05 

1 

0,05 

 

1 
-- 

Trübung zentrifigiertes Eluat FNU 1,3 

Frind 
Laborleiter 
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ERGO Umweltinstitut GmbH Anlage 1 zum Prüfbericht 23/0137_01/01 Seite 2 von 2 
Bauvorhaben: Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik 

Projekt-Nr.: 23-2075-1 Bestell-Nr.: 24-5900-001 

'I Die Materialwerte gelten für Bodenmaterial und Baggergut mit bis zu 10 Volumenprozent (BM und BG) oder bis zu 50 Volumenprozent (BM-F und BG-F) mineralischer Fremdbestandteile im Sinne von § 2 Nummer 8 der 
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung mit nur vernachlässigbaren Anteilen an Störstoffen im Sinne von § 2 Nummer 9 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. Bodenmaterial der Klasse BM-0 und 
Baggergut der Klasse BG-0 erfüllen die wertebezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen gemäß § 7 Absatz 3 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. Bodenmaterial der Klasse BM-0 und Baggergut der 
Klasse BG-0 Sand erfüllen die wertebezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen gemäß § 8 Absatz 2 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung; Bodenmaterial der Klasse BM-0" und Baggergut der Klasse 
BG-0" erfüllen die wertebezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 1 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. 

2)Bodenarten-Hauptgruppen gemäß Bodenkundlicher Kartieranleitung, 5. Auflage, Hannover 2009 (KA 5); stark schluffige Sande, lehmigschluffige Sande und stark lehmige Sande sowie Materialien, die nicht bodenartspezifisch 
zugeordnet werden können, sind entsprechend der Bodenart Lehm, Schluff zu bewerten. 

3)Die Eluatwerte in Spalte 6 sind mit Ausnahme des Eluatwertes für Sulfat nur maßgeblich, wenn für den betreffenden Stoff derjeweilige Feststoffwert nach Spalte 3 bis 5 überschritten wird. Der Eluatwert für PAK15 und 
Napthalin und Methylnaphtaline, gesamt, ist maßgeblich, wenn der Feststoffwert für PAK16 nach Spalte 3 bis 5 überschritten wird. Die in Klammem genannten Werte gelten jeweils bei einem TOC-Gehalt von > 0,5 %. 

°I Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen. 

5)Bei Überschreitung des Wertes ist die Ursache zu prüfen. Handelt es sich um naturbedingt erhöhte Sulfatkonzentrationen, ist eine Verwertung innerhalb der betroffenen Gebiete möglich. Außerhalb dieser Gebiete ist über die 
Verwertungseignung im Einzelfall zu entscheiden. 

6)Der Wert 1 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm, Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg. 

7)Bodenmaterialspezifischer Orientierungswert. Der TOC-Gehalt muss nur bei Hinweisen auf erhöhte Gehalte nach den Untersuchungsverfahren in Anlage 5 bestimmt werden. § 6 Absatz 11 Satz 2 und 3 der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung ist entsprechend anzuwenden. Beim Einbau sind Volumenbeständigkeit und Setzungsprozesse zu berücksichtigen. 

6)  Die angegebenen Werte gelten für Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlänge von C10 bis C22. Der Gesamtgehalt bestimmt nach der DIN EN 14039, "Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gehalts an 
Kohlenwasserstoffen von C10 bis C40 mittels Gaschromatographie", Ausgabe Januar 2005 darf insgesamt den in Klammem genannten Wert nicht überschreiten. 

9)  PAK15: PAK16 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline 

1»  PAK16: stellvertretend für die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der US-amerikanischen Umweltbehörde, Environmental Protection Agency (EPA), 16 ausgewählte 
PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen, Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[g,h,i]perylen, Benzo[k]fuoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen, Fluoranthen, Fluoren, 
Indeno[1,2,3- cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren. 

"I Bei Überschreitung der Werte sind die Materialien auf fallspezifische Belastungen zu untersuchen. 

12)  Bei Quecksilber und Thallium ist für die Klassifizierung in die Materialklassen BM-FO/BG-FO*, BM-F1/BG-F1, BM-F2/BG-F2, BM-F3/BG-F3 der angegebene Gesamtgehalt maßgeblich. Der Eluatwert der Materialklasse BM-
0*/BG-0* ist einzuhalten. 
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Bauvorhaben: Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik 

Projekt-Nr.: 23-2075-1 Bestell-Nr.: 24-5900-001 

 

Messwert 
MP 1 

D-24-01-0571 

LAGA- 
Zuordnung 

LAGA-Zuordnungswerte 
für Boden 

ZO Z1 Z2 
Sand 

Mindestuntersuchungsprogramm für Boden 
mit mineralischen Fremdbestandteilen 

  

Feststoffuntersuchun en 

      

Arsen [mg/kg TM] 1 13,5 Z1 10 45 150 

Cadmium [mg/kg TM] 0,21 ZO 0,4 3 10 
Chrom-ges. [mg/kg TM] 36 Z1 301 180 600 
Kupfer [mg/kg TM] 19,7 ZO 20 120 400 
Quecksilber [mg/kg TM] 0,038 ZO 0,1 1,5 5 
Nickel [mg/kg TM] 22,5 Z1 15 150 500 
Blei [mg/kg TNI l 17,4 ZO 40 210 700 
Zink [mg/kg TM] 50,9 ZO 60 450 1500 
EOX [mg/kg TM] 0,06 ZO 1 3 10 
Mineralölkohlenwasserstoffe [mg/kg TM] <20 (34) ZO 100 300 600 1000 2000 z) 

Summe PAK nach EPA-------------  
- Naphthalin ----------------------------------- 
- Benzo(a)pyren 

-- [mg/kg TM]-- 
[mg/kg TM] 
[mg/kg TM] 

-------- 2,5 -------- 
0,0022 ------------ 

0,25 

---- --- 
- ------ ------------• 

------3 
- -------- 

0,3 

---------- 3591- 
- --------------- 

0,9 

-----------30 
- ------------- 
3 

Kohlenstoff - organisch [% der TM] 0,21 ZO 0,5(1)1)  1,5 5 

                   

ZO Z1.1 Z1.2 Z2 
Eluatuntersuchun en 

       

elektr. Leitfähigkeit [NS/cm] 118 ZO 250 250 15001 2000 
pH-Wert 

 

10,27 Z1.2 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12 
Chlorid [mg/[] <5 ZO 30 30 50 100 5) 

Sulfat [mg/1] 20 ZO 20 20 50 200 
Arsen [Ng/1] 11 ZO 14 14 20 605) 
Cadmium [Ng/1] <0,5 ZO 1,51 1,5 3 6 
Chrom-ges. [Ng/1] <3 ZO 12,5 12,5 25 60 
Kupfer [Ng/1] 5,4 ZO 20 20 60 100 
Quecksilber [Ng/1] <0,2 ZO <0,5 <0,5 1 2 
Nickel [Ng/1] <3 ZO 15 15 20 70 
Blei [Ng/1] <3 ZO 40 40 80 200 
Zink [pg/ll <3 ZO 150 150 200 600 
Gesamteinschätzung 

  

Z1.2 

    

(1)bei einem C:N-Verhältnis >25 beträgt der Zuordnungswert 1 Masse-% 
(2)Die angegebenen Zuordnungswerte gelten für KW-verbindungen mit einer Kettenlänge von C1°  bis CZZ. Der Gesamtgehalt, bestimmt nach E DIN 
EN 14039 (C10-C40) darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht überschreiten. 

(3)Bodenmaterial mit Zuordnungswerten >3 mg/kg und s 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch günstigen Deckschichten eingebaut werden. 
(4)Bei Überschreitung ist die Ursache zu prüfen 
(5)bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 300 mg/1 (6) bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 120 pg/1 

Bewertungsgrundlage: Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen -

 

Technische Regeln für die Verwertung (TR Boden) 
Stand: 5. November 2004 

(*) = auf Grundlage der bestimmten Parameter 

Frind 

Laborleiter 
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Messwert Einstufung

0 BM-0

10,39 BM-F3

254 BM-0*

46 BM-0

13,5 BM-0

14 BM-F1

17,4 BM-0

0 BM-0

0,21 BM-0

0 BM-0

36 BM-0

3,2 BM-0*

19,7 BM-0

14 BM-0*

22,5 BM-0

0 BM-0

0,038 BM-0

0 BM-0

0,18 BM-0

0 BM-0

50,9 BM-0

0 BM-0

0,21 BM-0

0 BM-0

34 BM-0*

Cadmium

Mineralische 

Fremdbestandteile

pH-Wert
4

elektrische Leitfähigkeit
4

Sulfat

Arsen

Arsen

Blei

Blei

Cadmium

Kupfer

Kupfer

Chrom, gesamt

Zink

Thallium
12

Thallium

Quecksilber
12

Quecksilber

Chrom, gesamt

Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik

Geotechnische Stellungnahme 

Projekt-Nr. 23-2075-1

Abfalltechnische Untersuchungen 

mg/kg

Ersatzbaustoffverordnung

Stand: 09. Juli 2021

Materialwerte für Bodenmaterial (Anlage 1, Tabelle 3)

Mischprobe

MP 1

Parameter Dim.

Vol.-%

µS/cm

µg/l

µg/l

mg/kg

µg/l

mg/kg

mg/l

mg/kg

µg/l

mg/kg

mg/kg

µg/l

µg/l

Kohlenwasserstoffe C10-

C20

TOC

µg/l

mg/kg

µg/l

mg/kg

mg/kg

µg/l

Nickel

Nickel

mg/kg
Kohlenwasserstoffe C10-

C40

Zink

Zuordnungswerte

Bauvorhaben:

Bewertung nach:

Probenart:

Probennummer: 

Bodenart: Auffüllung - Sand bis Kies, schluffig, tonig

Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik

M%

mg/kg
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Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik

Geotechnische Stellungnahme 

Projekt-Nr. 23-2075-1

Abfalltechnische Untersuchungen 

Ersatzbaustoffverordnung

Stand: 09. Juli 2021

Materialwerte für Bodenmaterial (Anlage 1, Tabelle 3)

Mischprobe

MP 1

Zuordnungswerte

Bauvorhaben:

Bewertung nach:

Probenart:

Probennummer: 

Bodenart: Auffüllung - Sand bis Kies, schluffig, tonig

Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik

Messwert Einstufung

0,25 BM-0

0,82 BM-F1

2,5 BM-0

0 BM-0

0 BM-0

0 BM-0

0,06 BM-0

BM-F1

Legende:

maßgebende

Parameterüberschreitung

Abkürzungen:

unter BG = unter Bemessungsgrenze

n.b. = nicht bestimmt

Zuordnungswert:

EOX
11

PCB6 und PCB-118

mg/kg

µg/l

PCB6 und PCB-118

Naphthalin und 

Methylnaphthaline, 

gesamt

PAK16
10

PAK15
9

Benzo(a)pyren

Parameter Dim.

mg/kg

mg/kg

µg/l

mg/kg

µg/l
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn: d = 0,002 - 0,063 mm Sandkorn: d = 0,063 - 2 mm Kieskorn: d = 2 - 63 mm
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn: d = 0,002 - 0,063 mm Sandkorn: d = 0,063 - 2 mm Kieskorn: d = 2 - 63 mm
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Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik
Ostrauer Ring 35 in Bad Schandau
Geotechnischer Bericht

Bearbeiter:  Rudolph Datum:  19.01.2024

X:\2023\23-2075-1_Falkenstein_Klinik_Bad_Schandau\30_Laboruntersuchungen\31_hauseigene_Ergebnisse\A-06-1_A_KV_H1.kvs FB 12-04 (06/2019)

Körnungsband
für Homogenbereiche

   

Obere Grenze

Untere Grenze

55/40/5/0

0/0/40/15

Auffüllung

H 1
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn: d = 0,002 - 0,063 mm Sandkorn: d = 0,063 - 2 mm Kieskorn: d = 2 - 63 mm

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn: d = 0,002 - 0,063 mm Sandkorn: d = 0,063 - 2 mm Kieskorn: d = 2 - 63 mm

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik
Ostrauer Ring 35 in Bad Schandau
Geotechnischer Bericht

Bearbeiter:  Rudolph Datum:  19.01.2024

X:\2023\23-2075-1_Falkenstein_Klinik_Bad_Schandau\30_Laboruntersuchungen\31_hauseigene_Ergebnisse\A-06-2_Löl_Lg_Beu_KV_H2.kvs FB 12-04 (06/2019)

Körnungsband
für Homogenbereiche

   

Obere Grenze

Untere Grenze

60/40/0/0

0/13/67/15

Lößlehm

H 2

Geschiebelehm,
Beckenschluff
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn: d = 0,002 - 0,063 mm Sandkorn: d = 0,063 - 2 mm Kieskorn: d = 2 - 63 mm

Feinstes Steine
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Korndurchmesser d in mm
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn: d = 0,002 - 0,063 mm Sandkorn: d = 0,063 - 2 mm Kieskorn: d = 2 - 63 mm

Feinstes Steine
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Neubau Nebengebäude Falkenstein-Klinik
Ostrauer Ring 35 in Bad Schandau
Geotechnischer Bericht

Bearbeiter:  Rudolph Datum:  19.01.2024
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Körnungsband
für den Homogenbereich

H 3

Obere Grenze

Untere Grenze

0/25/75/0

0/0/40/50

Schmelzwassersand

Sandstein,
zersetzt bis vollständig verwittert
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Ingenieurbüro Köhler+ Partner I Büro für Tiefbau und Ingenieurbau I Simons Wiese 13, 01728 Possendorf I Tel. Nr. : 035206 236351 Fax: 31906 

ERMITTLUNG REGENWASSERABFLUß ZUR EINLEITUNG IN DEN VORFLUTER 
RW-Speicherung + RW-Versickerung 
RHK Falkenstein-Klinik Bad Schandau 
( für Dachfläche Erweiterungsbau ) 

Q" = \l' * r, • AE Regenwasseranfall ( lls ) 
Abflußbeiwert 
Regenspende ( lls *ha ) 
angesch l. Einzugsfläche ( m2 

) 

Bemessungsregenspender nach ATV- A 118 + DIN 1986-100 + KOSTRA-DWD 

mit Regendauer 
Regenhäufigkeit 
Regenspende 
Regenspende 

T = 5 min 
n = 21a 
rs12 = 256,7 lls x ha -für Grundstücksflächen 
rs1s = 323,3 lls x ha -für Dachflächen 

angeschlossene Niederschlagsflächen A mit entspr. Abflußbeiwert \V- sh. Bemessung Rigole 

Bezeichnung tatsächl. Fläche (m2
) Abfußbeiwert reduz. Fläche ( m2

) 

Dachflächen Neubau MZG 318,87 0,90 286,98 

Regenwasserabfluß I Bemessungsvolumenstrom 

Or = 318,87 m2 * 0,9 * 0,03233 lls * m2 = 9,27 1/s 

Or = 9,27 lls * 5 min * 60s I 1000 = 2,78 m3 bei einer Regendauer von 5 min. 

Or = 9,27 lls * 15 min * 60 s I 1000 = 8,34 m3 bei einer Regendauer von 15 min 

Keine weitere RW-Anfallmenge von der Freifläche, Entwässerung der Freiflächen erfolgt in das 
angrenzende Gelände und versickert flächenhaft im angrenzenden Wiesenbereich ! 

aufgestellt: Dipl. - lng. J. Schmidt 
Ingenieurbüro Köhler+ Partner 
Büro für Tiefbau und Ingenieurbau 

TOP 7



KOSTRA-DWD-2020-Einzelwerte 
Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -
Reguläre Veröffentlichung des DWD vom 14.12.2022 

Bezeichnung:048 - 122 Mittelwert (hn) 
Niederschlagsspende [1/s*ha] 
Zeitspanne : Jan-Dez 
Ras terfel d : Zeile : 048, Spa l te : 122 

D/T 

5 min 
10 min 
15 min 
20 min 
30 min 
45 min 

60 min 
90 min 

2 h 

3 h 

1.0 

21 0.0 
1 1. 7 
100.0 
81.7 
61.7 
45 . 9 
37 . 5 
28 . 0 

22 .6 
16.9 

4 h 13 . 7 
6 h 10.1 
9 h 7 . 5 

12 h 6. 1 
18 h 4. 5 

1 Tag 3. 7 
2 Tage 2. 2 
3 Tage 1. 6 
4 Tage 1 . 3 
5 Tage 1 . 1 
6 Tage 1 . 0 
7 Tage 0 . 9 

2 . 0 

2 56. 7 
161.7 
1 23 . 3 
100.8 

75.6 
56.3 
45 . 8 
34.1 

27 . 6 
20 . 6 
16.7 
12 . 4 

9 . 2 
7.5 
5 . 6 

4.5 
2.7 
2.0 
1.6 
1.4 
1.2 
1.1 

3.0 

283.3 
180 . 0 
136 .7 
111 . 7 

83 . 9 
63.0 
51.1 
38 . 0 

30 . 8 
23.0 
18. 6 
13 . 8 
10.3 

8 . 3 
6 . 2 

5.0 
3. 0 
2.2 
1.8 
1.5 
1.3 
1.2 

Unsicherheiten laut DWD: +/- Angabe [%] 

5.0 

323.3 
205 . 0 
155.6 
126 .7 

95.0 
71.1 
57 . 8 
43.1 

35.0 
26.0 
21.1 
15.7 
11. 7 

9.4 
7 . 0 

5 . 7 
3.4 
2.5 
2.1 
1. 7 
1 . 5 
1.4 

10.0 

37 6 . 7 
2 40. 0 
181.1 
148.3 
111. 1 
83.3 
67 . 8 
50 . 4 

41.0 
30.5 
24. 7 
18.3 
l3 . 6 
11.0 
8.2 

6.7 
4.0 
3.0 
2.4 
2.0 
1.8 
1.6 

20.0 

433 . 3 
2 75. 0 
208.9 
170.8 
128.3 

95.9 
77 . 8 
58 . 0 

47.1 
35 . 0 
28 . 4 
21. 1 
15.7 
12.7 

9.4 

7 . 7 
4.6 
3. 4 
2.8 
2.4 
2.1 
1.8 

30.0 

470.0 
298.3 
226.7 
185.0 
138.9 
104 .1 

84 .4 
63 .0 

51.1 
38 .1 
30.8 
22.9 
17.0 
13.8 
10.2 

8.3 
5.0 
3 . 7 
3 . 0 
2.6 
2.2 
2.0 

50.0 

520.0 
330 . 0 
2 5 0 .0 
204 .2 
153 . 3 
114.8 

93.3 
69 . 4 

56.4 
41.9 
34 . 0 
25.3 
18.8 
15.2 
11 . 3 

9.2 
5.5 
4 .1 
3 . 3 
2 . 8 
2.5 
2.2 

100.0 

590.0 
373.3 
283.3 
231.7 
173 . 9 
130 . 0 
105 . 6 

78.7 

63 . 9 
47 .6 
38.5 
28 .7 
21.3 
17' 2 
12.8 

10.4 
6 . 3 
4 . 6 
3 . 8 
3.2 
2.8 
2.5 

Die Unsicherheiten/To l eranzbereiche sind nicht als generelle Sicherheitsaufschläge zu verstehen. 

D/T 

5 min 
10 min 
15 min 
2 0 min 
30 min 
45 min 
60 min 
90 min 

2 h 
3 h 
4 h 

6 h 
9 h 

12 h 

18 h 

1 Tag 
2 Tage 
3 Tage 
4 Tage 
5 Tage 
6 Tage 
7 Tage 

1. 0 

16 
17 
18 
19 
19 
18 
18 
17 

16 
l5 
1 4 
14 
14 
14 
15 

16 
l 9 
22 
23 
25 
26 
27 

2.0 

17 
19 
20 
21 
21 
2 1 
2 0 
19 

18 
17 
1 6 
15 
15 
1 5 
1 6 

16 
1 9 
2l 
22 
24 
25 
26 

3.0 

18 
20 
2 1 
22 
22 
22 
21 
20 

19 
1 8 
17 
1 6 
16 
1 6 
1 6 

17 
19 
20 
22 
23 
24 
25 

5.0 

18 
21 
22 
23 
24 
23 
23 
22 

21 
1 9 
18 
l7 
16 
1 6 
16 

l7 
19 
20 
22 
23 
24 
25 

10 . 0 

19 
22 
24 
24 
25 
25 
24 
23 

22 
21 
20 
1 8 
18 
17 
17 

17 
19 
20 
22 
23 
24 
24 

20.0 

20 
23 
25 
25 
26 
26 
25 
24 

23 
22 
2 1 
19 
18 

18 
18 

18 
19 
20 
2 1 
23 
23 
24 

30 . 0 

20 
23 
25 
26 
26 
26 
26 
25 

2 4 
22 
2 1 
20 
19 
1 8 
18 

1 8 
19 
20 
22 
22 
23 
24 

50.0 

21 
24 
26 
26 
27 
27 
26 
25 

24 
23 
22 
20 
1 9 
19 
18 

18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 

100.0 

21 
25 
26 
27 
28 
27 
27 
26 

25 
2 3 
22 
21 
20 
19 
19 

19 
19 
21 
22 
22 
23 
24 
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Dimensionierung Versickerungsschacht Typ 8 
nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Bad Schandau, Falkenstein-Klinik 

Grundlagen: 

Versickerungsschacht: 

vs 8 25325 

Eingabedaten: 

z = [Au *1 0"7 
* ro(n) - a* TT *da 

2/4 * kr/2 - Oo,/1 000 ] I [a * (TT * d;2
/ (4 D*60*fz) + da *TT*kr/4) ] 

Einzugsgebietsfläche AE mz 318,9 

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) 41m - 1,0 

undurchlässige Fläche Au mz 319 

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone kr,Untergrund m/s 1 ,OE-05 

Durchlässigkeitsbeiwert Filterschicht kr,Filterschicht m/s 1,0E-03 

Rohrsohlentiefe Zulauf hRohr m 0,95 

Anzahl Schächte a - 1 

innerer Schachtdurchmesser d; mm 2500 

äußerer Schachtdurchmesser da mm 2740 

Stärke Filterschicht hFilter m 0,5 

Stärke Sand-/Feinkiesschicht hsand m 0,5 

mittlerer Drosselabfluss aus dem Schacht Oor 1/s 

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2 

Zuschlagsfaktor fz - 1 '15 

Ergebnisse: 

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min 720 

maßgebende Regenspende ro(n) 1/(s*ha) 11,9 

erforderliche Einstauhöhe im Schacht z m 2,91 

erforderliche Schachttiefe h m 4,86 

gewählte Schachttiefe hgew m 5,31 

erforderl. Grundwasserflurabstand hGrundwasser m 5,81 

versickerungswirksame Fläche As,Schacht mz 18,41 

erforderl. Durchlässigkeit Filterschicht erf. kf,Filter m/s 4,1 E-05 

Bemessungsprogramm ATV-A 138 .XLS © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 
Engeibosleier Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0 , Fax: 0511 -97193-77, www.itwh.de 

Lizenznummer: ATV-0826-1 062 

ATV-A138-7.3 a 28. 01 .2025 

Seite 1 
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Dimensionierung Versickerungsschacht Typ 8 
nach Arbeitsblatt DWA-A 138 

Bad Schandau, Falkenstein-Klinik 

Grundlagen: 

Versickeru ngsschacht: 

vs 8 25325 

örtliche Regendaten: Berechnung: 

3,500 

...... 3,00 
E ...... 
N 2,500 -.I: 
(.) 
CU 

.I: 2,00 
(.) 

Cf) 

.§ 1,500 
Q) 

.I: :o 
'§ 1,00 
~ 
1/) 

[j ,500 

,00 

D [min] 

60 

90 

120 

180 

240 

360 

540 

720 

1080 

~ Af 4 
~ 1,94 

r D(n) [1/(s*ha)] z [m] 

74,2 1,94 

55,4 2,14 

44,9 2,28 

33,4 2,48 

27,0 2,61 

20,0 2,78 

14,8 2,89 

11 ,9 2,91 

8,8 2,87 

Versickerungsschacht 

" 2,87 

~ 
,lö 

c.. uv '-f/ ~' 

L 0"t0 . - - - .. - . 
8 

' 1\ ... "' \......./ .v 

0 200 400 600 800 1000 1200 

Dauer des Bemessungsregens D [min] 

Bemessungsprogramm ATV-A 138.XLS © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 
Engelbasteier Damm 22, 30167 Hannover, Te l. : 0511 -97193-0 , Fax: 0511 -97193-77, www.itwh.de 

Lizenznummer: ATV-0826-1 062 

ATV-A1 38-7 .3 a 28. 01 .2025 

Seite 2 
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Schnitt A-A 

Grundriss 

Mall- Filterschacht FS 
FS 15 

Schachtabdeckung Kl. B 

0 600 

0 1000 

0 1240 

mall 
umweltsysteme 

l-'~:":"''~::.:~''"'ro:-,+0:.:9c.::.Occt.=:20:.:2::_3 -----t'="'='-+ K:::M::::"::::'hc.::e:.,l -------i Zeichnungs-Nr .: 

Gewichl LJenha rd 

Werk!'i toff 

0 
<D ,..._ 

Maii-Filterschacht FS 15 

RW-S-FS-1 0097 

AUe Rechte und Ände rungen vorbehalten 

Maßslab: 

1:20 

Format: 

A4 

Btan 
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C> 
C> 
<D 
N 

Schnitt A-A 

Grundriss 

Zulauf 
ON 100 
Da 110 

A T 
Leerrohr für 

Versorgungsleitung 
ON 100 

100 

• Mit Abdeckung B erhöht sich die Zu- und 
Ablauftiefe und die Gesamthöhe um 45 mm 

Mall-Regenspeieher Filterkorb 
FK 9100 

Nennvolumen 9,10 m3 

Schachtabdeckung Klasse A 

I· 0600 • I 

02500 

02700 

• Alle horizontalen Bauteilfugen sind im mit je 10 mm 
im Gesamtmaß berücksichtigt. 

• Taleranzen der Betonteile nach DIN 4034 

100 

·1.1 

1-"-"-· +""..•-"_h•_•i_b"-""=---------+D:..:'c;:'""-m--+":..:•c::••.::.:b•c:.·••:c.' ----l Benennung: 
Zur Ansicht 03.01.2018 KMerchel 

A Zu r Ansrcht 17. 10.2019 KMerchel 

Ab auf 
ON 100 
Da 110 

0 
0 

"' 

0 
0 
I'-

T A 

mall B Ze~chn . ·Kopf 30. 11 .2021 KSchelbl Mall-Regenspeieher Filterkorb FK 9100 

Zeichnungs·Nr. : 

RW-S-RC-10039 8 umweltsysteme Ersatz fOr 

Datum 03.01.2018 

Gewich t 

W erkstoff 
/tJie Rechte und Anderungen vorbehalten 

Maßstab: 

1:33 

Format: 

A4 
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Schnitt A-A 

~~ 

0 
0 0 <D l{) 

(j) 

Cl.-

i 
0 
0 
l{) 

Cl.-

i 
i 0 

;;; 
1.() ;I 0 1.() <D 

M 
Cl.- '<I" 

i 
i 
§) 
~ 

0 
0 
1.() 

T 

Grundriss 

mall 
Umweltsysteme 

<!) 
.s:: 
•0 0 
.s::l{) 
::>N 
ro<'> 

U5 

E 
E 

0 
0 
l{) 

II 

Maii-S ickerschacht CaviPro 

0600 

Stauspiegel 

VS B 25325 

Fi lterschicht, 
z.B. Maii-CaviSorp 
bauseits 

Sand 
bauseits 

Sickerring 

·1.1'·" ") 02500 120 :) I I· - - -·· . 
1-----------0_2_7_4_0~*)'-----------l• Alternative Schachtnnghohen 

max. Grundwasserstand auf Anfrage mög lich! 

---y­
! 

*) Wandstärke der Siekerringe 
unterscheidet sich abhängig 
vom Lieferwerk - Angaben 
al,lfdem Verkaufsb~ leg 
beachten! 

Maii-Sickerschacht CaviPro VS B 25325 

1-;~<!!;~!!!~tm"'z t"'u,+':..::"c:.·01:o:.2o:o02:..::3 _ _ __ -t;:""'ö;;.--t-""'::::'•:::k::oh•c...' -----i Zeichnungs-Nr.: 
RW-S-VS-10337 

Gewicht 
Werkstoff Alle Rechte und Anderungen vorbehalten 

Maßstab: 

1:40 
Format 

A4 

"''" 
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